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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon: 116 117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, alarmie-
ren Sie bitte den Rettungsdienst unter 112.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Kassenärztliche Vereinigung����������������������������������������������116 117

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ������������������������������������������������������Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Giftinformationszentrum (GIZ)
Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen sowie für das Saarland an der Universitätsmedizin 
Mainz bietet für alle Anrufenden unter der Rufnummer 06131-
19240 rund um die Uhr professionelle und ärztliche Beratung bei 
Vergiftungen aller Art.
Mit freundlichen Grüßen

9. Hilfezentren
9.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez�������������������������06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes������������������������������������06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

9.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk) ��������������������������������������������� Tel. 06502/93570

9.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr) ������������������������������������������ Tel. 06502/995006

10. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-4071704 erreichbar.

Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.

Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.

Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

11. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-4071704 erreichbar.

Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.

Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.

Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

12. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.

Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier

Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

13. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH����������������������Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)�����������������������Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 110
Polizei Schweich�������������������������������������������������Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich����������������������������������Tel. 06502/91650

Notrufeh
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Notruf 1 1 2

www.dwd.de/waldbrandinfo
Deutscher Wetterdienst
Waldbrandgefahrstufe heute 

WALDBRAND  KLIMA  RESILIENZ  PROJEKT

Waldbrand verhindern!



Schweich	 - 8 -	 Ausgabe 39/2024

Wärmepumpen mit Gas- oder Ölheizung kombinieren 
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Erreichbarkeit der Verwaltung 
 
 
 
Die allg. Verwaltung ist wie folgt erreichbar (außer Bürgerbüro und 
Sozialverwaltung): 
Tel. 06502/407-0; E-Mail: info@schweich.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch:  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Für Besuche an Nachmittagen bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. 
 
Neue, verbesserte Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
Montag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag:   07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Terminvereinbarung Bürgerbüro: 
online:  termine.schweich.de 
telefonisch: Tel. 06502/407 1444 
E-Mail:  buergerbuero@schweich.de 
 
Für den Besuch im Bürgerbüro wird eine Terminvereinbarung empfohlen, da ansonsten längere Wartezeiten 
nicht ausgeschlossen sind. 
 
Standesamt: 
Persönliche Vorsprachen im Standesamt sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich: 
Tel. 06502/407 1430; E-Mail: neri.a@schweich.de 
 
Sozialverwaltung: 
Die Sozialverwaltung ist wie folgt erreichbar: 
Tel. 06502/407 0; E-Mail: sozialamt@schweich.de 
 
Öffnungszeiten Sozialverwaltung: 
Mo., Di., Do., Fr.:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Die Dienstleistungen unseres Hauses und die zugehörigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind auf der 
Internetseite www.schweich.de  & Bürgerservice
ersichtlich. 
 

 
Bürgerinfoportal 

 
Hinweis: 
In der Verwaltung (Brückenstraße 26, 54338 Schweich) steht Ihnen nach Terminvereinbarung - auch für alle 
Außenstellen - ein barrierefreies Beratungsbüro im Erdgeschoss zur Verfügung. 

reichbar (außer Bürgerbüro und 



Schweich	 - 10 -	 Ausgabe 39/2024

Stellenangebote

Verwaltungswirt / in (m/w/d) 

zum 1. Juli 2025

Der Vorbereitungsdienst im 

Beamtenverhältnis auf Widerruf gliedert sich 

in eine theoretische Ausbildung an der 

Zentralen Verwaltungsschule Rheinland­Pfalz 

in Mayen und die praktische Ausbildung in 

allen Fachbereichen unserer Verwaltung.

Vorbereitungsdienst für den Zugang zum 

zweiten Einstiegsamt

Dauer der Ausbildung: 

2 Jahre

Voraussetzung:

Sekundarabschluss I oder Berufsreife und 

eine abgeschlossene förderliche 

Berufsausbildung

Verwaltungsfachangestellte / r (m/w/d)
zum 1. August 2025

Neben der praktischen Ausbildung in der Verwaltung, in der Du die einzelnen Fachbereichen kennenlernst, besuchst Du die Berufsbildende Schule in Gerolstein im Blockunterricht. Im dritten Ausbildungsjahr findet eine dienstbegleitende Unterweisung am Kommunalen Studieninstitut statt.
Dauer der Ausbildung: 

3 Jahre

Voraussetzung:Sekundarabschluss I oder Berufsreife

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per 
E­Mail an bewerbung@schweich.de oder per Post bis zum 13.10.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße
Fachbereich 1 / Personal
Brückenstraße 26, 54338 Schweich
E­Mail: bewerbung@schweich.de

Bewerbungen per E­Mail sind als PDF­Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert. Postalisch 
eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher von der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 

www.schweich.de/ausbildungen

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Ausbildung 
mit 

Perspektive!
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• schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-
ckenstraße 26, 54338 Schweich,

• während der Dienstzeiten zur Niederschrift in der Verbands-
gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 
des Nebengebäudes, 54338 Schweich, oder

• per Mail an bauleitplanung@schweich.de
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über die Flächennutzungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfah-
ren nach § 7 Absatz 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 7 Ab-
satz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwen-
dungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können (vgl. § 3 Abs. 3 BauGB).
Auf die parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes laufende 
Änderung des Bebauungsplanes „Schlimmfuhr“ und die Bekannt-
machung zu dessen Offenlage wird hingewiesen.

Schweich, den 23. September 2024
gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
28. Änderung des Flächennutzungsplanes

Darstellung von vier Sonderbauflächen Wind auf der 
Gemarkung Mehring

- Bekanntmachung des Aufstellungs- bzw. Änderungsbe-
schlusses -
Der Verbandsgemeinderat Schweich hat am 22.11.2023 beschlos-
sen, den Flächennutzungsplan zu ändern, um auf der Gemarkung 
Mehring weitere Flächen für die Nutzung der Windkraft darzustel-
len. Die betroffenen Flächen des Änderungsbereiches sind in der 
beigefügten Karte markiert. Dieser Beschluss wird gemäß § 2 Abs. 

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde
Bekanntmachung

20. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbands-
gemeinde Schweich Darstellung einer Sonderbaufläche 

in Schweich; Schlimmfuhr
- Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
Der Planentwurf mit Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der derzeit 
gültigen Fassung in der Zeit vom

07. Oktober 2024 bis 06. November 2024,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
24, 54338 Schweich, Zimmer 36 des Nebengebäudes, 54338 Sch-
weich, während der Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. 
– Mi. 14:00 – 16:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus:
1. Planzeichnung
2. Begründung

Teil 1 – städtebaulicher Teil und
Teil 2 – Umweltbericht

Im Rahmen des Planverfahrens wird eine Umweltprüfung durch-
geführt.
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und kön-
nen während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
eingesehen werden:
Begründung Teil 2 (Umweltbericht)
• Planungsrelevante Fachgesetze zu den Themen: Mensch / 

menschliche Gesundheit / Bevölkerung, Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft, Kultur- und 
Sachgüter

• Methodik der Umweltprüfung
Aktueller Zustand der Schutzgüter, steckbriefartige Beschrei-
bung der jeweiligen Funktionszusammenhänge und Bewertung 
der Schutzgüter hinsichtlich ihrer Bedeutung und Empfindlich-
keit

• Standortbezogene Detailprüfung (Biotopbestand, Überörtliche 
Planungen / Fachplanungen, besondere Funktionen für die 
Schutzgüter, Berücksichtigung von Vorbelastungen, steckbrief-
artige Darstellung und Bewertung der zu erwartenden Umwelt-
beeinträchtigungen, Landespflegerische Zielvorstellung gem. 
Entwicklungskonzept Landschaftsplan, Zusammenfassende 
Standortbeurteilung, überschlägige Ermittlung des Kompen-
sationsbedarfs, Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
zum Ausgleich von Beeinträchtigungen, Hinweise für die wei-
tere Planung)

• allgemeine artenschutzrechtliche Prüfung
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind 
zahlreiche Stellungnahmen mit umweltbezogenen Ausführun-
gen eingegangen:

• Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 
12.10.2021:
Teilflächen liegen im „nachrichtlichen Überschwemmungsbe-
reich“;

Hinweis auf Stellungnahme des Eifelvereins
• Stellungnahme des Eifelvereins vom 01.07.2021: Dachbegrü-

nung wird angeregt
Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB:

• Einwender Ö 1 vom 02.07.2021: Bedenken wegen Lärmimmis-
sionen;
Ausschluss der Parkplatznutzung zur Nachtzeit

• Einwender Ö 2 vom 02.07.2021: Verkehrliche Belastung (Lärm, 
Emissionen); Erhöhung Verkehrsaufkommen; Verkehrliche An-
bindung
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf 
der Internetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.
schweich.de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Plan-
verfahren“ als pdf-Datei angesehen und heruntergeladen wer-
den.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen
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Die beschränkte Ausschreibung der Leistungen brachte folgende 
Ergebnisse:
•	 Es wurden pro Los 4 Firmen zur Abgabe eines Angebotes auf-

gefordert.
•	 Es wurde pro Los 1 Angebot abgegeben.
•	 Die Durchsicht der Angebote ergab keine Auffälligkeiten, so 

dass die Angebote zugelassen sind.
•	 Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung beträgt die 

Angebotssumme der Fa. Richarts, Schwarzenborn für Los 1 
98.383,25 € incl. MwSt.

•	 Nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung beträgt die 
Angebotssumme der Fa. Richarts, Schwarzenborn für Los 2 
80.836,70 € incl. MwSt.

•	 Die Kostenschätzung der Ausschreibung lag für Los 1 bei 
71.305,10 € brutto und für Los 2 bei 60.350,85 € brutto.

•	 Die abgegebenen Angebote liegen zusammen rund 36 % über 
der Kostenschätzung.

•	 Die persönliche und sachliche Wertung des Landschaftspla-
nungsbüros Sonntag ergibt, dass aufgrund der Marktlage kein 
günstigeres Angebot zu erwarten ist.

Die Auftragsvergabe wurde per Eilentscheidung durch Frau Bür-
germeisterin Horsch und die Beigeordneten der Verbandsgemein-
de Schweich getätigt.
Der Verbandsgemeinderat Schweich nimmt die Eilentscheidung 
zur Auftragsvergabe der Pflege der Ausgleichsflächen 2024 an 
die Firma Richarts, Schwarzenborn für Los 1 zum Angebotspreis 
i. H. v. 98.383,25 € brutto und für Los 2 zum Angebotspreis i. H. v. 
80.836,70 € brutto zur Kenntnis.
3.2. Gratulation Geburtstage
Frau Bürgermeisterin Horsch Gratuliert allen Ratsmitgliedern und 
Ortsbürgermeistern die seit der Sitzung im Juli Geburtstag hatten.
4. Wahl der MitgliederInnen und StellvertreterInnen der Aus-
schüsse
Das Stimmrecht der Bürgermeisterin als nicht gewähltes Ratsmit-
glied ruht bei Wahlen (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO).
§ 3 der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde regelt:
(1) Der Verbandsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
•	 Haupt- und Finanzausschuss
•	 Bauausschuss
•	 Rechnungsprüfungsausschuss
•	 Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport
•	 Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Weinwerbung
•	 Ausschuss für Weinbau, Landwirtschaft und Umwelt
•	 Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
•	 Schulträgerausschuss
•	 Werkausschuss
•	 Ausschuss für Digitalisierung
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 10 Mitglieder und für 
jedes Mitglied 1 Stellvertreter. Abweichend von Satz 1 haben der
•	 Haupt- und Finanzausschuss und der Werkausschuss 12 Mit-

glieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter,
•	 Rechnungsprüfungsausschuss 5 Mitglieder und für jedes Mit-

glied 1 Stellvertreter,
•	 Schulträgerausschuss 16 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 

Stellvertreter.
(3) Die Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse werden aus 
der Mitte des Verbandsgemeinderats und sonstigen wählbaren 
Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde Schweich an 
der Römischen Weinstraße gebildet. Mindestens die Hälfte der 
Ausschussmitglieder soll Mitglied des Verbandsgemeinderats sein; 
entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder. 
Zum Werkausschuss treten in einem Drittel der Mitgliederzahl Ver-
treterinnen und Vertreter der Beschäftigten hinzu.
Die Mitglieder der Ausschüsse und ihre Stellvertreter werden auf 
Grund von Vorschlägen der im Verbandsgemeinderat vertretenen 
politischen Gruppen gewählt, d. h. in den Ausschüssen spiegelt 
sich das Stärkeverhältnis im Rat wieder.
Um die Ausschusswahlen einfach zu gestalten, kann mit einem 
Wahlvorschlag für den jeweiligen Ausschuss, also einem gemein-
samen Wahlvorschlag aller politischen Gruppen im Verbandsge-
meinderat gewählt werden.
Die im Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Gruppen ha-
ben ihre Mitglieder und Stellvertreter/innen benannt, damit mit ei-
nem Wahlvorschlag gewählt werden kann.
Jeder Ausschuss wird einzeln gewählt.
Wahlen sind grundsätzlich in geheimer Abstimmung durchzufüh-
ren. Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, offen abzu-
stimmen (§ 40 Abs. 5 GemO).

1 Baugesetzbuch bekanntgemacht.
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch
Zur Information und öffentlichen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
u.a. über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie 
deren Auswirkungen wird der Vorentwurf der Flächennutzungs-
planänderung bis 31. Oktober 2024 auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Schweich unter www.schweich.de, Bereich „Bau-
en und Wohnen“, Menüpunkt „Bauleitplanung/Planverfahren“ zur 
Verfügung gestellt.
Die betroffenen Flächen des Änderungsbereiches sind in der bei-
gefügten Karte markiert.
Zur Planung können Anregungen, Hinweise und Empfehlungen per 
Mail an bauleitplanung@schweich.de, oder schriftlich an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstr. 24-26, 54338 
Schweich, bis zum 31. Oktober 2024 ausgesprochen werden.

Schweich, den 23. September 2024
gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Mehring

Leiwen

Detzem

Pölich

28. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Schweich 
- Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft
Ausweisung von Sonderbauflächen für Windkraftnutzung 
in der Gemarkung Mehring

Änderungsbereich der 28. Änderung des Flächennutzungsplans

Wirksame Sonderbauflächen für Windkraftnutzung (11. Änderung des FNP)

Ortsgemeinde

Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße

0 10,5
km

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Verbandsgemeinderates Schweich 

am 04.09.2024
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch findet am 
04.09.2024 im Bürgersaal des Bürgerzentrums Schweich, Stefan-
Andres-Straße 1b in Schweich eine Sitzung des Verbandsgemein-
derates Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Verpflichtung von Ratsmitgliedern
Frau Bürgermeisterin Horsch verpflichtet nachträglich die Ratsmit-
glieder namens der Verbandsgemeinde durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten, die an der konstituierenden 
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 09.07.2024 nicht teilneh-
men konnten.
2. Ernennung, Vereidung und Einführung in das Amt des Bei-
geordneten
In der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates am 
09.07.2024 wurde Herr Carsten Lang zum Beigeordneten gewählt. 
An der Sitzung am 09.07.2024 konnte Herr Lang nicht teilnehmen, 
so dass er nun ernannt, vereidigt und in das Amt eingeführt wird.
3. Mitteilungen
3.1. Bekanntgabe der Eilentscheidung; Pflege von Ausgleichs-
flächen 2024 - Vergabevorschlag Los 1 und Los 2
Die erforderlichen Maßnahmen für die regelmäßige Pflege zur Of-
fenhaltung der Ausgleichsflächen im Rahmen des Flächenmana-
gement wurden gemäß örtlicher Besichtigung und fachlichem Vor-
schlag des Landschaftsplanungsbüro Sonntag festgelegt.
Die notwendigen Maßnahmen wurden bereits im November 2023 
beschränkt ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde jedoch we-
gen überhöhtem Ergebnis (mehr als 2,5 fachen (260 %) Preis der 
LV-Kostenaufstellung) und aufgrund der Empfehlung des Land-
schaftsplanungsbüros Sonntag aufgehoben.
Nun wurde die Pflege der Ausgleichsflächen 2024 erneut in zwei 
Losen beschränkt ausgeschrieben. Die zwei Lose teilen sich auf in 
die Pflege der Gemarkungen Ensch, Klüsserath, Leiwen, Schleich 
und Trittenheim (Los 1) und in die Pflege der Gemarkungen Fastrau, 
Fell, Longen, Mehring und Schweich (Los 2).
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3 CDU Rosi Radant Monika Mattes
4 CDU Wolfgang Eid Johannes Wennrich
5 FWG Sonja Angelico Bernd Loskill
6 FWG Rheinhard Boesten Susanne Schmitt
7 FWG Höppner Annette Rohr Ulrich
8 SPD Dirk Marmann Christian Albert
9 SPD Iris Hess Sagar Schieben
10 GRÜNE Katharina Sorgen Elisabeth Beer
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Ausschuss für Soziales, 
Jugend, Freizeit und Sport entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.5. Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Weinwerbung
Wahlvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Weinwerbung - 10 
Mitglieder
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Jennifer Schlag Wolfgang Eid
2 CDU Monika Seelbach Manfred Wagner
3 CDU Michael Willems Jürgen Zentius
4 CDU Bernhard Schmitt Burkhard Jostock
5 FWG Ulrich Rohr Jörg Thul
6 FWG Claus Junk Lex Hans-Werner
7 FWG Holger Bach Lisa Antony
8 SPD Helmut Schneiders Chistel Egner-

Duppich
9 SPD Christian Albert Lena Endesfelder
10 GRÜNE Rhea Bottke Katharina Sorgen
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Ausschuss für Wirt-
schaft, Tourismus und Weinwerbung entsprechend dem Wahl-
vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.6. Ausschuss für Weinbau, Landwirtschaft und Umwelt
Wahlvorschlag:
Ausschuss für Weinbau, Landwirtschaft und Umwelt - 10 Mit-
glieder
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Johannes Löwen Monika Seelbach
2 CDU Burkhard Philippi Gerhard Philippi
3 CDU Stefan Egner Christopher Jung
4 CDU Johannes Wennrich Bernhard Schmitt
5 FWG Michael Löwen Jörg Thul
6 FWG Bernd Loskill Horst Willwert
7 FWG Ulrich Rohr Hans-Peter Brixius
8 SPD Uwe Spanier Simon Polotzek
9 SPD Ingeborg Sahler-Fesel Gerd Krewer
10 GRÜNE Ines Kartheuser Rhea Bottke
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Ausschuss für Weinbau, 
Landwirtschaft und Umwelt entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.7. Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten
Wahlvorschlag:
Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten - 10 Mitglieder
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Tim Wagner Philip Schmitt
2 CDU Martin Lorenz Johannes Mertes
3 CDU Stephan Denis Jens Mertes
4 CDU Kurt Dixius Olaf Bollig
5 FWG Marius Thul Hans-Peter Brixius
6 FWG Rolf Schneider Sebastian Krewer
7 FWG Claus Junk Bernd Hoff
8 SPD Iris Hess Kevin Lieser
9 SPD Nico Busert Simon Krewer
10 GRÜNE Sophia Herz Patrick Beer
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Ausschuss für Feuer-
wehrangelegenheiten entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:

4.1. Haupt- und Finanzausschuss
Wahlvorschlag:
Haupt- und Finanzausschuss - 12 Mitglieder

Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Olaf Bollig Jonas Klar
2 CDU Manfred Wag-

ner
Alfons Rodens

3 CDU Monika Mattes Monika Seel-
bach

4 CDU Kurt Dixius Yorg Gregarek
5 CDU Johannes 

Wennrich
Albin Merten

6 FWG Otmar Rößler Andreas 
Adams

7 FWG Michael Rohles Johannes 
Lehnert

8 FWG Matthias Otto Dr. Burkhard 
Apsner

9 FWG Rony Sebas-
tiani

Norbert Fried-
rich

10 SPD Simon Polot-
zek

Helmut Schnei-
ders

11 SPD Dirk Marmann Iris Hess
12 GRÜNE Katharina 

Sorgen
Patrick Beer

Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Haupt- und Finanzaus-
schuss entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.2. Bauausschuss
Wahlvorschlag:
Bauausschuss - 10 Mitglieder
Lfd. 
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Michael Willems Alfons Rodens
2 CDU Paul Reh Norbert Schmitz
3 CDU Thorsten Platte Wolfgang Eid
4 CDU Stefan Blechschmidt-

Zentius
Stefan Becker

5 FWG Marius Thul Becker Andreas
6 FWG Rolf Schneider Otmar Kirsten
7 FWG Thomas Flesch Hans-Werner Lex
8 SPD Uwe Spanier Dr. Chistel Egner-

Duppich
9 SPD Rudolf Tapp Oliver Mühlhan
10 GRÜNE Hubert Sevenich Jan Herz
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Bauausschuss entspre-
chend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.3. Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlvorschlag:
Rechnungsprüfungsausschluss - 5 Mitglieder

Lfd.Nr. Partei/WG Mitglied Stellvertreter
1 CDU Elisabeth Wiersch Karl-Otto Becker
2 CDU Olaf Bollig Monika Mattes
3 FWG Andreas Adams Rony Sebastiani
4 FWG Michael Rohles Matthias Otto
5 SPD Wolfram Braun Iris Hess
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Rechnungsprüfungsaus-
schuss entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.4. Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport
Wahlvorschlag:
Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport - 10 Mit-
glieder
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Michael Karau Hildegard Jakobs
2 CDU Albin Merten Mariza Oliveira

Galvao
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rung entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. Benennung von Beisitzer/innen/n für die Vorstände
Das Stimmrecht der Bürgermeisterin als nicht gewähltes Ratsmit-
glied ruht bei Wahlen (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO).
Wahlen sind auch Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, die die 
Auswahl oder Bestimmungen einer oder mehrerer Personen zum 
Gegenstand haben.
Nach den Satzungen der Vereine werden Beisitzer/innen vom Ver-
bandsgemeinderat für die jeweiligen Vorstände benannt.
Um die Benennung einfach zu gestalten, kann mit einem Vorschlag 
für den jeweiligen Vereinsvorstand gewählt werden.
Die im Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Gruppen ha-
ben Beisitzer/innen benannt, damit mit einem Wahlvorschlag ge-
wählt werden kann.
Die Wahlen werden getrennt für jeden Vereinsvorstand durchge-
führt.
Da die Benennung von Personen auch Wahlen sind, sind diese 
grundsätzlich in geheimer Abstimmung durchzuführen.
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, offen abzustim-
men (§ 40 Abs. 5 GemO).
5.1. Verein Römische Weinstrasse
Vorschlag:
Verein Römische Weinstrasse - 5 Beisitzer/innen
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Karl-Otto Becker
2 CDU Johannes Wennrich
3 FWG Anke Krämer Gorges
4 FWG Claus Junk
5 SPD Simon Polotzek
5 Beisitzer als Vertreter der Ortsgemeinden werden aus der Voll-
versammlung der Ortsbürgermeister benannt (§ 10 Abs. 2 Satzung 
des Vereins Roemische Weinstrasse e. V.):
Verein Römische Weinstrasse - 5 Ortsbürgermeister/innen

Ortsgemeinde Vertreter
Ensch Matthias Otto
Leiwen Joachim Hagen
Longuich Kevin Lieser
Riol Dr. Christel Egner-Duppich
Thörnich Harald Rauen
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Beisitzer/innen entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.2. Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/Portishead e. 
V.
Vorschlag:
Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/Portishead e. V. 
- 3 Beisitzer/innen
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Lars Rieger
2 FWG Andreas Adams
3 SPD Helmut Schneiders
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Beisitzer/innen entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.3. Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/Krokowa e. 
V.
Vorschlag:
Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/Krokowa e. V. - 3 
Beisitzer/innen
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Joachim Christmann
2 FWG Helmut Reis
3 SPD Helmut Schneiders
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Beisitzer/innen entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig

einstimmig
4.8. Schulträgerausschuss
Wahlvorschlag:
Schulträgerausschuss - 16 Mitglieder
Lfd. 
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Michael Feller Alexandra Lehnen
2 CDU Michael Karau Michael Willems
3 CDU Rosi Radant Anke Lammers
4 CDU Sebastian Kiesch Stefan Blech-

schmidt-
Zentius

5 CDU Jennifer Schlag Yorg Gregarek
6 CDU Jürgen Nisius Jörg Kirsten
7 CDU Michael Molitor Eric Lentes
8 FWG Sonja Angelico Johannes Lehnert
9 FWG Matthias Otto Otmar Rößler
10 FWG Paul Zeltinger Andreas Müller
11 FWG Annette Höppner Anke Krämer-

Gorges
12 FWG Michael Löwen Bernd Loskill
13 SPD Dirk Marmann Iris Hess
14 SPD Josef Linden Phillip Gemmel
15 SPD Christina Steinmetz Sabine Roths
16 GRÜNE Katharina Sorgen Rhea Bottke
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Schulträgerausschuss 
entsprechend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.9. Werkausschuss
Wahlvorschlag:
Werkausschuss - 12 Mitglieder
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Alfons Rodens Jonas Klar
2 CDU Manfred Wagner Olaf Bollig
3 CDU Kurt Dixius Christian Scholtes
4 CDU Stefan Becker Günter Herres
5 CDU Marc Thurn Josef Fartaczek
6 FWG Johannes Lehnert Matthias Otto
7 FWG Andreas Adams Otmar Rößler
8 FWG Holger Bach Thomas Flesch
9 FWG Hans-Werner Lex Norbert Frierich
10 SPD Rudolf Schöller Gerd Krewer
11 SPD Rudolf Tapp Kevin Lieser
12 GRÜNE Jan Herz Hubert Sevenich

Vertreterinnen/Vertreter der Beschäftigten,
Vorschlag durch Personalrat

13 Doris Schmitt Armin Kopp
14 Andreas Neri-Schäfer Birgit Ritz
15 Stefan Kratz Heinrich Schmitz
16 Daria Shigihara Andrea Kraff
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Werkausschuss entspre-
chend dem Wahlvorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.10. Ausschuss für Digitalisierung
Wahlvorschlag:
Ausschuss für Digitalisierung - 10 Mitglieder
Lfd. 
Nr.

Partei/WG Mitglied Stellvertreter

1 CDU Jörg Kirsten Markus Jostock
2 CDU Günter Herres Manuel Kappes
3 CDU Johannes Wennrich Joachim Christ-

mann
4 CDU Monika Seelbach Michael Willems
5 FWG Dr. Burkhard Apsner Bernd Hoff
6 FWG Rony Sebastiani Norbert Friedrich
7 FWG Hans-Werner Lex Matthias Otto
8 SPD Dr. Chistel Egner-Duppich Dirk Marmann
9 SPD Oliver Mülhan Dörte Ludwig
10 GRÜNE Patrick Beer Matthias Spieles
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt den Ausschuss für Digitalisie-
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Arbeitsgruppe Verwaltungsgebäude
(+ geborenes Mitglied Stadtbürgermeister)
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Olaf Bollig
2 CDU Norbert Schmitz
3 FWG Johannes Lehnert
4 SPD Simon Polotzek
5 GRÜNE Hubert Sevenich
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Arbeitsgruppe entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
7. Verschiedenes
Seitens der Grünen-Fraktion wird sich für die gute Kommunikation 
und Zusammenarbeit bei der Aufstellung der gemeinsamen Wahl-
vorschläge für die einzelnen Ausschüsse bzw. Arbeitsgruppen be-
dankt.
8. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
TOP 2 nicht öffentlich:
Personalangelegenheiten:
Der Verbandsgemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Verstär-
kung des Teams im Bereich Hochbau (FB 3 Bauen) zu.
TOP 3 nicht öffentlich:
Personalangelegenheiten:
Der Verbandsgemeinderat stimmt der vorgeschlagenen Verstär-
kung des Teams im Jugendbüro (FB 4 Bürgerdienste) zu.

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse  
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-1113.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:����������������������������������������������������������������������

Straße:��������������������������������������������������������������������������������������

Wohnort:�����������������������������������������������������������������������������������

Telefon:�������������������������������������������������������������������������������������

Suche (   ) bzw. biete (   ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von:�������������������������������������������������������������������������������������������

nach:�����������������������������������������������������������������������������������������

Abfahrtszeit:������������������������������������������������������������������������Uhr

Rückfahrtszeit����������������������������������������������������������������������Uhr

Wochentage:.���������������������������������������������������������������������������

Fahrgemeinschaft könnte ab�������������������������������������beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
6. Bildung und Wahl von Mitgliedern
Das Stimmrecht der Bürgermeisterin als nicht gewähltes Ratsmit-
glied ruht bei Wahlen (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO).
Der Verbandsgemeinderat hatte für die letzte Wahlzeit Arbeitsgrup-
pen zu bestimmten Themen gebildet.
Die vorgenannten Arbeitsgruppen sollen für die Wahlzeit 2024 bis 
2029 wieder gebildet werden.
Um die Bildung und Wahl der Arbeitsgruppen einfach zu gestalten, 
kann mit einem Wahlvorschlag für die jeweilige Arbeitsgruppe, also 
einem gemeinsamen Vorschlag aller politischen Gruppen im Ver-
bandsgemeinderat gewählt werden.
Die im Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Gruppen ha-
ben ihre Mitglieder benannt, damit mit einem Wahlvorschlag ge-
wählt werden kann.
Jede Arbeitsgruppe wird einzeln gewählt.
Wahlen sind grundsätzlich in geheimer Abstimmung durchzuführen.
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, offen abzustim-
men (§ 40 Abs. 5 GemO).
6.1. Arbeitsgruppe Flächenmanagement i. V. m. Landschafts-
planung und Weinbau
Vorschlag:
Arbeitsgruppe Flächenmanagement i. V. m. Landschaftspla-
nung und Weinbau5 Mitglieder und 3 Ortsbürgermeister/innen
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Alfons Rodens
2 CDU Burkhard Jostock
3 FWG Burkhard Apsner
4 SPD Uwe Spanier
5 GRÜNE Ines Kartheuser

1 CDU Monika Seelbach (als Ortsbürgermeisterin)
2 FWG Matthias Otto (als Ortsbürgermeister)
3 SPD Dr. Christel Egner-Duppich (als Ortsbürgermeis-

terin)
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Arbeitsgruppe entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6.2. Arbeitsgruppe regenerative Energien
Vorschlag:
Arbeitsgruppe regenerative Energien
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Erich Bales
2 CDU Günter Herres
3 FWG Hans-Werner Lex
4 SPD Uwe Spanier
5 GRÜNE Jan Herz
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Arbeitsgruppe entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6.3. Arbeitsgruppe Wettbewerb „klima- und insektenfreundli-
cher VORGarten“
Vorschlag:
Arbeitsgruppe Wettbewerb „klima- und insektenfreundlicher 
VORGarten“
Lfd.
Nr.

Partei/WG Mitglied

1 CDU Rosi Radant
2 CDU Lars Rieger
3 FWG Johannes Lehnert
4 SPD Iris Hess
5 GRÜNE Elisabeth Beer
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat wählt die Arbeitsgruppe entspre-
chend dem Vorschlag.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6.4. Arbeitsgruppe Verwaltungsgebäude (+ geborenes Mitglied 
Stadtbürgermeister)
Vorschlag:
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Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:......................................................................................

Wohnort:...................................................................................

Telefon:.....................................................................................

E-Mail:......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bit-
ten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-
1113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

01.05. - 31.10.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag

09:00 - 12:00 Uhr

01.11. - 30.04.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Telefon: 06502-93380

Ausschreibung für die Weinkönigin und Weinprinzessinnen 
der Römischen Weinstraße 2025/2026

 
Für das Amt der Weinkönigin und Weinprinzessinnen 2025/2026 sucht der Verein
Römische Weinstraße junge Bewerberinnen.
Die Krönung der neuen Weinkönigin wird im Rahmen des Festes der Römischen 
Weinstraße am 09. Mai 2025 erfolgen. Von da ab werden die Königin und die
Prinzessinnen ein Jahr lang für die Urlaubsregion Römische Weinstraße und
insbesondere seine hervorragenden Weine werben. Als Botschafterin der Römischen Weinstraße sollten die Be-
werberinnen Spaß daran haben, auf Menschen zuzugehen und für Ihre Heimat zu werben. Zu den Aufgaben einer 
Weinkönigin und deren
Prinzessinnen gehören u.a. Eröffnungen von Weinfesten, Teilnahme an
Festumzügen, Besuche von Messen und sonstigen Veranstaltungen in und
außerhalb der Verbandsgemeinde.
 
Wer Interesse hat, künftig die Römische Weinstraße als Weinkönigin oder Prinzessin zu repräsentieren, der kann sich 
bis zum 19.10.2024 bei der Tourist-Information
Römische Weinstraße bewerben. Einzelbewerbungen sowie auch Bewerbungen von Teams (Weinkönigin mit zwei 
Prinzessinnen) sind möglich.
 
Tourist-Information Römische Weinstraße Geschäftsführer Sven Thiesen
Brückenstr. 46
54338 Schweich
Tel. 06502-93380
thiesen@roemische-weinstrasse.de
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Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße vom 27.09.-06.10.2024

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

27.09.-
06.10.2024

Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr, Haus der Krip-
pen - Domus Praesepiorum, Hauptstraße 83, Tel. (06507) 
93 92 04, E-Mail: info@krippenmuseum.info

27.09.-
06.10.2024

Schweich „Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt“ – Bei der 
Besichtigung und fachkundigen Führung illustriert 
die Inbetriebnahme der Wassermühle den Mül-
leralltag vergangener Tage.

Technikmuseum und Kulturdenkmal „Molitorsmühle“ am 
Föhrenbach, Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von 
14.00 bis 18.00 Uhr - Einlass bis 17.00 Uhr, Außerdem 
sind Führungen ganzjährig jederzeit nach Vereinbarung 
möglich. Weitere Infos unter: www.molitorsmuehle.de, An-
fragen an info@molitorsmuehle.de oder Tel.: 06502-1336

27.09.-
06.10.2024

Klüsserath Monika`s Straußwirtschaft Mittelstr. 101, Tel: 06507-4437; Donnerstag, Freitag, 
Samstag, Montag und Dienstag von 17.30 Uhr-21.00 Uhr, 
Sonntag und Feiertag von 11.30 Uhr-14.00 Uhr und von 
17.30 Uhr-21.00 Uhr geöffnet.

27.-
30.09.2024

Longuich Mosellounge im Weingut Zentius geöffnet Donnerstag 15.00-20.00 Uhr, Freitag und Samstag 15.00-
22.00 Uhr, Sonntag 13.00-20.00 Uhr, Weingut Zentius, Im 
Freihof 8, Tel: 06502-1216, Infos: https://weingut-zentius.
de

27.09.-
06.10.2024

Detzem Straußwirtschaft Weingut Thul geöffnet Neustr. 17, Tel: 06507-993077, Montag, Dienstag, Don-
nerstag, Freitag, Samstag ab 16:30 Uhr, Sonntag ab 15 
Uhr,
Mittwoch Ruhetag

27.09.-
06.10.2024

Pölich Straußwirtschaft Weinstube Schömann geöffnet Hauptstr. 4, Tel: 0175-7145501, Donnerstag und Freitag 
ab 17.00 Uhr und Samstag, Sonntag, Feiertag ab 16.00 
Uhr

27.-
29.09.2024

Leiwen-
Zummet

Weingarten Moselliebe geöffnet Freitag: 14 bis 20 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr, Sonntag: 
12 bis 18 Uhr, Leiwen-Zummethöhe, Infos unter: www.
mosel-liebe.de/#why

27.09. & 
04.10.2024

Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot und 
Mineralwasser

Jeden Freitag; Familienweingut Marmann-Schneider; Cor-
neliuspforte 63; Beginn: 20.00 Uhr; Anmeldung bis 19:00 
Uhr freitags unter 06502-8467

27.09.& 
04.10.2024

Ensch Dorfmuseum im alten Backhaus Ensch öffnet wie-
der seine Tore inkl. kostenfreier Führung.

Jeden Freitag bis einschließlich KW 43 (28.10.2024); Uhr-
zeit: 18:30 bis 19:30 Uhr. Weitere Infos unter Tel.: 06507-
703808

27.09.2024 Riol Wein- und Informationsstand am Moselufer-Rioler 
Auszeit

Mittwoch und Donnerstag 13.00-19.00 Uhr, Freitag 13.00-
22.00 Uhr

27.-
29.09.2024

Trittenheim Weinstand im Moselvorland Der Weinstand öffnet freitags und samstags um 13.00 Uhr, 
sonntags um 11.00 Uhr.

27.-
29.09.2024

Schweich Weinzeit Schweich: Weinstand geöffnet und be-
trieben vom Weingut Heinz Zander

Beginn: Freitag ab 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 
11.00 Uhr, Kirchplatz Pfarrkirche St. Martin

28.09.2024 Föhren Verwöhnung und Entspannung KAB Raum im Bürger- und Vereinshaus, Infos unter: www.
gemeinde-foehren.de

28.09.2024 Föhren Tageswanderung: Seitensprung Moseltal-Schan-
zen bei Graach (17 km)

Beginn: 08.30 Uhr, Backscheier, Udo Weitzel / Detlef Ra-
dant, Telefon: 01520 - 1926783 / 0151 - 54838556, E-Mail: 
udo.weitzel@online.de / take-det@web.de

28.09.2024 Longuich Kalligrafie und Watercolour Workshop Beginn: 14.00 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Longuich, Ma-
ximinstraße 18, Weitere Infos und Anmeldung unter: htt-
ps://engel.what2design.de/workshop-seite/

28.-
29.09.2024

Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Ostern jeden 
Samstag, Sonntag und Feiertag öffnet die Pfarrkirche St. 
Laurentius in Longuich von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pfor-
ten und lädt zur Besichtigung ein.

28.-
29.09.2024

Mehring Vinothek „Am Flusskilometer 174“ geöffnet Samstag und Sonntag ab 16.00 Uhr, Weingut Kühner-
Adams, Vinothek am Flusskilometer 174, Mehring Ortsteil 
Lörsch, Tel: 06502- 20617

28.-
29.09.2024

Riol Wein- und Informationsstand Moselufer geöffnet Beginn: 11.00 Uhr, Weingut Marlies Kleinke, Tel: 06502-
3219

28.09.2024 Trier/Quint Herbst im Meulenwald Beginn: 10.00 Uhr, Forstamt Trier-Quint, Infos unter: www.
wald.rlp.de/forstamt-trier

29.09.2024 Kenn HVV Herbstfest Schulhof Grundschule, Infos unter: www.kenn-mosel.de
29.09.2024 Longuich Führung an der Römischen Villa Urbana Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, Eintritt: 

3,00 €/Erwachsene, Kinder sind frei. Gruppenführungen 
können unter Tel.: 06502 994111 oder Email: longuich@
roemische-weinstrasse.de angemeldet werden. Weitere 
Infos unter: www.longuich.de

29.09.2024 Longuich Musik zum Tagesausklang Beginn: 18.30 Uhr, Pfarrkirche St. Laurentius
30.09.2024 Föhren Workshop Kreativ mit Perlen Beginn: 17.00 Uhr, Jugendraum Föhren, Infos unter: www.

gemeinde-foehren.de
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30.09.2024 Leiwen Naturerlebniswanderung „Moselkino Leiwen und 
Josefsberg“ - mit Naturerlebnisbegleiterin Monika 
Rules-Sartorius. Genießen Sie traumhafte Aus-
blicke und erleben Sie unsere Wein-Kultur-Land-
schaft mit allen Sinnen.

Beginn: 15.00 Uhr, Dauer: ca. 2,5 Stunden; Kosten: 15,00 
€ inkl. Wein/Wasser; Treffpunkt: Kapelle am Josefsberg 
Leiwen, Anmeldung bis 3 Stunden vorher bei Tourist Info 
Leiwen (Tel.: 06507/ 31 00).

30.09.2024 Schweich Lebenscafé - Leben üben in der Trauer Beginn: 16.30 Uhr, Haus Luzia, Infos unter: www.pfarrei-
engemeinschaft-schweich.de

01.10.2024 Föhren Ernährungsvortrag Beginn: 14.30 Uhr, KAB Raum im Bürger- und Vereins-
haus

01.10.2024 Riol Öffentliche Bücherei im Pfarrhaus geöffnet von 17.00-18.00 Uhr
02.10.2024 Föhren Wanderung Beginn: 14.00 Uhr, Treffpunkt Backscheier, HuVV Föhren, 

Infos unter: Udo Weitzel, Tel.: 06502-4105, E-Mail: hukv_
foehren@online.de

02.10.2024 Föhren Seniorennachmittag Beginn: 14.30 Uhr, Bürger- und Vereinshaus
02.10.2024 Leiwen Kulturhistorische Weinbergswanderung mit Wan-

derführer Christoph Weis - Es geht durch die 
Weinberge entlang des Leiwener Weinlehrpfades 
hinauf zu den Moselhöhen, von wo aus man den 
herrlichen Blick über Leiwen bei einem Glas Wein 
und/oder Wasser genießen kann.

Beginn: 10.00 Uhr, Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden; Kosten: 
15,00 € inkl. Wein/Wasser; Treffpunkt: Touristinformation 
Leiwen, Römerstr. 1, Anmeldung bei Tourist Info Leiwen 
(Tel.: 06507/ 31 00).

02.10.2024 Riol Wein- und Informationsstand am Moselufer-Rioler 
Auszeit

Mittwoch und Donnerstag 13.00-19.00 Uhr, Freitag 13.00-
22.00 Uhr

02.10.2024 Trittenheim Öffentliche Bücherei Trittenheim Beginn: 16.00-18.00 Uhr, Grundschule Trittenheim Tele-
fon: (0049)6507 2227

03.10.2024 Fell WDR-Maus-Türöffner-Tag Beginn: 10.00 Uhr, Bersucherbergwerk Fell, Infos unter: 
https://bergwerk-fell.de

03.10.2024 Riol Saisonabschluß Wein- und Informationsstand Mo-
selufer geöffnet

Beginn: 11.00 Uhr, Verein für Kultur und Tourismus Riol 
e.V., Tel: 06502-3557

03.10.2024 Schweich Die Maus lädt ein: Offene Tore der Schweicher 
Rettungsdienste

Beginn: 10.00 Uhr, Rettungsdienste Stefan-Andreas-
Strasse

03.10.2024 Trier/Quint Haus- und Tiersegnungsgottesdienst Beginn: 14.00 Uhr, Haus des Waldes, Weißhauswald
04.10.2024 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond -Die Bücherei 

ist freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.
Ort: Pfarrsaal an der Kirche; Kontakt: Wein- und Obstgut 
Briesch, Telefon: (0049) 6502 20124

04.10.2024 Köwerich Rocknacht mit Alex im Westerland - Tote Hosen & 
Ärzte Tribute

Beginn: 20.30 Uhr, Jugendheim

04.10.2024 Mehring Weinlesewanderung Beginn: 11.00 Uhr, Classisches Weingut Hoffranzen, 
Schulstr. 22, Tel: 06502-8441

04.-
06.10.2024

Schweich Weinzeit Schweich: Weinstand geöffnet und be-
trieben vom Gewerbeverband Schweich

Beginn: Freitag ab 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag ab 
11.00 Uhr, Kirchplatz Pfarrkirche St. Martin

04.10.2024 Mehring Spiritualität in Pop Songs Beginn: 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Medardus, Infos unter: 
www.pfarreiengemeinschaft-mehring.de

04.10.2024 Trittenheim Weinstand im Moselvorland Der Weinstand öffnet freitags und samstags um 13.00 Uhr, 
sonntags um 11.00 Uhr.

05.-
06.10.2024

Mehring Vinothek „Am Flusskilometer 174“ geöffnet Samstag und Sonntag ab 16.00 Uhr, Weingut Kühner-
Adams, Vinothek am Flusskilometer 174, Mehring Ortsteil 
Lörsch, Tel: 06502- 20617

05.-
06.10.2024

Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Ostern jeden 
Samstag, Sonntag und Feiertag öffnet die Pfarrkirche St. 
Laurentius in Longuich von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pfor-
ten und lädt zur Besichtigung ein.

05.10.2024 Riol Konzert von TonArt Riol Beginn: 19.00 Uhr, Dorf- und Kulturzentrum Riol
05.10.2024 Riol Weinbergswanderung mit Weinprobe Beginn: 14.00 Uhr, Weingut Schmitt-Kranz, Hauptstr. 20, 

Infos und Anmeldung unter Tel: 06502-5189
05.10.2024 Schweich Andreas Sittmann singt Reinhard Mey Beginn: 19.00 Uhr, Ehemalige Synagoge Schweich, Infos 

unter: www.kultur-in-schweich.de
06.10.2024 Longuich Führung an der Römischen Villa Urbana Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, Eintritt: 

3,00 €/Erwachsene, Kinder sind frei. Gruppenführungen 
können unter Tel.: 06502 994111 oder Email: longuich@
roemische-weinstrasse.de angemeldet werden. Weitere 
Infos unter: www.longuich.de

06.10.2024 Föhren 12. IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föh-
ren e.V.

Beginn: 14.00 Uhr, ERT Föhren, Europa-Allee 1, Infos un-
ter: www.lgmf.de

06.10.2024 Leiwen Brunch im Landal Sonnenberg Beginn: 10.00 Uhr, Infos und Anmeldung unter Tel: 06507-
4913900

06.10.2024 Longuich Erntedank- und Familiengottesdienst Beginn: 09.15 Uhr, Pfarrkirche St. Laurentius
06.10.2024 Schweich Familiengottesdienst Beginn: 10.30 Uhr, Pfarrkirche St. Martin
06.10.2024 Trier/Quint Shinrin Yoku Beginn: 14.00 Uhr, Forstamt Trier/Quint, Infos unter: www.

wald.rlp.de/forstamt-trier/angebote/veranstaltungen/ver-
anstaltungskalender-forstamt-trier

06.10.2024 Schweich Weltklassik am Klavier - Besondere musikalische 
Momente

Beginn: 17.00 Uhr, Ehemalige Synagoge Schweich, Infos 
unter: Reservierung unter 0151 125 855 27 oder info@
weltklassik.de, Weitere Infos: www.kultur-in-schweich.de

06.10.2024 Trittenheim Orgel- und Chorkonzert Beginn: 17.00 Uhr, Pfarrkirche St. Clemens
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Jugend-InfoA

„Kleine-Hilfe-Börse“ des  
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
1470 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon/E-mail: .........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ..................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn: ....................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte für die 
Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder  

Großbuchstaben können bei Texten nicht  
übernommen werden.
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Soziale Dienste

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Öffnungszeiten

montags 10.00 - 13.00 Uhr
Terminreservierung:
10.00 - 10.30 Uhr
10.30 - 11.00 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
11.30 - 12.00 Uhr
donnerstags: 9.30 - 12.00 Uhr
Terminreservierung:
9.30 - 10.00 Uhr
10.00 - 10.30 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
Terminreservierung im Internet:
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Angebote und wählen Sie
Kleiderkammer aus
3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis:
Ihren Termin für den Besuch der Kleiderkammer können Sie hier 
reservieren: Termin reservieren.

Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl
Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die „Ehrenamtskoordination 
Flucht & Asyl“ im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich. Men-
schen die sich für Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und die-
se unterstützen möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt 
wenden:
Edit Péteri
Ehrenamtskoordination und Soziale Beratung
„Flucht & Asyl“
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstr. 46, 54338 Schweich
Telefon: 0151/25143741

DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK

Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendzentrum Schweich, In den Schlimmfuhren 20, 54338 
Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Berufliches Bildungszentrum BeBiz  
Schweich der Barmherzigen Brüder 

Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

Lebensmittelschrank Schweich
In Schweich, Straße „Gewerbegebiet am Bahnhof“ (links in der 
Kurve, kurz vor dem Bahnhof), betreiben verschiedene Schweicher 
Vereine und Institutionen einen Lebensmittelschrank. Bedürftige 
können sich hier unbürokratisch die Lebensmittel in haushaltsübli-
chen Mengen entnehmen. Von einem Team wird der Schrank täg-
lich kontrolliert, gereinigt und neu befüllt.

Erste Hilfe Kursangebote
Das Rote Kreuz im Landkreis Trier-Saarburg bietet nachstehende 
Erste Hilfe Schulungen an:
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froh, mit Benninghoven einen so starken Kooperationspartner an 
unserer Seite zu haben!

Schülergruppe bei Brennervorführung

Kindergärten

Förderverein Kita St. Stephanus  
Leiwen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der Förderverein der Kita St. Stephanus Leiwen e.V. lädt alle Mit-
glieder und Interessierten im Anschluss an die Elternvollversamm-
lung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Die Sitzung 
findet am Mittwoch, 9. Oktober um 20:15 Uhr im Forum Livia statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Vorstellung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Verschiedenes

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Forstamt Trier
Veranstaltungshinweise

Shinrin Yoku – 4-Jahreszeiten Waldbaden im Meulenwald
Waldbaden im Herbst für Erwachsene ab 15, Sonntag, 06. Oktober 
2024, Forstamt Trier, 14.00 – ca. 17.00 Uhr, Anmeldung erforder-
lich unter www.ticket-regional.de, 0651-9790777 oder Vorverkaufs-
stelle. Infos unter www.shinrin-yoku.international / www.neeltje.net 
oder www.trier.wald.rlp.de
Ein Garten für Vögel – Wie überwintert der Garten am besten 
für die Tiere
Eine kostenlose Infoveranstaltung rund um das Thema winterliche 
Gartenvielfalt schützen und unterstützen, für Erwachsene, gern in 
Begleitung interessierter Kinder und Jugendlicher, Mittwoch, 09. 
Oktober 2024, Forstamt Trier, 18.30 – ca. 20.30 Uhr, Infos unter 
www.wildkraeuter-leben.de oder www.trier.wald.rlp.de. Anmeldung 
erforderlich unter www.trier.wald.rlp.de.

Rotkreuzkurs
Ein Kurs für alle! Ob für den Führerschein (alle Klassen), Betriebs-
helfer oder Trainerschein. Mit diesem Kurs erfüllen Sie die Voraus-
setzung für alles.
Samstag, 28.09.2024 von 08:30 – 16:30 Uhr in Schweich
Samstag, 26.10.2024 von 08:30 – 16:30 Uhr in Schweich
Anmeldungen unter www.bildungswerk.drk.de oder
Telefonisch unter: 0651-97093-32 oder -31

Schulen

Sozialpädagogische Beratung an  
Grundschulen in der VG Schweich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Bodenländchen 2; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989
E-Mail: s.schieben@kv-trier-saarburg.drk.de
zuständig für die Grundschulen in Schweich, Föhren, Leiwen, 
Mehring, Longuich, Fell, Kenn, Klüsserath und Trittenheim

Stefan-Andres Realschule plus mit  
Fachoberschule Schweich

Arbeitsalltag statt Schule: Schülerinnen & Schüler zu 
Gast bei Benninghoven Wittlich

Um Stifte und Hefte gegen Sicherheitsschuhe und – westen zu 
tauschen, besuchten interessierte Schülerinnen und Schüler der 
9. Klassen zusammen mit Frau Genetsch und Frau Schmitt-Arenz 
die Firma Bennighoven Wittlich. Beim Eintreffen wurden wir von 
Herrn Michael Thielen herzlich begrüßt und erhielten eine kurze 
Einführung in die Unternehmensgeschichte und die Produktpa-
lette. Nachdem eine Auszubildende die Ausbildungsberufe vorge-
stellt und u. a. von den regelmäßig stattfindenden Azubi-Days der 
Wirtgen Group berichtet hatte, führte uns ein Auszubildender sehr 
kompetent durch die Produktionshallen, wo wir die verschiedenen 
Fertigungsschritte der Asphaltmischanlagen hautnah erleben konn-
ten. Ein Highlight der Erkundung war zweifelsfrei die eigens für 
uns gestartete Brennervorführung, bei der Leistungsfähigkeit und 
stufenloser Brennstoffwechsel eindrucksvoll beobachtet werden 
konnten. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, in verschie-
dene Berufe hineinzuschnuppern: So musste eine Gruppe hand-
werkliches Geschick beim Zusammenbau eines Hammers unter 
Beweis stellen. In der hochmodernen Ausbildungswerkstatt sahen 
wir eine CNC-gesteuerte Fräsmaschine in Aktion. Beim Kanten und 
Polieren eines Schreibtisch-Organizers waren handwerkliches Ge-
schick, der Blick für feine Details und Sorgfalt gefragt. Die zweite 
Gruppe erhielt einen Einblick in die kaufmännischen Berufe und 
lernte bspw. direkt an der Laderampe die Arbeitsschritte und Pa-
piere kennen, die notwendig sind, um die teils riesigen Anlagen in 
alle Welt zu versenden. Im Abschlussgespräch beantwortete Herr 
Thielen offene Fragen und hielt für jeden von uns noch eine kleine 
Überraschung bereit. Auf dem Rückweg waren wir uns alle einig: 
Die Betriebserkundung bei Benninghoven Wittlich ermöglichte uns 
einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise eines hochspezialisierten 
Industriebetriebes und zeigte uns, wie wichtig Innovation, Qualität 
und Mitarbeiterengagement für den Unternehmenserfolg sind. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Thielen und seinem Team 
ganz herzlich für die Zeit und das Engagement bedanken! Wir sind 

Impressum
Amtsblatt und Mitteilungen für die Verbandsgemeinde Schweich an der Roemischen Weinstrasse für  
die Stadt Schweich und die Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, Föhren, Kenn, Klüsserath,  
Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Tritten-
heim und Kreisnachrichten - Mitteilungen, Informationen und amtliche Bekanntmachungen der Kreis- 
verwaltung Trier-Saarburg

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil:
Wolfgang Deutsch, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Tel. 06502/4070, Fax 06502/407180

Herausgeber der Kreisnachrichten: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54290 Trier, Tel. 0651/7150

Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren, Europaallee 2,
Tel. 06502/9147-0, Telefax 06502/9147-250, Internet: www.wittich.de
Postanschrift: 54343 Föhren, Postfach 1154



Schweich	 - 22 -	 Ausgabe 39/2024

steuer gedeckt
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Grundsatzbeschluss; Durchführung der Maßnahme Neubau 
Bushaltestelle mit Ausschreibung Planungsleistung
Unter dem Aspekt „ein barrierefreier ÖPNV bietet mehr Komfort 
und Zugänglichkeit für alle Fahrgäste“ beabsichtigt die Ortsgemein-
de Detzem die gemeindeeigene Freifläche am Ortsanfang, an der 
„Neustraße“ gelegen, in eine barrierefreie Bushaltestelle im Zwei-
richtungsverkehr mit Pkw-Stellplätzen umzubauen.
Zur Realisierung dieser Haltestelle wird die „Treverer Straße“ im 
Anfangsbereich ebenfalls mit ausgebaut, um den zukünftigen Ver-
kehrsbelastungen Rechnung zu tragen.
Die Planung dieser Baumaßnahme zielt darauf ab, die vorhande-
nen baulichen und straßenverkehrstechnischen Defizite zur Anbin-
dung an den ÖPNV in der Ortsgemeinde Detzem zu beseitigen.
Zur Umsetzung wurde bereits ein Förderantrag zur Gewährung ei-
ner Zuwendung nach LVFGKom/LFAG - ÖPNV gestellt (Kosten-
berechnung 337.000 €) und im Juli 2024 in Höhe von 244.800€ 
bewilligt. Mit der Maßnahme ist innerhalb von 2 Jahren ab Be-
scheiddatum zu beginnen.
Die OG muss zunächst einen Grundsatzbeschluss fassen, die 
Maßnahme umzusetzen.
Da nach Abzug der Förderung und Prüfung durch die Beitragsabtei-
lung der VGV noch ca. 100.000 € von der Ortsgemeinde getragen 
werden müssen und um einen Nachtragshaushalt zu umgehen, soll 
die Maßnahme erst Anfang 2025 vergeben werden.
Zudem muss das Bodengutachten in Auftrag gegeben werden. 
Dazu werden durch das Ing.-Büro drei Angebote angefordert.
Der Ortsgemeinderat diskutiert, ob durch die Umsetzung eine ge-
fährliche Verkehrssituation entstehen könnte und ob tatsächlich 
100.000 € für diese Maßnahme investiert werden sollten. Die Vor-
sitzende gibt zu Bedenken, dass es in Detzem keine andere geeig-
nete Stelle für eine Bushaltestelle gebe, bei der die Gemeinde auch 
Eigentümerin der Fläche sei. Sodann verliest sie den Beschluss-
vorschlag.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat Detzem beschließt die Umset-
zung der Maßnahme und beauftragt das Ingenieurbüro Garth GbR, 
Bernkastel-Kues, die Ausführungsplanung zu erstellen und die Aus-
schreibung vorzubereiten, sodass der Auftrag Anfang 2025 verge-
ben werden kann.
Zudem wird die Ortsbürgermeisterin bevollmächtigt den Auf-
trag für das Bodengutachten nach Prüfung durch den Fach-
bereich Bauen an das wirtschaftlich günstigste Unternehmen 
zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 8, Nein-Stimmen: 3, Enthaltungen: 1, Befangen: 0
4. Sachstand Aussengebietsentwässerung und Vergabe Pla-
nungsleistung
Zurzeit läuft über das DLR das Flurbereinigungsverfahren „In der 
Löf“. Da in diesem Bereich auch vom Ingenieurbüro Hömme Maß-
nahmen im Zuge des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-
zeptes entworfen wurden, ist es sinnvoll, hier einen gemeinsamen 
Ausbau zwischen dem Flurbereinigungsverfahren und dem Hoch-
wasser- und Starkregenvorsorgekonzept anzustreben. Da das DLR 
die Planungsleistungen für das Hochwasser- und Starkregenvor-
sorgekonzept nicht übernehmen können, ist es nötig hierfür ein 
externes Planungsbüro zu beauftragen. Entsprechend dazu soll 
auch nochmals ein Vor-Ort Termin stattfinden, um die Planungs-
leistungen des Ingenieurbüros und die des DLR zu differenzieren 
und abzustimmen.
Da das Ingenieurbüro Hömme bereits damals die Maßnahmen-
steckbriefe für die Ortsgemeinde erstellt hat und auch kurzfristig 
zugesagt hat, die Planungsleistungen zu übernehmen, empfehlen 
wir, dieses Büro erneut für die Planung der konkreten Maßnahmen 
zu beauftragen.
Wie oben bereits beschrieben, ist der genaue Umfang der Pla-
nungsleistungen derzeit noch nicht bekannt und kann erst nach 
dem Vor-Ort-Termin festgelegt werden. Erst im Anschluss daran 
kann ein entsprechendes Angebot vom Büro Hömme erstellt wer-
den.
Da über das DLR das Flurbereinigungsverfahren bereits am Laufen 
ist, wird dem Ortsgemeinderat empfohlen, der Ortsbürgermeisterin 

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n 1. Beigeordneter Kaspar Portz n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Die Ortsgemeinde Bekond veräußert ein 
Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet 

„Auf Bowert“
Weitere Informationen, unter anderem zu den Verkaufsbe-
dingungen, dem Kaufpreis etc. finden Sie im Zeitraum vom 
27.09.2024, 8.00 Uhr, bis zum 11.10.2024, 8.00 Uhr, auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Schweich www.schweich.
de (Menü, Unterpunkt Bauen & Wohnen; freie Baugrundstücke 
& Liegenschaften).

Bekond, 20.09.2024
Kaspar Portz, Erster Beigeordneter

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Ausfall der Dienststunde am 1.10.2024
Am 1.10.2024 fällt die Dienststunde aufgrund anderer Termine aus. 
In dringenden Fällen bitte telefonische Kontaktaufnahme.

Detzem, 23.09.2024
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Detzem  

am 10.09.2024
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Monika Seelbach und 
in Anwesenheit von Schriftführer Julian Denis findet am 10.09.2024 
im Bürgerhaus „Kaisersaal“, Neustraße 16 in Detzem eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Detzem statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Auf die Ortsgemeinde Detzem entfällt für das Haushaltsjahr 2024 
eine Kreisumlage in Höhe von 289.236,00 €. Der Umlagesatz be-
trägt somit 43,00 v.H.
Auf die Ortsgemeinde Detzem entfällt für das Haushaltsjahr 2024 
eine Verbandsgemeindeumlage von 154.707,89 €. Der Umlagesatz 
beträgt somit 23,00 v.H.
2. Überplanmäßige Aufwendungen Sanierung Agritiusstraße
In der Sitzung vom 15.04.2024 hat der OG Detzem der Ausbesse-
rung des Provisoriums in der Agritiusstraße im Zuge des Ausbaus 
der Thörnicherstraße/Hauptstraße zugestimmt. Hier lag ein Ange-
bot in Höhe von rd. 16.200 € brutto vor. In diesem Zusammenhang 
wurde dann aus Gründen der Verkehrssicherheit auch ein abge-
sackter Bürgersteig in der Olkstraße (Hohlraum unter dem Geh-
wegbereich) instandgesetzt. Hier war schnelles Handeln gefragt. 
Insgesamt sind gegenüber dem vergebenen Auftrag Mehraufwen-
dungen in Höhe von 5.700 € zusätzlich entstanden, die der Rat 
nachträglich beschließen muss.
Im Haushaltplan wurde in 2024 ein Ansatz von 5.000 € veran-
schlagt, der nun um rd. 17.500 € überschritten wurde. Es liegt somit 
eine überplanmäßige Ausgabe vor.
Die überplanmäßige Ausgabe kann durch Mehreinnahmen aus der 
Gewerbesteuer (rd. 64.300 €) gedeckt werden.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat Detzem stimmt der Instand-
setzung des Bürgersteigs in der Olkstraße nachträglich zu. 
Der Rat nimmt die hierdurch entstandenen Mehrkosten zur 
Kenntnis. Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 
Die Kosten werden durch Mehreinnahmen aus der Gewerbe-
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Premiumweg“ werben. Es wird für jeweils drei Jahre verliehen und 
bedarf in der Folge einer Nachzertifizierung. Der Moselsteig-Sei-
tensprung „Extratour Zitronenkrämerkreuz“ - der nach einem Ge-
denkkreuz benannte Premiumwanderweg verläuft auf rund 19 km 
Länge um die Moselorte Mehring, Pölich, Schleich und Ensch - hat 
sich seit seiner Eröffnung im Jahre 2012 immer wieder diesem gro-
ßen Kriterienkatalog erfolgreich gestellt. Durch das sehr gute Zu-
sammenspiel der Ortsgemeinden Ensch (Projektleiter), Schleich, 
Pölich und Mehring, der Tourist-Information Römische Weinstraße 
und des Wegepaten Philipp Schreiber konnte die Erlebnispunktzahl 
in der letzten Zertifizierungsrunde um ganze 5 Punkte auf insg. 62 
Punkte enorm gesteigert werden.

Ensch, 23.09.2024
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Jochen Conrad,
stellv. Leiter Tourist-Information Römische Weinstraße

V. l. n. r.: Wegepate & Förster Philipp Schreiber, Jochen Conrad, 
Matthias Otto und die fleißigen Helfer Klaus Schu-Schätter und 
Hermann Stein Es fehlt: Gemeindearbeiter Dietmar Otto

Fell
n Michael Rohles n Sprechzeiten
n 06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@fell-mosel.de      
n www.fell-mosel.de  

n Fell-Fastrau: Michael Löwen n nach tel. Vereinbarung
n 06502 20563 
n michael.loewen@ris.schweich.de

Fledermausexkursion am 28.09.2024
Kommt mit dem NABU Region 
Trier und uns auf eine spannende 
Exkursion in die Welt der Fleder-
mäuse! Wo und wie leben Fleder-
mäuse? Wie viele und welche 
Fledermausarten gibt es im Nos-
sertal? Warum sind sie so wichtig 
für unsere Umwelt und brauchen 
uns Menschen als Verbündete? 
Wie finden sie sich in der Dunkel-
heit zurecht? Antworten auf diese 
Fragen und noch andere Kuriosi-
täten von diesen besonders 

schützenswerten Tieren erfahrt ihr bei dieser Exkursion. Aufgrund 
ihrer versteckten Lebensweise haben wir kaum die Gelegenheit, 
Fledermäuse hautnah zu erleben, doch bei dieser Exkursion mit 
dem Fledermausdetektor durch das Nossertal begegnet man vielen 
unterschiedlichen Fledermausarten und kann Ihren Rufen zuhören. 
Bei gutem Wetter ist ein Netzfang geplant. Wichtig: Bei Regen flie-
gen die Fledermäuse nicht und die Exkursion fällt leider aus.
Anmeldung: info@bergwerk-fell.de
Zielgruppe: Erwachsene, Familien, Kinder ab 7 Jahren
Kosten: Erwachsene 10€, Kinder 5€, Familien max. 20€
Termin: 28.09.2024, 18:00 – ca. 21:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Besucherbergwerk, Bachbrücke
Mitzubringen: Taschenlampe, angepasste Kleidung, im Tal ist es 
abends immer ein paar Grad kühler.

Fell, 13.09.2024
Michael Rohles, Ortsbürgermeister

eine Vollmacht zu erteilen, um das Büro Hömme zu beauftragen.
Beschluss: Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, nach Vorla-
ge des Angebotes und fachtechnischer Prüfung durch den Fach-
bereich Bauen der Verbandsgemeinde, das Ingenieurbüro Hömme 
mit der Planung hochwasservorsorgenden Maßnahmen im Zuge 
der Flurbereinigung zu beauftragen.
Eine entsprechende Mitteilung über die Vergabe des Ange-
botes erfolgt in der nächsten Ortsgemeinderatssitzung. Das 
Angebot wird zunächst den Ratsmitgliedern im Vorfeld zur 
Verfügung gestellt und der Rat wird die Vergabe ggf. bis zur 
nächsten Sitzung vertagen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. Bauanträge, Bauvoranfragen
5.1. Verlängerung Bauvorbescheid, Flur 4, Flurstück 129, 130, 
131
Bauvorbescheid Aussiedlung Weinbaubetrieb mit Maschinenhalle
Der Antragsteller beantragt die Verlängerung des Bauvorbescheids 
1231VB2020 für die Aussiedlung eines Weinbaubetriebes mit Ma-
schinenhalle um weitere vier Jahre. Es sind keine Aspekte bekannt, 
das bereits erteilte Einvernehmen (2020), zu versagen. Da keine 
Änderungen zum Bauvorhaben erfolgen, wird aus Sicht der Verwal-
tung empfohlen, das Einvernehmen erneut zu erteilen.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Verschiedenes
Beigeordneter Tobias Lorenz teilt mit, dass die Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED-Technik in den letzten 2 Wochen erfolgt 
ist. Eine Maßnahme aus dem KIPKI-Programm ist damit abge-
schlossen.
Ratsmitglied Albin Merten fragt an, ob es möglich sei für den Seni-
orennachmittag mit Kaffee & Kuchen den kleinen Saal im Bürger-
haus zu nutzen.
Die Vorsitzende teilt mit, dass dies mit dem Pächter der Gaststätte 
abgestimmt werden müsse, da dieser den Saal vollumfänglich an-
gemietet hat.
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
In nicht-öffentlicher Sitzung wurde unter dem Tagesordnungspunkt 
Vertragsangelegenheiten einer vertraglichen Regelung zum Wind-
park zugestimmt.
Weiterhin wurde unter dem Tagesordnungspunkt Grundstücksan-
gelegenheiten dem Kauf einer Liegenschaft zugestimmt.

Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Bekanntmachung
Über die Genehmigung zur Veräußerung des nachstehenden 
Grundstücks ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) 
zu entscheiden:
Gemarkung Gewann/Lage Wirtschaftsart Größe

(ar)
Ensch Birkenheck Landwirtschaftsfläche/

Weingarten
11,38

Landwirte bzw. Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des oben aufgeführten Grundstücks interessiert sind, 
werden gebeten, dies der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. 4/
Grundstücksverkehr, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, Telefon 
0651/715-314, Fax 0651/715-17633, bis spätestens 07.10.2024 
schriftlich mitzuteilen.

Trier, den 19.09.2024
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

- Untere Landwirtschaftsbehörde -

Neuzertifizierung Premiumrundwanderweg 
& Moselsteig-Seitensprung

„Extratour Zitronenkrämerkreuz“ mit Bravour gemeis-
tert - Verleihung des Wandersiegels bis 2027

Natur erleben, Landschaft genießen – das sind die Hauptgründe, 
die immer wieder zum Wandern motivieren. Nach Erfüllung vieler 
Voraussetzungen kann ein Weg mit dem Prädikat „Wandersiegel 
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lern, Ausstellern und allen Standbetreibern für das vielfältige Ange-
bot, dem Sicherheitsdienst, den Polizeikräften und dem Ordnungs-
amt für die Gewährleistung der Sicherheit, dem Eventmanagement 
und den Technikkräften für einen optisch und akustisch hervorra-
genden Feller Markt 2024 und nicht zuletzt Euch, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, liebe Anwohnerinnen und Anwohner für Euer Kommen, 
Eure Teilnahme, Euer Verständnis und Eure Rücksichtnahme.
Wir alle können stolz auf das sein, was auch beim Feller Markt 
2024 gemeinsam geleistet wurde nochmals herzlichen Dank und 
bis zum Feller Markt 2025 (19.-22.09.)

Euer
Michael Rohles, Ortsbürgermeister

Gottfried Schmitt, Geschäftsführer Feller Markt UG

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Fell am 

05.09.2024
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Michael Rohles und 
in Anwesenheit von Schriftführer/in Michael Franzen findet am 
05.09.2024 im Silvanussaal im Winzerkeller, Kirchstraße 41 in Fell 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates Fell statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die Tagesordnung um folgende 
Tagesordnungspunkte ergänzt:
1) TOP 5.3 öffentlich: Erweiterung: Gemeinsame Vergabe der Maß-
nahmen zur Instandsetzung und Gewässerunterhaltung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
2) TOP 5.4 öffentlich: Vergabe Machbarkeitsstudie Restausbau „Im 
Brühl“
Abstimmungsergebnis: einstimmig
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
• Vergabe Ingenieurleistungen Brücke Besucherbergwerk in Höhe 
von brutto 7.607,47 Euro.
zur Kenntnis genommen
2. Mitteilungen
2.1 Ortsbürgermeister Rohles bedankt sich bei den Beigeordne-

ten, dass diese in Zukunft schwerpunktmäßig verschiedene 
Aufgaben mitübernehmen werden. So wird die Beigeordnete 
Susanne Schmitt sich den Themen Schule, Jugend und Öf-
fentlichkeitsarbeit widmen. Der Beigeordnete Michael Willems 
wird Social Media und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und 
Heiko Müller den Bauhof, die Arbeitsgeräte und das Thema 
Arbeitssicherheit.

2.2 Sitzungs-Portal: Ortsbürgermeister Rohles teilt mit, dass ab 
sofort die Software Session/ Mandatos für die Gremienarbeit 
in Fell genutzt wird und nicht mehr GroupOffice.

2.3 Die neue Bäckereifiliale wird ab 2025 das Postgeschäft über-
nehmen. Bis dahin bleibt die Post geschlossen.

2.4 Info Ausbau Auf der Acht. Inzwischen ist beim 1. Bauabschnitt 
der 1. Teilabschnitt mit einer Tragschichtdecke versehen wor-
den. Das noch fehlende Reststück soll bis Ende 2024 fertigge-
stellt werden. Auch die Gehwege sind inzwischen fertig.

2.5 Ortsbürgermeister Rohles informiert über die Veranstaltung 
„Bänder des Lebens“, welche am 28.08. im Silvanussaal statt-
gefunden hat.

2.6 Beseitigung Hochwasserschäden. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf bei der Beseitigung der beim Pfingsthoch-
wasser entstandenen Schäden.

2.7 Anschreiben Grundstückseigentümer wg. Überwuchs.
2.8 Neuigkeiten aus unserem Wald. Der Revierförster Julian Thie-

bes hat die Hochwasserschäden dokumentiert. Die Schäden 
sind inzwischen schon größtenteils beseitigt worden. I. d. 
Zshg. wird auch daran erinnert, dass die Rohreinlässe freige-
macht werden müssen.

zur Kenntnis genommen
3. Verpflichtung neuer Ratsmitglieder
Der Ortsbürgermeister begrüßt Herrn Fabian Rosch und verpflich-
tet das Ratsmitglied vor seinem Amtsantritt in öffentlicher Sitzung 
namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Pflichten (§ 30 Abs. 2 Satz 1 GemO).
Es wird auf das Kommunalbrevier verwiesen, welches dem neuen 
Ratsmitglied Fabian Rosch durch den Vorsitzenden ausgehändigt 
wird.
Der Ortsbürgermeister begrüßt Herrn Josef Fartaczek und ver-
pflichtet das Ratsmitglied vor seinem Amtsantritt in öffentlicher Sit-
zung namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissen-

Feller Markt 2024
DANKE!!!

Liebe Feller und Fastrauer Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste,
an dieser Stelle möchten wir allen am Fest Beteiligten unseren 
besonderen Dank aussprechen. Wir bedanken uns bei allen, die 
durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes Engagement 
„üsen Fähler Moart“ zu einem besonderen Erlebnis gemacht ha-
ben. Dieses einzigartige Ambiente spiegelt unser Motto „Das Dorf 
im Zelt“ wieder. Ohne die zahllosen Schichten unserer örtlichen 
Vereine und der fleißigen Helfer wäre dieses großartige Fest un-
denkbar.
Vielen Dank auch an die unterschiedlichen Musikgruppen und Ak-
teure für die Darbietungen, die unserem Fest einen besonderen 
Rahmen gegeben haben. Insbesondere möchten wir hier die Berg-
mannskapelle Fell und die Auftritte der Kindergruppen des SV For-
tuna Fell nennen.
Unsere Feller und Fastrauer Winzer sowie die Gastwinzer trugen 
wesentlich durch den Ausschank hervorragender Weine zur positi-
ven Atmosphäre bei. Ein herzlicher Dank gilt auch dem diesjährigen 
Schirmherrn Marc Blumberg, dem Geschäftsführer der Firma Un-
zer aus Luxemburg. Vielen Dank auch an das Weinproben-Team, 
die uns durch Ihre tatkräftige Vorarbeit eine unterhaltsame und er-
lebnisreiche Weinprobe ermöglicht haben. Auch der von unserem 
Brauchtum geprägte Samstagabend mit dem Festumzug und der 
Stimmungs- und Unterhaltungsmusik war wieder ein Erlebnis. Ein 
großes Dankeschön geht an die Organisatoren und Protagonisten 
des festlichen Erntedank-Hochamtes im Zelt, welches durch den 
Männergesangverein Fell/Riol und der Instrumentalgruppe mitge-
staltet wurde. Die traditionelle Tierschau, wie sie sonst kaum noch 
erlebt werden kann, hat mit der Kinderbelustigung und der trach-
tigen Afterwork-Party den Montag wieder abgerundet. Ein beson-
derer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung es 
„Das Dorf im Zelt“ nicht geben würde.
Nicht zu vergessen sind die Mitglieder und Gesellschafter der Feller 
Markt UG. Danke für Eure Arbeit, die zahllosen Stunden der Vorbe-
reitung und die Verantwortung, die ihr bereit seid zu tragen.

Wir möchten weiterhin danken: dem Team der Pfarrgemeinde und 
der Kindertagesstätte St. Martin, den Gemeindearbeitern für die 
große Unterstützung und ihr Engagement, den Tierhaltern für die 
Teilnahme an der Viehprämierung bzw. Tierschau, den Schaustel-
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Beschluss: Die Ortsgemeinde beschließt, für die oben genannten 
Maßnahmen Dringlichkeitsanträge im Rahmen des Investitions-
stocks zu stellen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.2. Bepflanzung Baugebiet „Oberer Frieden“
Die Bepflanzung für das Baugebiet „Oberer Frieden“ in Fell Fastrau 
wurden vom Ingenieurbüro IGR Bitburg ausgeschrieben. Es wur-
den 3 Angebote angefordert. Bis zum Submissionstermin am 
14.08.2024 lagen 2 Angebote vor.
Die Angebote wurden durch das Ingenieurbüro IGR, Bitburg geprüft. 
Die Preisspanne der Angebote lag von 58.897,00 € bis 64.856,07 
€. Das günstigste Gesamtangebot hat die Firma Lehnen, Gärten 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Sehlem mit 58.897,00 € abgegeben.
Beschluss: Der Rat vergibt den Auftrag für die Bepflanzung 
Baugebiet „Oberer Frieden“ in Fell Fastrau an die Firma Leh-
nen, Gärten Verwaltungsgesellschaft mbH, Sehlem mit einer 
geprüften Angebotssumme von brutto 58.897,00€.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.3. Gemeinsame Vergabe der Maßnahmen zur Instandsetzung 
und Gewässerunterhaltung
Die Verbandsgemeinde plant im Rahmen der Gewässerunterhal-
tung verschiedene Maßnahmen in Fell. Um die Wiederherstellung 
der Brücke, die Wiederherstellung des Fußwegs und die Unterhal-
tung der Gewässer kostengünstig umzusetzen, ist es sinnvoll, diese 
Arbeiten gemeinsam auszuschreiben. Dadurch wird das Angebot 
für die ausführenden Baufirmen attraktiver, da sie die Maßnahmen 
gebündelt und somit wirtschaftlicher umsetzen können.
Bei der Auftragsvergabe muss jedoch darauf geachtet werden, 
dass die Aufträge für diejenigen Maßnahmen, für welche Förder-
mittel beantragt worden sind, erst bei Vorlage der Bewilligung oder 
zumindest der Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ver-
geben werden dürfen.
Beschluss: Die Ortsgemeinde beschließt, die oben genannten 
Maßnahmen gemeinsam auszuschreiben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5.4. Vergabe Machbarkeitsstudie Restausbau Im Brühl
Der Vorplatz der Grundschule und des Kindergartens soll umge-
staltet werden. Im Zuge dessen wurde vorab mit dem Büro IGR 
Kontakt aufgenommen und gebeten ein Angebot über eine Mach-
barkeitsstudie einzureichen. Im eingegangenen Angebot ist die 
Darstellung von bis zu 3 Varianten der Flächengestaltung unter 
Berücksichtigung der Verkehrsführung sowie der Umlegung der 
Bushaltestelle inkl. erforderlicher Schleppkurvenprüfung enthalten. 
Das Honorarangebot liegt inkl. Vermessung und Nebenkosten bei 
netto 6.800,00 Euro.
Beschluss: Die Ortsgemeinde beschließt die Machbarkeitsstudie 
beim Büro IGR zum Angebotspreis von netto 6.800,00 Euro zu be-
auftragen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Bauanträge, Bauvoranfragen und sonstige Bauangelegen-
heiten
6.1. Bauantrag, Flur 17, Flurstück 195
Im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde wurde 2022 eine Nach-
tragsbaugenehmigung erteilt. In Bezug auf die vorherige Planung 
ergeben sich Unterschiede. Es ist vorgesehen, ein Satteldach statt 
eines Flachdachs zu errichten. Darüber hinaus wird die Photovol-
taikanlage erweitert.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss: Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6.2. weitere Bauanträge, Bauvoranfragen und sonstige Bauan-
gelegenheiten
./.
7. Vergabe Elektroarbeiten und WLAN-Ausstattung Alte Schule 
und Silvanus-Saal
In der Alten Schule wurde zur Versorgung des Gemeindebüros und 
der Tourist-Information mit performantem Internet ein Glasfaser-
Anschluss aufgeschaltet. Damit das Internet und die damit ver-
bundene Telefonie entsprechend genutzt werden können, ist eine 
strukturierte Netzwerkverkabelung in der Alten Schule erforderlich. 
Diese soll auch auf die übrigen Räume in den anderen Etagen aus-
gedehnt werden, damit das gesamte Objekt mit WLAN versorgt 
werden kann. Des Weiteren sollen der gegenüberliegende Winzer-
keller (Silvanus-Saal zur Durchführung von Sitzungen etc.) sowie 
der Bauhof und der Jugendraum durch eine permanente Richtfunk-

hafte Erfüllung seiner Pflichten (§ 30 Abs. 2 Satz 1 GemO).
Es wird auf das Kommunalbrevier verwiesen, welches dem neuen 
Ratsmitglied Josef Fartaczek durch den Vorsitzenden ausgehän-
digt wird.
Der Ortsbürgermeister begrüßt Herrn Adrian Berg und verpflich-
tet das Ratsmitglied vor seinem Amtsantritt in öffentlicher Sitzung 
namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Pflichten (§ 30 Abs. 2 Satz 1 GemO).
Es wird auf das Kommunalbrevier verwiesen, welches dem neu-
en Ratsmitglied Adrian Berg durch den Vorsitzenden ausgehändigt 
wird.
Die Pflichten der Ratsmitglieder ergeben sich insbesondere aus:
• § 20 GemO Schweigepflicht
• § 21 GemO Treuepflicht
• § 22 GemO Ausschließungsgründe
• § 30 Abs. 1 GemO Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder, 

Gemeinwohl.
4. Einwohnerfragestunde
Gemäß §21 Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte (MGe-
schO) sind die Einwohner und die ihnen nach Maßgabe des §14 
Abs. 3 und 4 GemO gleichgestellten Personen und Personenver-
einigungen berechtigt, in einer anberaumten Fragestunde Fragen 
aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung (Selbstverwaltungs- und 
Auftragsangelegenheiten der Gemeinde) zu stellen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten. Die Einwohnerfragestunde wird 
vom Bürgermeister im Benehmen mit dem/den Beigeordneten in 
regelmäßigen Abständen anberaumt; sie ist in die Tagesordnung 
des öffentlichen Teils der Ratssitzung aufzunehmen. Sie soll die 
Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
Es kommt erstens die Frage nach der Beseitigung der Hochwas-
serschäden im Bereich des Feller Bachs auf. Seitens der Bürger 
bestehen Befürchtungen, dass die Ortsmitte bei erneutem Star-
kregen überschwemmt werden könnte. Die Zuständigkeiten liegen 
teils bei der Ortsgemeinde, teils beim LBM und teils bei der VG. Für 
den Bewuchs sind mitunter die Anlieger zuständig. Ortsbürgermeis-
ter Rohles hat bereits mit dem LBM und der VG Gespräche geführt. 
Er wird nochmals mit der Verbandsgemeindeverwaltung sprechen, 
damit das „Geschiebe“ im Bach beseitigt wird.
Das zweite Bürgeranliegen betrifft ebenfalls das Pfingsthochwas-
ser. Beim Hochwasser sind auf Fastrauer Gemarkung 2 Bäume 
angeschwemmt worden, welche sich festgehangen haben. Orts-
bürgermeister Rohles wird auch hierzu die Verbandsgemeindever-
waltung kontaktieren.
Ein weiteres Anliegen betrifft die Leitplanken an der K82 zwischen 
Fell und Thomm, v.a. zwischen der Einfahrt „Im Flürchen“ und 
dem Besucherbergwerk. Die Leitplanken sind auf dieser Strecke 
aufgrund der Nutzung als Motorsportstrecke durchgehend doppelt 
verplankt worden, so dass nun das Wild die Straße nicht mehr kreu-
zen kann. Eine solche Vorgehensweise passe nicht zum Konzept 
„Bänder des Lebens“. Ortsbürgermeister Rohles und das Gemein-
deratsmitglied Uwe Spanier werden sich dem Thema annehmen.
Es wird angemerkt, dass noch vor der Traubenlese die größeren 
Löcher bei den Hauptwirtschaftswegen beseitigt werden müssen, 
da diese für die Vollerntemaschinen ein Problem darstellen.
Von einem Bürger wird vorgebracht, dass der Weg zum Grundtal 
durch die Baufahrzeuge, die bei den Baumaßnahmen „Auf der 
Acht“ zum Einsatz kommen, zerstört worden ist. Ortsbürger Roh-
les antwortet, dass seitens der Baufirma zugesagt worden war, die 
Löcher zuzumachen und den Weg auszubessern. Dies habe die 
Firma kürzlich gemacht.
Ferner wird vorgebracht, dass das Treppchen gegenüber der alten 
Schule ausgebessert werden müsste und dass das Pfädchen zu 
dunkel sei. Hier bestehe Sturzgefahr.
5. Vergaben
5.1. Hochwasserschäden Bachweg und Brücke Besucherberg-
werk
Um die Kosten für die Instandsetzung der Brücke und des Fußwe-
ges zu reduzieren, sollen Fördermittel über den I-Stock beantragt 
werden. Es handelt sich hierbei zum einen um den Haubenkanal 
Nossernbach beim Besucherbergwerk und zum anderen um einen 
Fußweg im Bereich des Kindergartens.
Die Verwaltung hat hierzu bereits Kontakt mit der ADD aufgenom-
men. Eine mit dem Pfingsthochwasser einhergehende Besonder-
heit ist die Möglichkeit, Dringlichkeitsanträge zu stellen. Diese wer-
den außerhalb der Fristen vorrangig bearbeitet und noch aus dem 
Budget von 2024 bezahlt.
Ortsbürgermeister Rohles stellt nochmals die Erläuterungsberichte 
des Planungsbüros Hömme vor und erinnert an die Dringlichkeit 
dieser Maßnahmen.
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erforderlich. Eine Dorfmoderation soll zu einer intensiven Auseinan-
dersetzung der Bürger mit ihrem Ort und im Ergebnis mit möglichst 
konkreten und umsetzbaren Handlungsansätzen führen. Hierbei 
sollen zusammen mit den Bürgern positive Merkmale des Ortes 
erarbeitet, Defizite benannt, Probleme erörtert sowie Ansätze zu 
deren Lösung aufgezeigt werden. Der Dialog zwischen Bürgern, 
Gremien und Behörden soll intensiviert werden; es sollen Denk- 
und Willensbildungsprozesse angeregt und gefördert werden und 
es sollen möglichst alle Altersgruppen, sozialen Gruppierungen und 
ökonomisch wirksamen Personen vor Ort in die Moderation ein-
gebunden werden. Die Ergebnisse können später in das Konzept 
überführt werden.
Eine Dorfmoderation wird zusammen mit einem Fachbüro durch-
geführt und wird ebenfalls vom Land mit 80%, maximal 12.000€ 
gefördert. D. h die maximalen förderfähigen Kosten belaufen sich 
auf 15.000€. Viele Planungsbüros nehmen diese Obergrenze auch 
als Richtlinie bei der Erstellung ihrer Angebote.
Beschluss: Die Ortsgemeinde Fell stimmt der Durchführung einer 
Dorfmoderation zu. Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote von 
Planungsbüros einzuholen und einen Förderantrag im Rahmen der 
Dorferneuerung zu stellen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
11. Antrag Baumrückschnitt Mühlenstraße
Es liegt ein Antrag eines Feller Bürgers vom 15.07.24 auf Beschnei-
dung von zwei Bäumen in der Mühlenstraße 16 in Fell vor.
In der Zwischenzeit wurde bereits eine Fachfirma beauftragt, die-
se Bäume zu begutachten. Diese hat festgestellt, dass die Bäume 
standfest sind, aber zurückgeschnitten werden müssen.
Beschluss: Die Firma soll beauftragt werden, die beiden Bäu-
me zurückzuschneiden.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
12. Kindertagesstätte St. Martin Fell - Antrag auf Finanzie-
rungsbeteiligung zur Machbarkeitsstudie und Auflagen Dritter
In der Kindertagesstätte „St. Martin“ Fell ist die Pfarrgemeinde 
Fell Eigentümerin/Bauträgerin der Kindertagesstätte und unter Fe-
derführung der Rendantur Trier für den Bau und die Ausstattung 
verantwortlich. Die Ortsgemeinde Fell hat sich als Restkostenfi-
nanzierung nach Abzug von Landes-/Kreisförderungen und der Be-
teiligung des Bistums an Investitions- und Sanierungsmaßnahmen 
zu beteiligen.
Die Kita Fell verfügt derzeit über eine Betriebserlaubnis für 99 Be-
treuungsplätze (96 Ü2-Plätze und 3 U2-Plätze). Von den 99 Be-
treuungsplätzen sind jedoch noch 20 Plätze mit Unterbrechung, 
die dringend in Rechtsanspruchsplätze (durchgängige 7-stündige 
Betreuung über Mittag) umgewandelt werden müssen. Hierzu ist 
der Ausbau des Nebenraumprogramms erforderlich.
Die derzeit zur Verfügung stehenden 99 Betreuungsplätze sind 
nicht ausreichend, um den in der Ortsgemeinde Fell bestehenden 
Betreuungsbedarf für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt sicherzustellen. Der Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises hat hierzu den dauerhaften Bedarf von 115 Betreu-
ungsplätzen in seiner Sitzung am 27.02.2024 anerkannt.
Mit Schreiben vom 04.07.2024 stellt die Rendantur einen Antrag 
auf Finanzierungsbeteiligung zur Machbarkeitsstudie zu dieser Er-
weiterungsmaßnahme. Der Bistumszuschuss wird nur anteilig auf 
die Kosten der Machbarkeitsstudie gezahlt (50 % sind förderfähig), 
da seitens des Bistums keine Förderung für die Erweiterung um 
Gruppen gezahlt wird. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie sind 
im Rahmen der darauffolgenden Gesamtmaßnahme bei der Förde-
rung durch den Landkreis förderfähig und werden bei der Abrech-
nung der Maßnahme berücksichtigt.
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:
Gesamtkosten lt. Honorarangebot: 9.371,25 Euro
./. Förderung Bistum Trier
(35 % von 4.685,63 Euro): 1.639,97 Euro

-------------------
Restkosten Ortsgemeinde: 7.731,28 Euro
Im gleichen Schreiben beantragt die Rendantur eine Finanzie-
rungsbeteiligung zu dringend erforderlichen Sanierungsmaßnah-
men aufgrund Auflagen Dritter (Mängelbeseitigung aufgrund der 
regelmäßigen Überprüfung der Elektroanlage sowie der Gefahren-
verhütungsschau).
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:
Gesamtkosten lt. Angebot: 13.121,97 Euro
./. Förderung Bistum Trier (35 %) 4.592,69 Euro

---------------------
Restkosten Ortsgemeinde: 8.529,28 Euro

strecke angebunden und entsprechend mit WLAN versorgt werden. 
Dies hat den Vorteil, dass kein weiterer separater Internetanschluss 
im Winzerkeller erforderlich ist, welcher laufende Kosten verursa-
chen würde.
Zur Umsetzung dieses Projektes wurde eine Preisermittlung durch-
geführt, und es liegen zwei Angebote vor. Das Angebot der Fa. 
Elektro Klassen, Longuich, zur Lieferung und Montage der Verka-
belung beläuft sich über 7.127,21 Euro brutto. Das Angebot der Fa. 
Kautenburger IT GmbH, Trierweiler, zur Lieferung und Konfigura-
tion der aktiven Netzwerkkomponenten, der Richtfunkstrecke und 
der WLAN-Ausstattung beläuft sich über 7.991,33 Euro brutto. Die 
Maßnahme ist nicht im Haushaltsplan veranschlagt, kann jedoch 
durch Einsparungen bzw. Mehreinnahmen aus anderen Bereichen 
finanziert werden. Es ist deutlich angezeigt, die anstehenden Arbei-
ten zeitnah auszuführen, damit die Alte Schule und insbesondere 
der Silvanussaal für den Sitzungsbetrieb adäquat nutzbar sind.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt, die Aufträge für die 
Verkabelung sowie die Ausstattung mit aktiven Netzwerkkompo-
nenten, Richtfunkstrecke und WLAN für die Alte Schule und den 
Winzerkeller an die Fa. Albert Klassen, Longuich, zum Angebots-
preis in Höhe von 7.127,21 Euro brutto sowie an die Fa. Kautenbur-
ger IT GmbH, Trierweiler, zum Angebotspreis in Höhe von 7.991,33 
Euro brutto zu vergeben.
Der Ortsgemeinderat Fell stimmt den außerplanmäßigen Aus-
zahlungen zu. Die Mehrkosten werden aus Einsparungen bei 
anderen Maßnahmen bzw. entsprechenden Mehreinnahmen 
gedeckt. Alle Ausgaben werden aus liquiden Mitteln finanziert.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
8. Änderung Benutzungs- und Gebührenordnung Liegenschaf-
ten OG Fell
Die Benutzungs- und Gebührenordnung für die gemeindl. Liegen-
schaften der OG Fell in der Fassung des. 1. Nachtrages vom No-
vember 2023 ist im Bereich der Gebühren missverständlich und 
unvollständig formuliert. Die Verwaltung hat einen Entwurf für einen 
2. Nachtrag erstellt und in der Anlage zur Verfügung gestellt.
Die Ortsvereine haben die Möglichkeit, einmal pro Jahr einen der 
gemeindliche Räume gebührenfrei zu nutzen (Winzerkeller, Wein-
keller, Saal Mosel oder Grillhütte). Die bisherige Fassung beinhal-
tete nur den Weinkeller oder den Saal Mosel. Obwohl vor Ort die-
se Regelung auch für den Winzerkeller praktiziert wurde, war dies 
textlich nicht festgehalten.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt den 2. Nachtrag zur 
Benutzungs- und Gebührenordnung der gemeindl. Liegenschaften 
wie vorgeschlagen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
9. Antrag UG Feller Markt; Bezuschussung Feller Markt
Zur finanziellen Unterstützung bei der Durchführung des Festes 
„Feller Markt“ hat die Feller Markt UG für 2023 einen Zuschuss in 
Höhe 5.000€ von der Ortsgemeinde Fell erhalten. Für 2024 sind 
hierzu im Haushalt der Ortsgemeinde hierzu 2.000€ veranschlagt.
Aufgrund von gestiegenen Mehrkosten für das Festzelt, Sicher-
heitsvorkehrungen und den Sanitätsdienst beantragt die Feller 
Markt UG eine Erhöhung des Zuschusses auf 4.000€ für 2024.
Hierzu wird Herr Gottfried Schmitt, Geschäftsführer der Feller Markt 
UG, einstimmig das Rederecht erteilt und Herr Schmitt erläutert die 
finanzielle Situation und bittet nochmals um Unterstützung.
Darüber hinaus liegt auch ein Antrag der CDU-Fraktion vor, mit wel-
chem darum gebeten wird, die Feller Markt UG dauerhaft jährlich 
mit 4.000€, beginnend mit 2024, zu unterstützen. Dieser Antrag 
wird zurückgestellt und soll auf der nächsten Ortsgemeinderatssit-
zung am 7. November erneut besprochen werden.
Nach intensiver Diskussion kommt der Ortsgemeinderat Fell zu fol-
gendem Beschluss:
Beschluss: Dem Antrag der Feller Markt UG wird stattgegeben 
und der Zuschuss wird für 2024 um weitere 2.000€ auf insge-
samt 4.000€ erhöht.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 19 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1 Befangen: 0
10. Dorfmoderation
Das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde Fell ist aus dem 
Jahre 1995 und sollte aktualisiert bzw. fortgeschrieben werden. 
Ohne aktualisiertes Konzept ist es für die Ortsgemeinde Fell nicht 
mehr möglich, Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm für 
z.B. konkrete bauliche Maßnahmen zu erhalten. Eine Fortschrei-
bung des Dorferneuerungskonzeptes wird vom Land aus dem Topf 
der Dorferneuerung mit 80% gefördert.
Zuvor ist jedoch die Durchführung einer Dorfmoderation zwingend 
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Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
für die Ortsgemeinde Föhren ist im Jahr 2022 ein integriertes 
energetisches Quartierskonzept erstellt worden. Aktuell be-
schäftigt sich die Ortsgemeinde mit der Maßnahmenumsetzung. 
Eines der wichtigsten Handlungsfelder ist dabei die Sicherheit 
der jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
auf dem Weg zur Schule. In der Vergangenheit sind dazu be-
reits erste Projekte durchgeführt worden (bspw. das Projekt 
Gelbe Füße! Für mehr Sicherheit! oder die Aktion Elternlotsen). 
An dieser Stelle beschäftigt uns nun die Frage: Wie kann die 
Verkehrssicherheit auf dem Schulweg weiter verbessert wer-
den? Zu dieser Fragestellung möchten wir Sie gerne zu einer 
Mitmachveranstaltung einladen:

Wir laden Sie herzlich zur Veranstaltung  
Schulwegesicherheit ein:

Donnerstag, 10.10.2024, 19:00 Uhr
Gemeinderaum

Das Büro energielenker unterstützt die Ortsgemeinde bei der 
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Quartierskonzept und 
wird durch die Veranstaltung führen. Nach einer kurzen Vorstel-
lung von weiteren Aktionen und Maßnahmen zur Verkehrssiche-
rung auf dem Schulweg sind Sie gefragt. Gemeinsam möchten 
wir besprechen, welche Maßnahmen ganz konkret für Föhren 
umgesetzt werden können und was es dafür braucht.
Zur besseren Planbarkeit der Veranstaltung möchten wir bis 
01.10.2024 um eine formlose Anmeldung per Mail an
mobilitaet@energielenker.de bitten.

Mit freundlichen Grüßen
Rosi Radant,Ortsbürgermeisterin Föhren

Niclas Töns - energielenker

Treffen „Partnerschaft Föhren –  
Monéteau“

Alle Interessierten unserer Partnerschaft Föhren – Monéteau sind 
herzlich eingeladen zu unserem nächsten Treffen am Dienstag, 1. 
Oktober 2024, 18.30 Uhr im Haus der Gemeinde, Hauptstraße 47.
Wir werden uns zum Einsatz an den Weihnachtsmärkten in Föhren 
und in Monéteau beraten. Des Weiteren informiere ich über Aktu-
elles in der Partnerschaft Föhren – Monéteau. Wir freuen uns über 
eine zahlreiche Teilnahme.

Föhren, 23.09.2024
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Lebendiges Föhren
Liedernachmittag

Wir freuen wir uns heute, wieder zu einem weiteren Liedernachmit-
tag in den Gemeinderaum unter der Schule!!! einladen zu können.
Wir treffen uns am Donnerstag, dem 10.10.24 von 15.00 bis 17.00 
Uhr zu frohen Stunden in geselliger Runde. Wir freuen wir uns sehr, 
Euch alle wieder zu einem schönen und unterhaltsamen Lieder-
nachmittag einladen zu können.

Team Liedernachmittag
Fahrtenbörse

Wenn Sie zum Arzt müssen, können Sie bei Bedarf an Unterstüt-
zung gerne unsere kostenlose Fahrtenbörse nutzen. Bitte melden 

Nähere Erläuterung zu den Maßnahmen sowie eine Kosten- und 
Finanzierungsübersicht sind dem angefügten Schreiben zu entneh-
men.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat stimmt der Durchführung der 
Machtbarkeitsstudie zur Erweiterung der Kindertagesstätte „St. 
Martin“ Fell und den dringend erforderlichen Sanierungsmaßnah-
men aufgrund Auflagen Dritter und den entsprechenden Finanzie-
rungsbeteiligungen der Ortsgemeinde Fell als Restkostenfinanzie-
rerin zu.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
13. Verschiedenes
• Auf dem Friedhof in Fell befinden sich ca. 30 Gräber, deren Ru-

hezeit abgelaufen sind bzw. in 2025 ablaufen. Da die Gemein-
dearbeiter derzeit stark ausgelastet sind, sollen diese Gräber 
erst nächstes Jahr aufgelassen und durch die Gemeindearbei-
ter freigeräumt werden.

• Dem Weinverein wird dafür gedankt, dass dieser das Gelände 
am Panoramaweg freigeschnitten hat.

• Der Graben beim Rioler Weg muss ausgebaggert und gereinigt 
werden, auch sollen die Schlaglöcher dort geschlossen werden. 
Ortsbürgermeister Rohles wird sich darum kümmern.

Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Widmungsverfügung
Aufgrund des § 36 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz 
(LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) und 
des Beschlusses des Ortsgemeinderates Föhren vom 11.09.2024 
werden die nachstehend aufgeführten Straßenverkehrsflächen in 
der Ortsgemeinde Föhren mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Straßen-be-
zeichnung

Flur Flurstück Straßengruppe Widmungs-
beschrän-
kung

Bachstraße 13 195/1 Gemeindestra-
ße

keine

Bachstraße 13 136/1 Gemeindestra-
ße

keine

Bachstraße 13 139/1 
(Teilfl.)

Gemeindestra-
ße

keine

Die Flächen erhalten dabei die Eigenschaft einer öffentlichen Ge-
meindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3a des Landesstraßengeset-
zes für Rheinland-Pfalz (LStr). Widmungsbeschränkungen nach § 
36 Abs. 1 S. 4 LStrG ergeben sich vorliegend keine.
Die Widmungsverfügung und der Plan, aus dem die Lage der ge-
widmeten Flächen ersichtlich ist, liegen während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26 in 54338 Schweich, Verwaltungsgebäude II, zur Einsichtnahme 
aus.
Die Dienststunden sind von:
montags-mittwochs 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und

von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,
donnerstags
sowie

8.00 Uhr – 12.00 Uhr und
von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

freitags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße einzulegen. Der Widerspruch kann
1.	 schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung Schweich, Brückenstr. 26, 54338 Schweich oder
2.	 durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: vg-

schweich@poststelle.rlp.de (hierbei sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
www.schweich.de, Menuepunkt „Impressum“, Ziffern 1 bis 6 
aufgeführt sind) erhoben werden.

54338 Schweich,19.09.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin



Schweich	 - 28 -	 Ausgabe 39/2024

Erweiterung der Tagesordnung
Der Ortsgemeinderat beschließt auf Antrag des Vorsitzenden ein-
stimmig, die Tagesordnung wie folgt zu erweitern:
-öffentlich-
Bauantrag Flur 12, Flurstück-Nr. 888
-nichtöffentlich-
Personalangelegenheit, Betreuung Grundschule
Im Anschluss an die Beschlussfassung zur Erweiterung der Ta-
gesordnung begrüßt Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner den 
neugewählten II. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich, 
Herrn Sebastian Krewer, der sich dem Rat kurz vorstellt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Ortsgemeinderat nimmt von folgenden Mitteilungen des Vorsit-
zenden Kenntnis:
1.1 Hochwasserschutzkonzept
Für die Sanierung der Einlassbauwerke am Geischbach wird das 
Büro Hömme die Genehmigungsplanung in diesen Tagen fertig-
stellen. Auf der Grundlage der Kostenermittlung können dann die 
entsprechenden Mittel im Haushaltsplan veranschlagt werden. Der 
nächste Schritt wäre dann die Ausschreibung der Maßnahme.
1.2 Pflege der Weinbergsgrundstücke
Es ist vermehrt festzustellen, dass viele brachgefallene Wein-
bergsgrundstücke nicht gepflegt werden und der Bewuchs vieler-
orts in die Wirtschaftswege ragt. Weiterhin sind an vielen Stellen 
Abflussrinnen mit Unkraut, Steinen und Unrat zugelegt, so dass 
insbesondere bei Starkregen ein ordnungsgemäßer Abfluss des 
Oberflächenwassers nicht möglich ist. Im Amtsblatt am 02.08.2024 
wurde daher in einer Bekanntmachung an die betroffenen Grund-
stückseigentümer appelliert, die Weinbergsparzellen zu pflegen 
und den Überwuchs zurückzuschneiden. Sofern dieser Aufruf nicht 
den gewünschten Erfolg hat, wird die Gemeinde die betroffenen 
Grundstückseigentümer persönlich ansprechen.
1.3 Jugendarbeit
Zur Unterstützung der Jugendarbeit soll eine Minijob-Stelle für den 
Jugendtreff Kenn geschaffen werden. Seitens der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg wurde hierfür ein Zuschuss ab Januar 2025 in Höhe 
von monatlich 200,- € bewilligt. Die Stelle soll zeitnah ausgeschrie-
ben werden.
1.4 Glasfaserverlegung
Nach Abschluss der Verlegungsarbeiten sind die Baumaßnahmen 
von der Ortsgemeinde abzunehmen. Hierzu findet am 30.08.2024 
eine erste Begehung statt, damit insbesondere nicht ordnungsge-
mäß wieder hergestellte Gehweg- bzw. Straßenflächen dokumen-
tiert werden können. Dem Vernehmen nach soll das Glasfasernetz 
im Spätherbst funktionsfähig sein.
1.5 Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts liegen der 
Verwaltung zwei Angebote vor. Entsprechend dem Beschluss des 
Ortsgemeinderates vom 24.07.2024 wurde der Förderantrag beim 
Land fristgerecht zum 01.08.2024 eingereicht.
1.6 Haushaltsvollzug 2024
Die Informationen zur Unterrichtung des Gemeinderates gem. § 21 
Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung über den Haushalts-
vollzug 2024 wurde seitens der Verwaltung zusammengestellt. Die 
Übersicht wird den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.
Auf Grund der derzeitigen Prognose, dass im Ergebnishaushalt 
eine Verbesserung erwartet wird und die Finanzierung der Investi-
tionen gesichert ist, muss für 2024 kein Nachtragshaushalt erstellt 
werden.
2. 8. Änderung des Bebauungsplanes Kenner Ley
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner verweist auf die vorliegen-
de Beschlussvorlage mit folgendem Inhalt:
„Zur Realisierung eines Wohnbauvorhabens auf dem Grundstück 
Flur 15, Flurstücks-Nr. 481 (Auf der Kenner Ley, Haus-Nr. 54) sol-
len die bestehenden Vorgaben des Bebauungsplanes überschritten 
werden, so dass die Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine Genehmi-
gung ablehnt. Daher beantragt der Vorhabenträger die 8. Änderung 
des Bebauungsplanes Kenner Ley und hat hierzu Herrn Thomas 
Lang, Ing.-Büro BKS, Trier, mit der Vorbereitung der erforderlichen 
Unterlagen beauftragt.“
Der Entwurf einer Änderungsplanung wird von Herrn Lang an Hand 
einer Bildschirmpräsentation kurz vorgestellt. Er teilt mit, dass 
durch die Änderung lediglich das vorgegebene Baufenster auf dem 
Grundstück erweitert werden soll, damit dort das von den Bauherrn 
geplante Wohnhaus errichtet werden könne. Der ursprüngliche 
Plan beinhaltete lediglich ein kleines Baufenster auf dem vormals 
dort vorhandenen kleinen Baugrundstück mit einer Anbauverpflich-
tung zu dem Wohnhausgrundstück „Auf der Kenner Ley 52“. Durch 

Sie ihren Bedarf einige Tage vorher unter der Nr.: 0151 72394602 
an. Das Fahrtenhandy erreichen sie von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 10.00-15.00 Uhr. Zuletzt kam es vor das, wenn auch sehr 
vereinzelt, Fahrten am Vortag der Fahrt angefragt wurden. Da un-
sere ehrenamtlichen Fahrer*innen, und auch die koordinierende 
Person nicht jederzeit verfügbar sind, weisen wir freundlich darauf 
hin, dass es so kurzfristig nicht möglich ist. Ehrenamtliche Fahrer/
innen gesucht.
Wir sind weiter auf der Suche nach Menschen die unsere Fahr-
tenbörse verstärken. Die Fahrten sind versichert und es fallen im 
Monat 1, bis maximal 2 Fahrten pro Fahrer/in an. Wen sie Interesse 
daran haben, oder noch Fragen offen sind, können sie gerne bei 
Lory Müller nachfragen (0176 57838777 oder 1687). Die Fahrten-
börse ist ein wichtiger Beitrag dazu, damit Menschen weiterhin in 
ihrem Zuhause leben können, bzw. Angehörige entlastet werden.

Ihr Steuerungskreis Lebendiges Föhren
Föhren, 23.09.2024

Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kenn
n Dr. Burkhard Apsner  n Sprechzeiten
n 06502 2391 n Dienstag, 
n buergermeister@kenn.de n 18:00 - 19:00 Uhr      
n www.kenn.de      

Nachruf
Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von

Michael Feltes
Beigeordneter der Ortsgemeinde Kenn

der leider viel zu früh im Alter von 57 Jahren verstorben ist.

Von 2011 bis 2014 und von 2019 bis 2024 war Michael Feltes 
Mitglied des Ortsgemeinderates Kenn. In der Zeit von 2019 bis 
2024 gehörte er dem Ortsgemeinderat zusätzlich auch in der 
Funktion als Fraktionsvorsitzender an. Herr Feltes war seit der 
aktuellen Legislaturperiode Beigeordneter der Ortsgemeinde 
Kenn.

In dieser Zeit hat er sich stets zuverlässig für das Wohl der 
Ortsgemeinde und der Bürgerinnen und Bürger von Kenn ein-
gesetzt.

Wir danken Michael Feltes für sein großes ehrenamtliches En-
gagement und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.
Für die Ortsgemeinde Kenn

Dr. Burkhard Apsner
Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Kenn am 

28.08.2024
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner 
und in Anwesenheit von Schriftführern Josef Weins findet am 
28.08.2024 im Rathaus, Bahnhofstraße 28 in Kenn eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Kenn statt.
Verpflichtung neuer Ratsmitglieder
Die Herren Christoph Rhein und Maximilian Hilsamer konnten an 
der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates nicht teilnehmen 
und sind deshalb noch vor ihrem Amtsantritt nach den Vorschriften 
der Gemeindeordnung zu verpflichten.
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner erläutert die Rechte und 
Pflichten der Ratsmitglieder, insbesondere die Schweigepflicht, die 
Treuepflicht, die Verpflichtung, Ausschließungsgründe mitzuteilen, 
und die Pflicht, dem Gemeinwohl zu dienen. Er verweist hierzu auf 
die §§ 20, 21, 22 und 30 Abs. 1 Gemeindeordnung im Kommunal-
brevier.
Sodann verpflichtet Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner gemäß 
§ 30 Abs. 2 der Gemeindeordnung die Ratsmitglieder namens der 
Ortsgemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Pflichten.
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- ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.
Der ausgewiesene Jahresüberschuss im Haushaltsplan 2024 wird 
sich nach jetzigem Stand verbessern. Die außerplanmäßige Aus-
gabe kann daher durch Einsparungen bei anderen Aufwandskon-
ten gedeckt werden
Klarstellend weist der Vorsitzende abschließend darauf hin, dass 
eine Einhausung der Brunnenanlage, um diese vor Witterungsein-
flüssen zu schützen, nicht errichtet werden dürfe, da dies nach den 
denkmalrechtlichen Vorgaben nicht zulässig sei. Insofern müsse 
der Brunnen von Zeit zu Zeit immer wieder restauriert werden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, dem Steinmetzbetrieb Hennig 
Wirtz, Trier, auf der Grundlage des Angebots vom 20.04.2023 den 
Auftrag zur Restaurierung des Herrenbrunnens zum Angebotspreis 
in Höhe von 27.176,63 € zu erteilen.
Mit der Durchführung der Arbeiten soll in Anbetracht der noch aus-
stehenden Zuschüsse nach erfolgter Genehmigung des vorzeitigen 
Maßnahmenbeginns durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
begonnen werden. Sollte die Genehmigung versagt werden, soll 
mit den Arbeiten aus den bekannten Gründen dennoch begonnen 
werden. Der Ortsgemeinderat ist sich bewusst, dass sich dies mög-
licherweise auf die Gewährung der noch ausstehenden Zuschüsse 
nachteilig auswirken wird.
Der Ortsgemeinderat beschließt weiterhin, dem außerplanmäßigen 
Aufwand zuzustimmen. Die Mehrkosten werden aus Einsparungen 
bei anderen Aufwandskonten gedeckt. Alle Ausgaben werden aus 
liquiden Mitteln finanziert.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
3.2. Reparatur Straßenbelag - Im Gewerbegebiet
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass in der Straße 
„Im Gewerbegebiet“ mehrere große Schlaglöcher, Unebenheiten 
und Risse seien, die dringend zur Aufrechterhaltung der Verkehrs-
sicherungspflicht repariert werden müssen.
Für die Beseitigung der Schäden liegt ein Angebot der Fa. Marco 
Bauer, Gillenfeld, in Höhe von 12.900,16 € vor. Das Angebot bein-
haltet die Beseitigung von insgesamt 2 größeren Schäden; zusätz-
lich hierzu soll noch, so der Vorsitzende, ein weiterer Straßenscha-
den im Bereich der Einfahrt zu dem Gewerbegrundstück Haus-Nr. 
3 repariert werden. Hierdurch wird sich die Auftragssumme an die 
Fa. Bauer entsprechend erhöhen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Auftrag zur Reparatur der 
Straßenschäden in der Straße „Im Gewerbegebiet“ an die Fa. 
Marco Bauer, Gillenfeld, zum Angebotspreis in Höhe von 12.900,16 
€ zu vergeben. Der Auftrag wird um die Reparatur des Straßen-
schadens im Bereich der Einfahrt zu dem Grundstück Haus-Nr. 3 
erweitert.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
3.3. Brandschutzkonzept Kita
Der Vorsitzende teilt mit, dass für die Erstellung des Brandschutz-
konzepts im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kinderta-
gesstätte bei verschiedenen Ingenieurbüros Honorarangebote 
eingeholt wurden. Nach Sichtung der Angebote wird seitens der 
Verwaltung eine Auftragsvergabe an das Büro Gorges-Wahlen, 
Reinsfeld, zum Angebotspreis in Höhe von 13.966,80 € (netto) vor-
geschlagen. Das Konzept soll eine brandschutztechnische Fach-
planung sowohl für den Bestandsbau als auch für den geplanten 
Neubau beinhalten.
Ratsmitglied Christoph Rhein teilt mit, dass die Erbringung der 
Leistungen in einem zweistufigen Verfahren beauftragt werden 
sollte. Die stufenweise Beauftragung könnte in einem ersten Schritt 
die Leistungsphasen 1 - 4 beinhalten und sodann im Nachgang 
die Leistungsphasen 5 - 8. Dies habe den Vorteil, dass, sollte aus 
irgendeinem Grund das Projekt nicht weiter verfolgt werden, der 
Vertrag leichter beendet werden könnte als wenn gleich alle Leis-
tungsphasen komplett beauftragt worden wären.
Beschluss:
Das Büro Gorges-Wahlen Ingenieurpartnerschaft m.d.B, Reinsfeld, 
wird mit der Erbringung der Ingenieurleistungen zur Erstellung des 
Brandschutzkonzepts für den Umbau und die Erweiterung der Kin-
dertagesstätte in Kenn beauftragt. Grundlage des Auftrags ist das 
Honorarangebot vom 08.07.2024 über 13.966,80 € (LP 1-8, netto). 
Der Auftrag an das Büro soll stufenweise (LP 1-4, daran anschlie-
ßend LP 5-8) erteilt werden.

die Zusammenlegung dieses Grundstücks mit dem sich straßen-
seitig anschließenden weiteren Grundstück sei nunmehr ein rela-
tiv großes Baugrundstück entstanden, welches der Bauherr best-
möglich baulich nutzen möchte. Die übrigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes sollen nicht geändert werden und bleiben somit 
weiterhin bestehen. Aus städteplanerischer Sicht sei die Änderung 
nachvollziehbar, der geplante Baukörper füge sich in die Umge-
bungsbebauung ein und es gehe ausschließlich darum, eine Lücke 
sinnvoll zu schließen.
Ratsmitglied Jörg Kirsten fragt nach, ob die Baugrenze auf dem 
Baugrundstück durch die Änderungsplanung näher zur Straße ver-
schoben wird, als dies vormals in dem Bebauungsplan vorgegeben 
war.
Herr Lang weist darauf hin, dass der Abstand zwischen Baugrenze 
und der Straße 4 Meter betrage. Bei den Nachbargrundstücken in 
der Straße sei keine einheitliche Bauflucht wegen dem Versatz der 
dortigen Baukörper ersichtlich.
Ratsmitglied Christoph Rhein trägt vor, dass durch die geplante 
Bebauung eine Baulücke geschlossen werden soll. Dies sei aus 
städteplanerischer Sicht sehr sinnvoll. Positiv sei, dass sämtliche 
Vorgaben des Bebauungsplanes nach der Nutzungsschablone, 
einschließlich der vorgegebenen Anbauverpflichtung, unverändert 
bestehen bleiben sollten. Lediglich die Baulinie soll auf dem Grund-
stück verschoben bzw. das Baufenster vergrößert werden, damit 
der Bauherr dort das von ihm geplante Bauvorhaben realisieren 
könne.
Beschluss:
1. Der Bebauungsplan wird zum 8. Mal geändert (Aufstellungs-

beschluss).
2. Der vorgestellten Änderung wird zugestimmt.
3. Die Planung soll nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren 

direkt in die Offenlage geführt werden.
4. Alle Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller bzw. Vorha-

benträger zu tragen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1, Befangen: 
0
3. Auftragsvergaben
3.1. Herrenbrunnen
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass die Denkmal-
schutzbehörde der Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit Datum vom 
17.07.2024 die denkmalrechtliche Genehmigung zur Restaurierung 
des Herrenbrunnens erteilt hat. Grundlage der Genehmigung ist die 
Maßnahmenbeschreibung sowie die Kostenaufstellung des Res-
taurators Henning Wirtz vom 20.04.2023.
Zur Finanzierung der Maßnahme habe die Gemeinde bei verschie-
denen Institutionen um die Gewährung von Zuschüssen nachge-
fragt. Nachdem die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz (GDKE) nach einem Dreivierteiljahr nach Antragstellung nun 
zu erkennen gegeben habe, dass ein Zuschuss seitens des GDKE 
nicht zu erwarten ist, habe der Vorsitzende sich um andere Zu-
schüsse bemüht. Bereits zugesagt sei ein Zuschuss der Bürgerstif-
tung Kenn in Höhe von 5.000,- €. Noch offen seien noch Anfragen/
Anträge beim Heimat- und Verkehrsverein Kenn sowie bei der Stif-
tung „Zukunft Trier-Saarburg“.
Um einen weitereren Verfall des Brunnens zu verhindern, sollen die 
Arbeiten in jedem Fall noch in diesem Jahr durchgeführt werden. 
Zu klären sei nunmehr, ob vorzeitig mit den Restaurierungsarbeiten 
begonnen werden könne, obgleich noch über verschiedene Förder-
anfragen nicht abschließend entschieden sei. Diesbezüglich wurde 
bei der Kreisverwaltung der vorzeitige Maßnahmenbeginn bean-
tragt. Sollte die Kreisverwaltung diesem zustimmen, stehe einer 
alsbaldigen Auftragsvergabe nichts mehr im Wege. Sollte die Kreis-
verwaltung dies ablehnen, dann wird vorgeschlagen, ebenfalls mit 
der Maßnahme schnellstmöglich zu beginnen, da, wie bereits vor-
getragen, die Arbeiten rechtzeitig vor dem Winter abgeschlossen 
sein sollten.
In der anschließenden Beratung sprechen sich alle Fraktionen da-
für aus, der vorgeschlagenen Verfahrensweise zuzustimmen.
Da die Maßnahme noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll 
und kein Haushaltsansatz in 2024 veranschlagt wurde, liegt eine 
außerplanmäßige Ausgabe vor.
Gem. § 100 Abs. 1 GemO ist eine außerplanmäßige Ausgabe nur 
zulässig, wenn
- ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet 
ist,
- sie unabweisbar ist und kein erheblicher Jahresfehlbetrag ent-
steht oder
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Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
6. Bauantrag, Flur 12, Flurstück-Nr. 888
Die Antragsteller beabsichtigen, an dem Bestandsgebäude auf 
dem Grundstück Flur 12, Flurstücks-Nr. 888 zwei Schildanlagen 
(Werbetafeln) in einer Größe von 3,55 x 3,07 m anzubringen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, das Einvernehmen zu dem Bau-
antrag zu erteilen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
7. Verschiedenes
Unter diesem Tagesordnungspunkt werden folgende Anfragen und 
Anregungen behandelt:
7.1 Ratsmitglied Stefan Stein
Anbringung des Defibrillators im Ortsteil Kenner Ley, Standort 
E-Ladesäule
Ratsmitglied Stefan Stein weist darauf hin, dass im Zusammen-
hang mit der Anbringung des Defibrillators im Bereich der E-Lade-
säule ein Stromanschluss mit einem Zähler installiert werden muss. 
Nach Auskunft der Elektrofirma gibt es hier Probleme, die nur sehr 
schwierig zu lösen seien.
Aus der Mitte des Rates wird vorgeschlagen, bei der Fa. Westnetz, 
die die dortige Ladesäule betreibt, nachzufragen, ob die Stromver-
sorgung für den Defibrillator nicht von der Säule aus verlegt werden 
könnte. Sofern dies nicht möglich sei, soll bei den unmittelbaren 
Anliegern nachgefragt werden, ob möglicherweise ein Stroman-
schluss von einem Privatgrundstück verlegt werden kann.
Ratsmitglied Klaus Wagner schlägt vor, zur Elektroversorgung des 
Defibrillators eine kleinere Photovoltaikanlage zu installieren. Ob 
die so gewonnene elektrische Energie hierfür ausreichend sei, soll-
te einmal geprüft werden.
Der Vorsitzende sagt zu, bei der Fa. Westnetz nachzufragen, ob 
von der E-Ladesäule eine Stromversorgung zum Defibrillator ver-
legt werden kann.
7.2 Ratsmitglied Silvia Festa
Radweg unterhalb der Schweicher Hangbrücke
Ratsmitglied Silvia Festa teilt mit, dass mehrere größere Sträucher/
Hecken unter der Schweicher Hangbrücke in den Radweg ragen. 
Hier sollte die Autobahn GmbH, die für die Unterhaltung der Flä-
chen unterhalb der Autobahn zuständig ist, aufgefordert werden, 
den Überwuchs zurückzuschneiden.
Der Vorsitzende sagt zu, dies entsprechend weiterzuleiten.
7.3 Ratsmitglied Christian Heuschreiber
Baufortschritt Wasserauffangbecken unterhalb der Grillhütte
Auf Nachfrage teilt der Vorsitzende mit, dass das LBM für die 
Durchführung der Maßnahme zuständig sei. Das Becken soll in 
erster Linie der gezielten Ableitung des Oberflächenwassers von 
der Landesstraße dienen.
7.4 Ratsmitglied Klaus Wagner
Glasfaserverlegung Gehweg „In der Ringebach“, von der Trie-
rer Straße kommend auf der rechten Seite
Ratsmitglied Klaus Wagner teilt mit, dass bereits seit geraumer Zeit 
eine offene Baustelle in dem Gehweg vorhanden sei, an der nach 
seiner Einschätzung nicht weitergearbeitet wird.
Der Vorsitzende teilt mit, dass ihm die Gründe hierfür nicht bekannt 
seien. Möglicherweise seien noch Verlegungsarbeiten in offener 
Bauweise durchzuführen. Da die Baustelle ordnungsgemäß abge-
sichert und beschildert sei, sehe er hierin kein Problem.
7.5 Ratsmitglied Christian Heuschreiber
Straßenbeleuchtung „Vor Kassels“, „Im Höhberg“
Ratsmitglied Christian Heuschreiber weist darauf hin, dass bereits 
seit längerem die Straßenbeleuchtung in einigen Abschnitten der 
Straßen „Vor Kassels“ und „Im Höhberg“ ausgefallen sei.
Der Vorsitzende teilt mit, dass ihm die Gründe hierfür nicht bekannt 
seien. Er werde die Störung entsprechend weitergeben.
7.6 Ratsmitglied Christoph Rhein
Tischtennisplatte Schulhof
Ratsmitglied Christoph Rhein trägt vor, dass in der Tischtennisplat-
te auf dem Schulhof ein größeres Loch sei, wodurch das Spielen 
beeinträchtigt wird. Vielleicht sei es ja möglich, das Loch, z.B. mit 
Epoxidharz, zu schließen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
3.4. weitere Auftragsvergaben
Es liegen keine weiteren Auftragsvergaben vor.
4. Vereinbarung mit den Werken zur Wiederherstellung der 
Mulden im nördlichen Bereich der Kenner Ley 2
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner verweist auf die vorliegen-
de Beschlussvorlage mit folgendem Inhalt:
„Durch vielfältige private Bautätigkeiten und der damit verbundenen 
Verfüllung ist eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Funkti-
onsfähigkeit der Mulden im nördlichen Bereich des Neubaugebie-
tes „Kenner Ley 2“ derzeit nicht mehr gewährleistet. Die Mulden 
haben die Funktion, Oberflächenwasser aufzunehmen, damit es 
dort versickern kann.
Die Anlagen müssen daher, damit diese insbesondere bei Starkre-
genereignissen einwandfrei funktionieren, wieder hergestellt wer-
den. Nach einem Angebot der Firma Jüngling und einer Kosten-
schätzung der Verbandsgemeindewerke Schweich ist mit Kosten in 
Höhe von bis zu 10.000,- € brutto auszugehen.
Die entstehenden Kosten sollen je zur Hälfte von der Ortsgemein-
de Kenn und den Verbandsgemeindewerken Schweich (Abwasser-
werk) getragen werden.
Die Pflege der Mulden im gesamten Baugebiet wird zukünftig durch 
das Abwasserwerk übernommen. Der Ortsgemeinde entstehen so-
mit zukünftig keine Kosten mehr.“
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt der Vorgehensweise und der Beauf-
tragung der Firma Jüngling zu.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 15, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 
0
5. Geplanter Defibrillator am Dorfbrunnen: alternativer Stand-
ort
Ortsbürgermeister Dr. Burkhard Apsner teilt mit, dass der Ortsge-
meinderat in seiner Sitzung am 29.03.2023 beschlossen hatte, je 
einen Defibrillator in der Ortslage (Standort: Dorfbrunnen) sowie 
im Ortsteil Kenner Ley (Standort: E-Ladesäule/Alte Poststraße) zu 
installieren. Sollte eine Anbringung am Dorfbrunnen nicht möglich 
sein, wurde als alternativer Standort die Grundschule/Mehrzweck-
halle festgelegt.
Wie bereits in der letzten Sitzung angesprochen, wird das Gesamt-
bild der historischen Brunnenanlage nach der erfolgten Restaurie-
rung durch einen dort angebrachten Defibrillator in optischer Hin-
sicht nachteilig beeinträchtigt. Von daher sei zu überlegen, ob nicht 
nach einem alternativen Standort gesucht werden sollte.
Bei der Auswahl eines geeigneten Alternativstandortes ist zu be-
rücksichtigen, dass nach derzeitigem Stand im Auftrag des TuS 
Kenn noch ein weiterer Defibrillator in der Ortsgemeinde, nämlich 
auf dem Sportplatzgelände (z.B. an dem Umkleidegebäude), ins-
talliert werden soll.
In der Beratung sprechen sich alle Fraktionen dafür aus, den Stand-
ort Dorfbrunnen aufzugeben und nach einem Alternativstandort zu 
suchen. Seitens der Ratsmitglieder wurden die Vor- und Nachteile 
folgender möglicher Standorte in der Ortslage diskutiert:
- Grundschule/Mehrweckhalle
- Freizeitanlage/Feuerwehrgerätehaus
- Vorplatz der Kirche/Pfarrheim
- Rathausvorplatz
Auch wurde ins Gespräch gebracht, ob es möglicherweise sinnvoll 
sei, dem TuS Kenn vorzuschlagen, ob der auf dem Sportplatzge-
lände vorgesehene Defibrillator nicht besser an der Mehrzweckhal-
le angebracht werden sollte. Als Begründung könnte vorgetragen 
werden, dass auch der TuS Kenn die Mehrzweckhalle rege nutzt. 
Sollte dies möglich sein, dann sollte, so die Mehrheit der Ratsmit-
glieder, der ehemals am Dorfbrunnen geplante Defibrillator in im 
Bereich der Freizeitanlage (Bauhof/Feuerwehrgerätehaus) ange-
bracht werden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Standort Dorfbrunnen zur An-
bringung eines Defibrillators aufzugeben. Als neuer Standort wird 
der Bereich der Mehrzweckhalle ausgewählt. Sollte der TuS Kenn 
den Defibrillator nicht auf dem Sportplatzgelände, sondern in der 
Mehrzweckhalle anbringen, dann wird als alternativer Standort zur 
Mehrzweckhalle die Freizeitanlage (Feuerwehrgerätehaus/Bauhof) 
festgelegt.



Schweich	 - 31 -	 Ausgabe 39/2024

Hinweis:
Die oben genannte Satzung nebst Lageplan wird zu Jedermanns 
Einsicht während der allgemeinen Sprechzeiten bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Sch-
weich, Zimmer 36, bereitgehalten. Auf Verlangen werden Auskünfte 
über den Planinhalt erteilt. Der Geltungsbereich der Satzung ist im 
beigefügten Lageplan dargestellt.
Gemäß § 215 des BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass
1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 - 3 

BauGB der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine beachtliche Verletzung unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 über das Verhältnis dieses Bebauungsplanes

und
3. beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 

Bebauungsplanes §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Ortsge-
meinde Klüsserath unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Diese Fristen beginnen am 21.09.2024 und enden am 
20.09.2025.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird auf folgendes hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) oder 
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich oder dem Orts-
bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Klüsserath
n Hans-Werner Lex  n Sprechzeiten
n 0176-41206344      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Bekanntmachung
Klarstellungssatzung der Ortsgemeinde Klüsserath zur 

Festlegung der Grenzen der im Zusammenhang be-
bauten Ortslage im Bereich „In Bescheid“, westlicher 

Ortsrand an der Salmstraße
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der derzeit gültigen Fassung und § 24 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 
(GVBl. S. 153), sowie der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO) -jeweils in der derzeit gültigen Fassung-, hat der Ortsge-
meinderat Klüsserath in seiner Sitzung am 21.08.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich
Die Grundstücke, die sich im beigefügten Lageplan innerhalb der 
Umrandung (dicke Linie) befinden, liegen innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortslage der Ortsgemeinde Klüsserath.

§ 2
Die beiliegende Flurkarte im Maßstab 1:1000 mit den eingetrage-
nen Abgrenzungen ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 Textliche Festsetzungen
Es werden für die nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB einbezogenen 
Flächen folgende Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB ge-
troffen:
Art und Maß der baulichen Nutzung
1. Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 BauNVO. Nutzungen gemäß § 5 

Abs. 2 Nr. 4 bis 8 sowie Ausnahmen gemäß Abs. 3 sind zu-
lässig.

2. Offene Bauweise.
3. GRZ (Grundflächenzahl) 0,4

GFZ (Geschoßflächenzahl) 0,8
4. Je Wohngebäude sind gemäß § 9(1)6 BauGB max. 4 Wohn-

einheiten zulässig.
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB 
i.V. m. § 86(6) LBauO
1. Als Dachform sind ausschließlich geneigte Dächer von 20 ° - 60 

° Dachneigung zulässig. Hiervon ausgenommen sind unterge-
ordnete Baukörper (z.B. Verbindungstrakte).

2. Die Dächer sind gem. § 5 i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO ausschließ-
lich in Schiefer, Kunstschiefer, unglasierten Pfannen in grauem 
Farbton vergleichbar RAL 7010 bis 7022, 7024, 7026, 7031, 
7036 sowie als vorbewitterte Zinkeindeckung zulässig.

3. Die Firsthöhe darf max. 137, 60 m ü. NN betragen.
4. Je Wohneinheit sind mind. 2 PKW-Stellplätze nachzuweisen. 

Für die Ermittlung des Stellplatzbedarfs anderer Nutzungen ist 
der Mittelwert der Richtzahl aus der Anlage zur Stellplatzver-
ordnung anzuwenden.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) 20 BauGB
Für Oberflächenbefestigungen (Zufahrten, Wege, Terrassen etc.) 
sind versickerungsfähige Beläge zu verwenden, z. B. offenfugiges 
Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen.
Pflanzbindungen und Pflanzpflichten gemäß § 9 (1) Nr. 25 
BauGB
Pro 100 m² zulässige überbaubare Grundstücksfläche ein hoch-
stämmiger Baum 1. oder 2. Ordnung, bzw. ein hochstämmiger 
Obstbaum zu pflanzen.
Hinweise
1. Die Bodenverhältnisse im Geltungsbereich der Satzung wur-

den nicht überprüft. Der Umfang der erforderlichen Gründungs-
arbeiten sollte durch Bodengutachten bei Beachtung der DIN 
1054 festgelegt werden.

2. Für die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers gilt die ent-
sprechende Satzung der Verbandsgemeinde Schweich.

§ 4 lnkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Klüsserath, den 12.09.2024
gez. Hans-Werner Lex, Ortsbürgermeister
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Von Samstag 16:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr ist der Parkplatz 
Kirchstraße nicht zu benutzen. Wir bitten die betroffenen Anlieger 
und Parkplatzbenutzer um Verständnis und bitten freundlich, die 
Parkplätze in der Kirchstraße frühzeitig freizuhalten. Zusätzlich 
wird die Mittel- und Dammstraße von der Salmbrücke-B53 bis zur 
Unterführung-B53 nur in einer Richtung zu befahren sein. Ich bitte 
dringend darauf zu achten, dass auf dieser Strecke die Durchfahrt 
für die Moselbahnbusse frei bleiben muss.

Klüsserath, 23.09.2024
Werner Lex, Ortsbürgermeister

Köwerich
n Manfred Strauch  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Leiwen
n Joachim Hagen  n Sprechzeiten
n 06507 3378      Mo. u. Do.  18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      oder nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

I. Nachtrag zur Friedhofssatzung  
der Ortsgemeinde Leiwen

vom 11.09.2024
Der Ortsgemeinderat Leiwen hat am 10.09.2024 auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der 
§§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes 
(BestG) folgende I. Nachtragssatzung zur Friedhofssatzung vom 
29.06.2020 beschlossen, welche hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
§ 15 - spezielle Wahlgräber
erhält folgende Fassung:
Derzeit existieren noch keine speziellen Wahlgrabstätten auf dem 
Friedhof Leiwen.
(restl. Text wird gestrichen)

§ 2
§ 19 - Gestaltungsvorschriften für Grünfelder und spezielle 
Wahlgräber
erhält folgende Fassung:
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtlage gewahrt wird.
(1) In Grabfeldern für Grünfeldbestattungen werden die Gräber als 
Rasengräber angelegt. Die Anlage und Unterhaltung erfolgt durch 
die Friedhofsverwaltung.
(2) Es ist lediglich eine Namensplatte in einer Größe von 0,50 m 
x 0,40 m zugelassen, die bündig mit der Erdoberkante abschließt.
Dies gilt insbesondere für die neu angelegten Rasengräber im Feld 
6G (Sarggräber) und Feld 1, Reihe 1a-2b (Urnengräber).
(3) Es werden angelegt:
- Felder für Sarggräber
- Felder für Urnengräber (je 2 Aschen)
(4) Fester Aufwuchs ist nicht zulässig, sonstiger Grabschmuck wie 
Kerzen, Grabgestecke, Blumentöpfe und -vasen sind nur in der Zeit 
vom 01.11. bis 31.03. zugelassen, in der Vegetationsphase (01.04. 
- 31.10.) ist die Grabstätte von jeglichen Gegenständen freizuhal-
ten.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Nachtragssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Leiwen, den 11.09.2024 (DS)
Ortsgemeinde Leiwen

gez. Joachim Hagen, Ortsbürgermeister
Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

Am Sonntag, den 29.09.2024 findet das 18.  
„Rad-Erlebnis-Salm“ statt.

Die Verbandsgemeinde Wittlich Land veranstaltet dieses 
Ereignis zusammen ihren Ortsgemeinden Dreis, Salmtal, 
Sehlem, Esch, Rivenich und Klüsserath aus der Verbandsge-
meinde Schweich.
Klüsserath ist als Mündungsort der Salm in die Mosel Start 
und Zielpunkt und Anschlusspunkt an den Moselradweg.
Unter dem Motto „Rad-Erlebnis-Salm“ werden sich am Sonn-
tag hoffentlich wieder viele Radler, Skater und auch Fußgän-
ger vom breiten Angebot der Salm Anlieger überraschen las-
sen. Ziel des Raderlebnistages ist es den Teilnehmern unsere 
Gemeinden mit ihren idyllischen Plätzen kennenzulernen und 
auf Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Winzerbetriebe 
hinzuweisen und Einkehrmöglichkeiten aufzuzeigen. Ich wün-
sche den vielen Teilnehmern einen ereignisreichen Tag und 
vor allem gutes Wetter. Danke sage ich allen Organisatoren 
und Helfern auf der gesamten Stecke. Besonders danke ich 
auch der Verbandsgemeinde Wittlich Land und allen Orts-
bürgermeistern für die Gute Zusammenarbeit auch über Ver-
bandsgemeinde- und Kreisgrenzen hinweg.

Werner Lex, Ortsbürgermeister

Grußwort zum Rad-Erlebnis-Salm

RAD-ERLEBNIS
SALM   202429

09

10-18 Uhr Klüsserath
Standort: Alte Ökonomie

Kulinarik: Winzerküche & Weinverkostung, 
Vinothek, Fleischkäse, Pommes Frites, 
Wild-Bratwurst, Wein, Bier, Getränke, 

Kaffee & Kuchen
Erlebnispädagogik: Schautafel 

„Die Salm von der Quelle bis zur Mündung“

Standort: Grippenmuseum
Kultur: Krippenausstellung

Standort: Rudemsbrunnen
Erlebnispädagogik: Schautafel

„Römer an der Salm“

Straßensperrung zum Rad-Erlebnis-Salm
Aus Anlass des Raderlebnisses Salm ist die Kirchstraße von Sams-
tag, dem 23. 09. 18:00 Uhr, bis Sonntag, den 24. 09. 22:00 Uhr voll 
gesperrt. Zusätzlich ist die Kreisstraße nach Rivenich von der Ein-
mündung Hauptstraße/Krainstraße am Sonntag, dem 24. 09. von 
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt; für 
die Anlieger des Neubaugebietes und des linken Salmtales ist die 
Zufahrt frei. Achtung: Die Durchfahrt durch Rivenich ist komplett 
gesperrt!
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Bei späteren Bestattungen beträgt die Gebühr je Jahr der Verlänge-
rung 1/25 Anteil der Gebühren nach Ziffer 1.
Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablaufder ers-
ten Nutzungszeit werden die gleichen Gebührenwie nach Ziffer III, 
Nr. 1, Buchstabe a) – c) erhoben.
Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte an Berechtigtenach der 
Friedhofssatzung
a) für die erstmalige Überlassung (Beisetzung der 1. 
Asche)

237,50 €

b) Beisetzung einer weiteren Asche 212,50 €
Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte an Berechtigtenach der 
Friedhofssatzung in Grünfeldern / ohne Namensplatte
a) für die erstmalige Überlassung (Beisetzung der 1. 
Asche)

875,00 €

b) Beisetzung einer weiteren Asche 212,50 €
IV. Ausheben und Schließen der Gräber
Für das Ausheben und Schließen der Gräber werden erhoben:
- für eine Sargbestattung von Personen bis zum 

vollendeten 5. Lebensjahr
530,00 €

- für eine Sargbestattung von Personen ab vollen-
detem 5. Lebensjahr

640,00 €

- Zuschlag für eine Tiefenbestattung 110,00 €
- für eine Urnenbeisetzung 210,00 €
eventuelle Zusatzleistungen zum Grabaushub:
- Gestellung Verschalung 40,00 €
- Gestellung Laufrost 40,00 €
- Räumen Fundament 200,00 €
- Räumen Aufwuchs 60,00 €
- Einsatz Tauchpumpe 90,00 €
- Einsatz Kompressor / Stunde 110,00 €
Bei Beerdigungen / Beisetzungen an einem Samstag, Sonntagoder 
Feiertag wird ein weitebrer Zuschlag in Höhe von 10 % anfallen, 
welcher ebenfalls an den Zahlungspflichtigen weiter berechnet 
wird.
V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch 
gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehen-
den Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu 
ersetzen.
VI. Benutzung der Leichenhalle
Nutzung der Leichenhalle
a) - für die Aufbahrung einer Leiche bis zu 4 Tagen 60,00 €
- für jeden weiteren Tag 14,00 €
b) - für die Aufbahrung einer Urne bis zu 10 Tagen 40,00 €
- für jeden weiteren Tag 3,70 €
d) für die Trauerfeier / Einsegnung 30,00 €
Die Gebühr kann auf 75 % reduziert werden, wenn die Angehörigen 
des Verstorbenen die Leichenhalle nach der jeweiligen Beisetzung 
selbst reinigen.
VII. Abräumen der Grabstellen durch die Gemeinde
Für Grabstätten, die bis zum 31.12.2020 bereits bestanden ha-
ben, werden die Gebühren erst bei der Abräumung am Ende 
der Grabnutzungszeit fällig.
Für das Abräumen und Entsorgen von Grabmälern, Abdeckungen, 
Einfassungen und Bewuchs werden erhoben:
a) für eine Erd-Reihengrabstätte oder gemischte 
Grabstätte

170,00 €

b) für eine Erd-Wahlgrabstelle, 2-stellig 230,00 €
c) für eine Erd-Wahlgrabstelle, 3-stellig 270,00 €
d) für ein Urnengrab 100,00 €
Für Grabstätten, die ab dem 01.01.2021 erworben werden, wer-
den die Gebühren bereits beim Erwerb der Grabstätte erhoben.
Für das Abräumen und Entsorgen von Grabmälern, Abdeckungen, 
Einfassungen und Bewuchs werden im Voraus erhoben:
a) für eine Erd-Reihengrabstätte oder gemischte 
Grabstätte

250,00 €

b) für eine Erd-Wahlgrabstelle, 2-stellig 320,00 €
c) für eine Erd-Wahlgrabstelle, 3-stellig 430,00 €
d) für ein Urnengrab 150,00 €
e) für ein Rasengrab 80,00 €

Kuratorium „Günther und Käthi Reh  
Stiftung, Heimat und Wein“

Am Donnerstag, den 17.10.2024 findet um 18.00 Uhr im Forum 
Livia Leiwen eine Sitzung des Kuratoriums der Stiftung „Heimat und 
Wein“ statt. Ich darf hierzu alle Mitglieder des Kuratoriums, sowie 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

II. Nachtragssatzung zur Satzung  
der Ortsgemeinde Leiwen

über die Erhebung von Friedhofsgebühren
(Friedhofsgebührensatzung)

vom 11.09.2024
Der Ortsgemeinderat Leiwen hat am 10.09.2024 auf Grund des § 
24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 
2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgen-
de II. Nachtragssatzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
(Friedhofsgebührensatzung) beschlossen, welche hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 Allgemeines
Die der Friedhofsgebührensatzung beigefügte Anlage wird geän-
dert. (siehe Anlage)

§ 2 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anlage zur Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren vom 01.01.2023 außer Kraft.
Anlage

Leiwen, den 11.09.2024
Ortsgemeinde Leiwen

gez. Joachim Hagen, Ortsbürgermeister (DS)
Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Reihengrabstätten
Überlassung einer Reihengrabstätte für Erdbestattungen an Be-
rechtigte nach der Friedhofssatzung für Verstorbene
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 175,00 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab
- in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvor-

schriften
400,00 €

- in Grünfeldern / ohne Namensplatte 1.750,00 €
II. Gemischte Grabstätten
Verleihung eines Nutzungsrechts an Berechtigte nach der Fried-
hofssatzung
a) für die Beisetzung der ersten Asche 237,50 €
b) für die Beisetzung der zweiten Asche 212,50 €
III. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
Verleihung des Nutzungsrechts an einer Erdgrabstätte an Berech-
tigte nach der Friedhofssatzung für
a) eine Einzelgrabstätte als Einfach- oder als Tiefen-
grab

875,00 €

b) eine Doppelgrabstätte 1.750,00 €
c) jede weitere Grabstelle 875,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ziffer III, Nr. 1 :
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Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Leiwen  

am 10.09.2024
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Joachim Hagen und 
in Anwesenheit von Schriftführerin Raphaela Thomas findet am 
10.09.2024 im Gemeindezentrum Forum Livia, Schulstraße 9a in 
Leiwen eine Sitzung des Ortsgemeinderates Leiwen statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeister Joachim Hagen:
1) Im Jahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 1.250.000 € für 

den Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte genehmigt. 
Die Beratung erfolgte vorab im Ältestenrat. Die Laufzeit beträgt 
10 Jahre zu einem Prozentsatz von 2,74 %. Nach Anfrage der 
Fraktionen wurde mitgeteilt, dass bei kommunalen Krediten ak-
tuell keine Sonderzahlungen möglich sind.

2) Der Querbalken bei der Schaukel an der Josef Bank ist gebro-
chen. Die Gemeindearbeiter hängen die Schaukel wieder auf, 
nachdem der Querbalken ausgetauscht wurde.

3) Künftige illegale Müllentsorgungen werden durch den Ortsbür-
germeister zur Anzeige gebracht.

4) In der Flurgartenstraße (Flur 1, Flurstück 276) hat die Ortsge-
meinde das Grundstück für 192,00 € pro m² verkauft.

5) Die Ausgaben für den Hartplatz (Tennenplatz), insbesondere 
die Personalkosten an der Grundschule sollen bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung hinterfragt werden.

6) Die Kreisverwaltung erteilte die Baugenehmigung für das Bau-
vorhaben (Flur 1, Flurstück 279).

2. 1. Nachtrag zur Friedhofssatzung
Bisher existieren auf dem Friedhof Leiwen Rasengräber (Grünfeld-
bestattungen) nur in einer Größe. Dort konnten bisher sowohl Sarg- 
als auch Urnenbestattungen durchgeführt werden. Inzwischen 
wurde ein neues Grabfeld für Urnen-Rasengräber angelegt. Diese 
Grabart hat in der bisherigen Friedhofssatzung nicht existiert, so-
dass ein Nachtrag erforderlich ist. Hierzu hat die Verwaltung einen 
entsprechenden Entwurf erstellt.
In diesem Zuge kann auch der Text des § 15 (spezielle Wahlgräber) 
in der Friedhofssatzung aktualisiert werden.
Im zweiten Schritt muss dann auch die Friedhofsgebührensatzung 
angepasst werden.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt den Nachtrag der 
Friedhofssatzung wie folgt:
- § 15 soll nach Satz 1 beendet werden
(sofern diese Grabart in Zukunft auf dem Friedhof geplant 
wird, erfolgt ein erneuter Nachtrag zur Friedhofssatzung)
- § 19 soll wie von der Verwaltung vorgeschlagen geändert 
werden.
Die Belegung des neuen Urnenfeldes beginnt, sobald das bis-
herige Rasenfeld (Feld 3) voll belegt ist.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. 2. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung
Aufgrund der Änderung der Friedhofssatzung (1. Nachtrag) ist auch 
die Anpassung der Friedhofsgebührensatzung erforderlich, um die 
neuen Urnen-Rasengräber entsprechend auszuweisen und ab-
rechnen zu können.
Hierzu hat die Verwaltung einen entsprechenden Entwurf erstellt.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt den (2.) Nachtrag 
der Friedhofsgebührensatzung wie vorgeschlagen.
Für die neuen Urnen-Rasengräber werden folgende Gebühren 
festgelegt:
- erstmalige Überlassung (1. Asche) 875,00 €
- Beisetzung weitere Asche 212,50 €
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Anmietung einer Lagerhalle
Der Abriss der Touristinformation soll nach bisherigen Kenntnissen 
ab dem 01.01.2025 erfolgen. Zur Lagerung der Gegenstände ist 
angedacht, ein Teil einer Halle (ca. 300 m²) anzumieten. Die Kos-
ten belaufen sich auf 2,00 € (+ MwSt.) pro m². Ein Mietvertrag soll 
rückwirkend zum 01.09.2024 geschlossen werden.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt, die Halle zu den 
genannten Preisen zu mieten.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Umstellung von Gästebeitrag auf Übernachtungssteuer
Der Tourismus bereichert in vielen Gemeinden das kulturelle und 
wirtschaftliche Leben. Um eine Gemeinde weiterhin attraktiv für 
Bürger und Gäste zu gestalten, entstehen den Gemeinden jährlich 
erhebliche Aufwendungen.

die Vertreter der Vereine recht herzlich einladen.
Die Tagesordnung lautet:
1. Mitteilungen
2. Jahresabschluss 2023
3. Verteilung Überschüsse 2024
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Verschiedenes
Wir bitten im Vorfeld der Sitzung die Vereine um Einreichung eines 
schriftlichen Antrags auf die Auszahlung des Zuschusses unter An-
gabe von Günden.

Leiwen, 16.09.2024
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Widmungsverfügung
Aufgrund des § 36 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz 
(LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) und 
des Beschlusses des Ortsgemeinderates Leiwen vom 10.09.2024 
werden die nachstehend aufgeführten Straßenverkehrsflächen in 
der Ortsgemeinde Leiwen mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Straßen-
bezeichnung

Flur Flur-
stück

Straßengruppe Widmungs-
beschränkung

Schulstraße 5 367/7
Teilfl.

Gemeindestraße/ 
Parkplatz

keine

Schulstraße 5 85/14 Gemeindestraße/ 
Parkplatz

keine

Die Flächen erhalten dabei die Eigenschaft einer öffentlichen Ge-
meindestraße/Parkplatz im Sinne des § 3 Ziffer 3a des Landes-
straßengesetzes für Rheinland-Pfalz (LStr). Widmungsbeschrän-
kungen nach § 36 Abs. 1 S. 4 LStrG ergeben sich vorliegend keine.
Die Widmungsverfügung und der Plan, aus dem die Lage der ge-
widmeten Flächen ersichtlich ist, liegen während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26 in 54338 Schweich, Verwaltungsgebäude II, zur Einsichtnahme 
aus.
Die Dienststunden sind von:
montags-mittwochs 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,
donnerstags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
und von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr sowie
freitags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindever-

waltung Schweich, Brückenstr. 26, 54338 Schweich oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: vg-

schweich@poststelle.rlp.de (hierbei sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.
schweich.de, Menuepunkt „Impressum“, Ziffern 1 bis 6 aufge-
führt sind) erhoben werden.

0 5 10 15 20 m

Verbandsgemeinde Schweich, Geobasisdaten: (C) Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz

Maßstab: 1 : 500

Notiz: Flur 5, Flurstücke 367/7 und 85/14

Datum: 29.07.2024
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R
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54338 Schweich, 16.09.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin
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der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025 von bisher 375 % 
auf 380 % anzuheben.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Anfrage CDU-Fraktion - Anlegen eines Irrgartens
Herr Hagen berichtet von einer Anfrage für die Gestaltung einer 
Parkanlage. Der Ortsgemeinderat verweist die Anfrage zwecks 
Beratung an den zuständigen Ausschuss für Familie, Jugend und 
Freizeit.
8. Widmung Schulstraße, Flur 5, Flurstücke 367/7 Teilfl. und 
85/14
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes Rheinland-Pfalz (LStrG) 
vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) sind alle 
Straßen innerhalb eines Ortsbereiches, die dem öffentlichen Ver-
kehr dienen, in einem förmlichen Verfahren für den öffentlichen 
Verkehr zu widmen.
Im Rahmen der Neugestaltung der Bushaltestelle und der Parkplät-
ze im Bereich der Sporthalle sind die Flurstücke Nrn. 367/7 Teilfl. 
und 85/14 nun für den öffentlichen Verkehr zu widmen.
Die zu widmende Fläche erhält dabei die Eigenschaft einer öffentli-
chen Gemeindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3a des LStrG und ist 
im beigefügten Entwurf der Widmungsverfügung aufgeführt.
Die Widmungsverfügung wird nach erfolgter Beschlussfassung 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen 
Weinstraße öffentlich bekannt gemacht.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt, die betroffenen Flä-
chen Gemarkung Leiwen, Flur 5, Flurstück Nrn. 367/7 Teilfl. und 
85/14 gemäß des beiliegenden Entwurfes der Widmungsverfügung 
für den öffentlichen Verkehr zu widmen. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, die Widmungsverfügung bekanntzumachen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Verschiedenes
Ortsbürgermeister Joachim Hagen
1) Die Verbandsgemeindeverwaltung hat mehrere Grundstücks-

besitzer schriftlich aufgefordert den Rückschnitt von Wildwuchs 
zu veranlassen.

2) In der Flurgartenstraße wurden drei Straßenlaternen aufgestellt 
und auch neue Hausanschlüsse verlegt. Die Straße wurde in 
diesem Zusammenhang geöffnet und wird erneut asphaltiert. 
Im Rahmen der Arbeiten sollen zwei beschädigte Stellen (ca. 
20 m²) ausgebessert werden. Die für die Asphaltarbeiten zu-
ständige Firma soll dafür beauftragt werden.

Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Longuich
n Kevin Lieser  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Information Glasfaserausbau  
Longuich-Kirsch

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in den nächsten Wochen werden die ersten Abnahmen der Stra-
ßenarbeiten im Rahmen des Glasfaserausbaus in Longuich-Kirsch 
stattfinden. Um eventuelle Schäden an öffentlichen Straßen und 
Gehwegen reklamieren zu können, bitte ich Sie, die Ortsgemein-
de dabei zu unterstützen und alle Schäden, die im Zusammen-
hang mit dem Glasfaserausbau stehen, zu melden. Bitte senden 
Sie die Schadensmeldungen mit Angabe des Standorts per E-Mail 
an glasfaser@longuich.de. Sie können gerne auch ein Bild des 
Schadens der Mail anhängen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Longuich, 18.09.2024
Kevin Lieser, Ortsbürgermeister

Die Ortsgemeinde Leiwen erhebt seit dem Jahre 2020 einen Gäst-
ebeitrag, der zur Deckung der touristischen Aufwendung für die zur 
Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teil-
weise touristischen Einrichtungen und Veranstaltungen dient. Bei-
tragspflichtig sind alle Personen, die in der Gemeinde Unterkunft 
nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die 
Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an 
den Veranstaltungen geboten wird. Aktuell werden als Gästebeitrag 
0,30€ pro Übernachtung von den Beherbergungsgästen angefor-
dert.
Die Einnahmen durch die Erhebung des Gästebeitrages sind un-
ter Berücksichtigung des haushaltsrechtlichen Gesamtdeckungs-
prinzips zweckgebunden, da die Aufwendungen für jedes Jahr zu 
kalkulieren sind. Über die kalkulierten Kosten hinaus dürfen mit der 
Erhebung des Gästebeitrages keine weiteren Einnahmen erzielt 
werden.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 
22.03.2022 die Erhebung einer Steuer auf entgeltliche Übernach-
tungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungssteuer) als ver-
einbar mit dem Grundgesetz erklärt.
Die Übernachtungssteuer ist eine sogenannte kleine kommunale 
Steuer sowie eine indirekte örtliche Aufwandssteuer. Steuerschuld-
ner der Übernachtungssteuer ist der Beherbergungsgast. Steuer-
gegenstand ist der Aufwand des Beherbergungsgastes für die Mög-
lichkeit einer entgeltlichen privaten Übernachtung.
Als Steuer im Sinne des § 3 Abgabenordnung (AO) bestehen für die 
Übernachtungssteuer keine besonderen Anforderungen gegenüber 
des Gastes, was bedeutet, dass ihm anders als beim Gästebeitrag 
kein besonderer Vorteil geboten werden muss. Des Weiteren be-
steht im Hinblick auf eine Steuer kein Kalkulationsgebot, welches 
den Verwaltungsaufwand deutlich reduziert. Ein weiterer wesent-
licher Unterschied zwischen der Übernachtungssteuer und dem 
Gästebeitrag ist auch, dass die Einnahmen durch eine Steuer im 
Gemeindehaushalt nicht zweckgebunden verwendet werden müs-
sen. Die Einnahmen sind dem Grunde nach frei zu verwenden, also 
für den Tourismus, aber auch für andere Aufgaben.
Hinsichtlich der Höhe der Übernachtungssteuer besteht kein Über-
deckungsverbot. Das bedeutet, wenn die Gemeinde über die Er-
hebung der Übernachtungssteuer mehr Geld einnimmt als für den 
Tourismus tatsächlich ausgegeben wird, steht dies der Steuerer-
hebung nicht entgegen. Willkürlich ist die Höhe der Steuer jedoch 
nicht festzusetzen, da nach dem „Erdrosslungsverbot“ der Steuer-
schuldner nicht übermäßig belastet werden darf.
Die Erhebung der Steuer würde im Vergleich zur aktuellen Erhe-
bung des Gästebeitrages für Beherbergungsbetriebe und Gäste 
keine großen Änderungen nach sich ziehen. Die Mitwirkungspflicht 
der Beherbergungsbetriebe würde sich im Vergleich zum Gäste-
beitrag eher reduzieren. Großer Vorteil aus Sicht der Gemeinde 
wären die nicht zweckgebundenen Einnahmen durch eine Steuer, 
die nicht nur zur Deckung der touristischen Aufwendungen genutzt 
werden könnte sondern auch für andere Aufgaben.
Die Verwaltung empfiehlt, die Erhebung des Gästebeitrages zum 
31.12.2024 einzustellen und zum 01.01.2025 durch eine Übernach-
tungssteuer zu ersetzen.
Zur Erhebung der Übernachtungssteuer ist eine gemeindliche Sat-
zung zu erlassen. Es ist beabsichtigt, diese dem Ortsgemeinderat 
in einer der nächsten Sitzungen zur Verabschiedung vorzulegen.
Beschluss: Die Gemeinde bittet in Bezug auf die Einführung der 
Übernachtungssteuer die Verbandsgemeinde eine gemeindliche 
Satzung zu verfassen und diese dem Gemeinderat in einer der 
nächsten Sitzungen zur Verabschiedung vorzulegen. Es ist ange-
dacht die Steuer auf 1,00 € pro Übernachtung und Gast festlegen, 
was aber noch nach Vorlage der Satzung beraten wird.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2025
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Beschluss vom 
16.11.2023 für das Haushaltsjahr 2024 auf 375 % festgesetzt. Der 
vom Land vorgegebene Nivellierungssatz beträgt 380 %. Somit 
liegt der Hebesatz 5 % unter dem geforderten Nivellierungssatz.
In der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht vom 
07.05.2024 wurde nochmals darauf hingewiesen, dass dies zu 
förderrechtlichen Problemen führen kann (u.a. Forderung der Aus-
schöpfung der Einnahmen, Ablehnung einer Förderung).
Mit Hinblick auf die anstehende Bau-/Fördermaßnahme „Neuge-
staltung des Weinbrunnenplatzes“ empfiehlt die Verbandsgemein-
deverwaltung den Gewerbesteuerhebesatz für das Haushaltsjahr 
2025 von 375 % auf 380 % anzuheben.
In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 05.09.2024 wurde 
dieser Tagesordnungspunkt bereits vorberaten.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat Leiwen beschließt den Hebesatz 

www.wittich.de
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Alle weiteren Elternabende finden auch von 19:00 bis 20:30 Uhr im 
Kulturzentrum „Alte Schule“ statt.
Über eine rege Teilnahme an den Elternabenden würden wir uns 
sehr freuen.

Mehring, den 23.09.2024
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Iris Herber-Cordier, Leiterin Kita-Team St. Medardus Mehring

Naurath
n Stefan Weiler n Sprechzeiten
n 06508 9176158       Mi. 18:00 – 19:00 Uhr
n buergermeister@naurath-eifel.de       im Bürgerhaus

Bekanntmachung
Am Dienstag, 01.10.2024 findet um 19:00 Uhr im Bürger- und 
Vereinshaus, Schulstraße 6 in Naurath/Eifel eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Naurath/Eifel statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Widmung Baugebiet „Hofgartenstraße“, diverse Flurstücke
3. Bauanträge

3.1 Bauantrag, Flur 24, Flurstück 124/1
3.2 Bauantrag Nachtrag, Flur 24, Flurstücke 154, 155

4. Zustimmung zur Bildung und Übertragung von Geschäftsberei-
chen auf die Beigeordneten

5. Nutzung Bürgerhaus
6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

Naurath, 20.09.2024
Stefan Weiler, Ortsbürgermeister

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      nach Vereinbarung
n buergermeister@riol.de      
n www.riol.de      

Schleich
n Rudolf Körner  n Sprechzeiten
n 06507 3322      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Montag, 30.09.2024, findet um 19:00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich 
eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Sch-
weich statt.

Wandernder Adventskalender  
Longuich-Kirsch 2024

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in diesem Jahr möchten wir gerne wieder den „Wandernden Ad-
ventskalender“ veranstalten und mit diesem schönen Brauch die 
dunkle Jahreszeit durch liebevoll gestaltete Adventsfenster und 
ein gemütliches Beisammensein erhellen. Wenn Sie ein Advents-
fenster gestalten möchten, können Sie ab sofort einen Termin per 
E-Mail unter Adventskalender-Longuich@web.de oder telefonisch 
unter der Nummer 0176-96420733 reservieren. Um die Planung zu 
erleichtern, können Sie gerne mehrere mögliche Termine angeben.
Die Wochenenden sind zunächst für die Ortsvereine reserviert. 
Sollten bis zum 20.10.2024 nicht alle Wochenendtermine durch die 
Ortsvereine belegt sein, werden die verbleibenden Termine für alle 
Interessierten freigegeben. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme 
und danken dem HVV herzlich für die freundliche Unterstützung. 
Es wäre schön, wenn alle Termine vergeben werden könnten. Ein 
gemeinsames Treffen zur Besprechung und Klärung von Fragen 
ist Ende Oktober geplant. Der genaue Termin wird noch bekannt 
gegeben.

Longuich, 19.09.2024
Kevin Lieser, Ortsbürgermeister

Judith Schlöder,
Organisatorin Wandernder Adventskalender

Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Veranstaltungshinweis
Herzliche Einladung an alle Kita-Eltern St. Medardus 

Mehring und weitere Eltern und interessierte Personen
Die Kita St. Medardus Mehring bietet in Zusammenarbeit mit der 
Dipl. Pädagogin Sandra Rouhi eine 6-teilige Elternabendreihe an:
Drittes Thema:
„Geschwisterstreit“: Konflikte aushalten und lösen helfen, ohne Sie-
ger und Verlierer am: Montag, 30.09.24 von: 19:00 bis 20:30 Uhr
im: Kulturzentrum „Alte Schule“ Goldkuppsaal
Von Eltern und interessierten Personen außerhalb unserer Kita-
Gemeinschaft, bitten wir vor Ort um eine Spende im eigenen Er-
messen in einer Spendenbox.
3 weitere Termine folgen mit folgenden Themen:
Viertes Thema: Ich sehe dich“: durch wertschätzende Kommuni-
kation das Beste in unseren Kindern zum Vorschein bringen am 
Mittwoch, 6.11.24
Fünftes Thema: „Bis hierher und nicht weiter“: Ruhe und Verläss-
lichkeit in der Familie schaffen durch klare Grenzen am Montag, 
24.03.25
Sechstes Thema: „Ich weiß, du schaffst das“: wie wir unsere Kin-
der vertrauensvoll und ermutigend durch Schwierigkeiten und Kri-
sen begleiten am Donnerstag, 12.06.25
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Bekanntmachung
Verfahren zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Er-

mesgraben“ der Stadt Schweich
- Offenlage des Planentwurfes gemäß 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
-
Der Änderungsentwurf mit Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der 
derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom 07. Oktober 2024 bis 06. 
November 2024, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Brückenstraße 26, Zimmer 36 des Nebengebäudes, 54338 Sch-
weich, während der Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. 
– Mi. 14:00 – 16:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden. Im Rahmen 
des Planverfahrens nach § 13a BauGB wird keine Umweltprüfung 
durchgeführt. Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnah-
men
•	 schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-

ckenstraße 26, 54338 Schweich,
•	 während der Dienstzeiten zur Niederschrift in der Verbands-

gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 
des Nebengebäudes, 54338 Schweich, oder

•	 per Mail an bauleitplanung@schweich.de
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Schweich, den 23.09.2024
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Tagesordnung:
öffentlich
1. Erarbeitung von Vorschlägen zur Schaffung weiterer und Auf-

wertung vorhandener Grünflächen - Treffpunkt vor dem Bür-
gerzentrum (Begehung Schwimmbadparkplatz, Kirchvorplatz, 
Synagogenvorplatz sowie weiterer Orte auf Vorschlag der Aus-
schussmitglieder)

2. Mitteilungen
3. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Verschiedenes

Schweich, 23.09.2024
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 02.10.2024, findet um 19:00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich 
eine Sitzung des Bauausschusses der Stadt Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vorstellung der Gestaltungsvorschläge für den Innenkreisel 

„Neue Mitte“
3. Bauantrag Flur 73, Flurstück 212/39
4. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

Schweich, 23.09.2024
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren „Handwerkerhof; 10. Ände-

rung“
- erneute Offenlage des Planentwurfes gemäß §§ 13a 

und 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
Die Durchführung der erneuten Offenlage wird erforderlich, da die 
Planung geändert wurde. Sie erfolgt im vereinfachten Verfahren 
nach § 13a BauGB. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen und 
ein Umweltbericht wird nicht erstellt. Der Änderungsentwurf mit Be-
gründung liegt gemäß §§ 13 und 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der derzeit gültigen Fassung 
in der Zeit vom 07.10. bis 06.11.2024, bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 des Nebenge-
bäudes, 54338 Schweich, während der Dienstzeiten Mo. - Fr. 08:00 
- 12:00 Uhr, Mo. - Mi. 14:00 - 16:00 Uhr, Do. 14:00 - 18:00 Uhr zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Änderung betrifft den in beigefügter Karte abgegrenzten Be-
reich. Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf 
der Internetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.sch-
weich.de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfah-
ren“ als pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen
• schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich,
• während der Dienstzeiten zur Niederschrift in der Verbands-

gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 
des Nebengebäudes, 54338 Schweich, oder

• per Mail an bauleitplanung@schweich.de
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Schweich, den 23.09.2024
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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• Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz vom 27.05.2021: externe Kompensationsmaßnahmen 
auf landwirtschaftlichen Flächen werden abgelehnt

• Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft Bodenschutz Trier vom 01.07.2021: 
Hochwasser- und Starkregenkonzept; überschwemmungsge-
fährdeter Bereich; Entwässerungskonzept

• Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe – Ge-
schäftsstelle Praktische Denkmalpflege vom 07.07.2021: 
Lage in der Nähe der zum Westwall zählenden Sperrstellung 
Schweich; Hinweise auf den Erhaltungs- und Umgebungs-
schutz

• Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht vom 28.06.2021: Immissionsschutz; schalltechnische 
Untersuchungen

Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
3 Abs. 1 BauGB:
• Einwender Ö 1 vom 02.07.2021: Bedenken wegen Lärmim-

missionen; Ausschluss der Parkplatznutzung zur Nachtzeit
• Einwender Ö 2 vom 02.07.2021: Verkehrliche Belastung 

(Lärm, Emissionen); Erhöhung Verkehrsaufkommen; Verkehr-
liche Anbindung

Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen
• per Mail an bauleitplanung@schweich.de,
• schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-

ckenstraße 26, 54338 Schweich, oder
• während der Dienstzeiten zur Niederschrift in der Verbands-

gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 
des Nebengebäudes, 54338 Schweich

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.
Auf das parallel zur Änderung des Bebauungsplanes laufende Ver-
fahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes (20. Änderung) 
und die Bekanntmachung dessen Offenlage wird hingewiesen.

Schweich, den 23.09.2024
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

0 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der 5. Änderung des Bebauungsplanes

10 m 50 m 100 m 200 m

Bebauungsplan der Stadt Schweich, Teilgebiet "Ermesgraben" -  5. Änderung

©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

Bekanntmachung
Verfahren zur 7. Änderung des Bebauungsplanes 

„Schlimmfuhr“ der Stadt Schweich
- Offenlage des Planentwurfes gemäß 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
-
Der Änderungsentwurf mit Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) in der der-
zeit gültigen Fassung in der Zeit vom

7. Oktober 2024 bis 6. November 2024,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, Zimmer 36 des Nebengebäudes, 54338 Schweich, während 
der Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. – Mi. 14:00 – 
16:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Umweltrelevante Informationen
Zusammengefasst sind folgende Arten umweltbezogener Informati-
onen (in Themenblöcken zusammengefasst) verfügbar:
• Begründung Teil 2 (Umweltbericht)
Planungsrelevante Fachgesetze zu den Themen: Mensch / 
menschliche Gesundheit / Bevölkerung, Tiere und Pflanzen, Flä-
che, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgüter
Methodik der Umweltprüfung
Aktueller Zustand der Schutzgüter, Beschreibung der jeweiligen 
Funktionszusammenhänge, Bewertung der Schutzgüter hinsicht-
lich ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit
Standortbezogene Detailprüfung (Biotopbestand, Überörtli-
che Planungen / Fachplanungen, besondere Funktionen für die 
Schutzgüter, Berücksichtigung von Vorbelastungen, Darstellung 
und Bewertung aus der Nutzungsänderung resultierender Funkti-
onsbeeinträchtigungen, Landespflegerische Zielvorstellung gem. 
Entwicklungskonzept Landschaftsplan, Zusammenfassende 
Standortbeurteilung zur Bebauungseignung, Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs, Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
zum Ausgleich von Beeinträchtigungen, Hinweise für die weitere 
Planung) Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung Vermeidung von 
Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern
Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB so-
wie der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind zahl-
reiche Stellungnahmen mit umweltbezogenen Ausführungen einge-
gangen:
• Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg vom 

12.10.2021: Teilflächen liegen im „nachrichtlichen Über-
schwemmungsbereich“; Hinweis auf Stellungnahme des Eifel-
vereins

• Stellungnahme des Eifelvereins vom 01.07.2021: Dachbe-
grünung wird angeregt

• Stellungnahme Landesbetrieb Mobilität vom 14.06.2021: 
Bauverbotszone; verkehrliche Erschließung; Entwässerung; 
Einfriedung;
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2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: vg-
schweich@poststelle.rlp.de (hierbei sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
www.schweich.de, Menuepunkt „Impressum“, Ziffern 1 bis 6 
aufgeführt sind) erhoben werden.

54338 Schweich, 19.09.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Thörnich
n Harald Rauen  n Sprechzeiten
n 0170 2206342      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Trittenheim
n Mario Kohlmann  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227       Mi. 18:30 - 19:30 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de      
n www.trittenheim.de n
 

„Weinstand im Moselvorland“ Trittenheim
Auch in diesem Jahr ist der Weinstand im Moselvorland an den
September-Wochenenden wieder geöffnet. Betreiber sind ver-
schiedene Winzer und Vereine aus Trittenheim. Öffnungszeiten: 
Freitag und Samstag jeweils ab 13:00 – 22:00 Uhr und Sonn-
tag ab 11:00 – 22:00 Uhr. Die Trittenheimer Ortsgemeinde und die 
Betreiber freuen sich, Sie als Gäste am Weinstand begrüßen zu 
dürfen, um in geselliger Runde den guten Trittenheimer Wein zu 
genießen.

Trittenheim, im September 2024
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Aufruf von Grabstellen auf dem Friedhof Trittenheim

Gemäß der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Trittenheim wer-
den hiermit nachfolgend näher bezeichneten Gräber aufgerufen, 

Widmungsverfügung
Aufgrund des § 36 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz 
(LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) und 
des Beschlusses des Stadtrat Schweich vom 17.09.2024 werden 
die nachstehend aufgeführten Straßenverkehrsflächen in der Stadt 
Schweich mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Verkehr gewid-
met.
Straßenbe-
zeichnung

Flur Flur-
stück

Straßen-
gruppe

Widmungsbe-
schränkung

Zur Kiesgrube 9 342 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 343 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 132/16 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 123/11 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 121/3 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 111/2 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 111/3 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 113/2 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 118/9 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 109/16 Gemein-
destraße

keine

Zur Kiesgrube 9 291/112 
(Teilfl)

Gemein-
destraße

keine

Die Flächen erhalten dabei die Eigenschaft einer öffentlichen Ge-
meindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3a des Landesstraßengeset-
zes für Rheinland-Pfalz (LStr). Widmungsbeschränkungen nach § 
36 Abs. 1 S. 4 LStrG ergeben sich vorliegend keine.
Die Widmungsverfügung und der Plan, aus dem die Lage der ge-
widmeten Flächen ersichtlich ist, liegen während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26 in 54338 Schweich, Verwaltungsgebäude II, zur Einsichtnahme 
aus. Die Dienststunden sind von:
montags-mittwochs 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,
donnerstags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
und von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr sowie
freitags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr.

0 15 30 45 60 m

Verbandsgemeinde Schweich, Geobasisdaten: (C) Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz

Maßstab: 1 : 1500

Notiz: Widmung Zur Kiesgrube

Datum: 26.07.2024

H 5521172

R
 3

36
30

2

H 5521374 R
 336669

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung Schweich, Brückenstr. 26, 54338 Schweich oder
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deren Nutzungsrecht bis zum 31.12.2023 abgelaufen war:
• Grabfeld Nr. 4 Urnengräber Beisetzungsjahr 2007+2008
• Grabfeld Nr. 1 Reihengräber Beisetzungsjahr 2002+2003
Die Nutzungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden gebe-
ten, die Bepflanzungen, Grabsteine, Einfassungen und die Fun-
damente zwischen dem 01.10.2024 und dem 31.10.2024 zu ent-
fernen.
Sofern die Nutzungsberechtigten, deren Gräber erst zum 
31.12.2024 ablaufen (Beisetzungen Sarg 2004 oder Urnen in 
2009), das Grab entfernen wollen, ist dies ebenfalls möglich.
Sollten die Nutzungsberechtigten nicht in der Lage sein, das Grab 
selbst abzuräumen, kann dies gegen Kostenerstattung auch von 
der Ortsgemeinde Trittenheim übernommen werden. In diesen Fäl-
len wenden Sie sich bitte zur Auftragserteilung an die Touristinfor-
mation Trittenheim während der dortigen Öffnungszeiten.
Die Kosten betragen lt. Gebührensatzung:
Abräumen der Grabstätte (inkl. Entsorgung Grabstein etc.) durch 
Ortsgemeinde
- Reihengrab: 110,00 €
- Urnengrab: 55,00 €

Trittenheim, 27.09.2024
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Aus den Parteien

Senioren Union Gemeindeverband  
Schweich

Am Dienstag, 08. Oktober 2024 findet um 15.00 Uhr wieder ein 
gemeinsames Treffen der beiden Gemeindeverbände der Senio-
ren Union Schweich und Ruwer im Hotel „Leinenhof“ statt. Als 
Gast kann das Urgestein der Kommunalpolitik Erich Bales begrüßt 
werden, der 40 Jahre Mitglied im VG-Rat Schweich war. Herzliche 
Einladung zum Meinungs- und Gedankenaustausch.

Weihnachtskarten-Malwettbewerb der 
Bundestagsabgeordneten Verena Hubertz

Liebe Nachwuchs-Künstlerinnen und Künstler,
auch wenn wir noch ein paar Monate auf Weihnachten warten 
müssen, plane ich bereits jetzt meine diesjährigen Weihnachtskar-
ten. Dafür brauche ich wieder Eure Hilfe. Schickt mir einfach Euer 
schönstes Weihnachtsbild. Die drei besten Einsendungen erhal-
ten tolle Preise und der Siegerentwurf wird sogar als Motiv meiner 
diesjährigen Weihnachtskarte verwendet! Teilnahmebedingungen: 
Wer? Kinder bis 12 Jahre aus der Region Format: DIN A5, weiß, 
ohne Linien oder Kästchen
Preise:
1. Platz: Gutschein für das Keramikmalstudio “malmal” Trier
2. Platz: Gutschein für die Bastelstube Trier
3. Platz: Gutschein für das Spielzeugparadies in der Nagelstraße 
Trier
Beiträge bitte per Post an das Wahlkreisbüro Verena Hubertz, Pet-
russtraße 1, 54292 Trier. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2024.
Mit dem Einsenden wird das Einverständnis zur Veröffentlichung 
erteilt. Bekanntgabe der Siegerinnen und Sieger ist Anfang Dezem-
ber.

Ende des amtlichen Teils

Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

• Kreistag: Mitglieder wurden geehrt
• Aktionstag im Barrierefreien Baumhaus

Die Kreis-Nachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

DANKSAGUNG

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen  
bedeutet Trauer und Schmerz, aber auch Dankbarkeit  

und liebevolle Erinnerung.

Wir danken allen, die ihre Freundschaft, Liebe und 
Verbundenheit durch ein stilles Gedenken, Blumen und 

Briefe zum Ausdruck brachten und unseren lieben

Manfred  
Schäfer

auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Helga Schäfer und Familie

54338 Schweich, im September 2024

Das zweite Sterbeamt ist am Sonntag, dem 6. Oktober 2024,  
um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich.

Bestattungen

KIRCHEN
Fachgeprüfter Bestatter

Mitglied der InnungDurchführung aller Bestattungsarten.

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Klüsserath 06507-4560 • Hetzerath 06508-991030 
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Seniorenspiele
Samstag 28. September 2024
18:00 Uhr Bekond II – SV Gonzerath II, Bekond, KR, Kreis-

liga C21
18:30 Uhr DJK Morscheid - FSG Hetzerath/Föhren/Bekond 

(9er), Morscheid Nähe Morbach, RP
Sonntag 29. September 2024
14:45 Uhr SV Bekond – SG Hochwald II, Bekond, KR, Kreis-

liga B 10

u Detzem

Verein für Bewegungsspiele  
Detzem 1927 e.V.

Am kommenden Sonntag, 28.09.2024 stehen für unsere Senioren-
mannschaften der Spielgemeinschaft erneut Heimspiele (Spielort 
Pölich) an. Um 12.30 Uhr beginnt das Spiel der 2. Mannschaft 
in der C-Liga 14 gegen die SG Riol II. Anschließend wird um 
14.30 Uhr die Begegnung der 1. Mannschaft in der B-Liga 10 
gegen die SG Gusenburg angepfiffen. Wir bitten um zahlreiche 
und lautstarke Zuschauerunterstützung.
Im Jugendbereich finden am Wochenende und unter der Woche 
die folgenden Spiele statt:
Samstag, 28.09.2024
F-Jugend I und II: 10.00 Uhr Kinderfestival SG Riol (Rasenplatz Fell)
E-Jugend I: 12.30 Uhr gegen JSG Ehrang-Pfalzel III (Rasenplatz 
Leiwen)
E-Jugend II: 13.45 Uhr gegen JSG Bekond II (Rasenplatz Leiwen)
Dienstag, 01.10.2024 (Kreispokalspiele)
E-Jugend I: 18.00 Uhr gegen JSG Igel-Liersberg (Kunstrasenplatz 
Trier-Zewen)
E-Jugend II: 18.00 Uhr gegen Spvgg. 1958 Trier II (Kunstrasen-
platz Trier-Feyen)
Spiele D - A-Jugend: siehe unter Leiwen und Mehring.
Die Kinder und Jugendlichen freuen sich auf ihren Besuch.

u Ensch

Heimatverein Ensch e.V.
Einladung des Heimatvereins  
zur Jahreshauptversammlung

Am Donnerstag, den 16.10.2024 ab 19h00, findet die Jahreshaupt-
versammlung im Bürgerhaus Ensch statt.
Die Tagesordnung:
•	 Begrüßung und Bericht des 1. Vorstandes
•	 Bericht der Kassiererin
•	 Bericht zum Museum
•	 Aussprache
•	 Bericht der Kassenprüfer
•	 Entlastung des Vorstandes
•	 Neuwahlen
•	 geplante Aktivitäten
•	 Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder, Freunde und Helfer 
des Heimatvereins recht herzlich und ausdrücklich eingeladen.

Der Vorstand

NEUES 

aus der

N

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Sportverein Vecunda Bekond e.V.
Jugendspiele

Samstag 28. September 2024
E-Jugend
11:00 Uhr JSG Kordel - JSG Bekond/Föhren/Hetzerath, Kor-

del, RP
13:45 Uhr SV Farschweiler -JSG Bekond/Föhren/Hetzerath 

III, Farschweiler, RP
13:45 Uhr JSG Mittelmosel Leiwen II - JSG Bekond/Föhren/

Hetzerath II,Leiwen, RP, Stadion Roemische Wein-
straße

D-Jugend
13:00 Uhr JFV Wittlicher Tal II - JSG Bekond/Föhren/Hetze-

rath, Wittlich, KR
14:45 Uhr MSG Bekond/Föhren/Hetzerath – DJK St. Matthias 

Trier II, Hetzerath, KR
C-Jugend
12:00 Uhr FC Vulkaneifel Manderscheid II - JSG Bekond/Föh-

ren/Hetzerath. Laufeld, RP
14:30 Uhr FC Vulkaneifel Manderscheid (9er) – MSG Bekond/

Föhren/Hetzerath II, Manderscheid, RP
B-Jugend
17:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – TuS Mosella Sch-

weich II, Föhren, RP, Bezirksliga
A-Jugend
16:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – FSV 

Salmrohr,Hetzerath, KR, Bezirksliga
Sonntag 29. September 2024
F-Jugend
09:30 Uhr JSG Ehrang-Pfalzel I - SV Bekond, Kinderfußball
09:30 Uhr JSG Ehrang-Pfalzel I - SV Bekond II, Kinderfußball
E-Jugend
10:30 Uhr MSG Sohren – MSG Bekond/Föhren/Hetzerath, 

Sohren, Kr/FI/Du Alte Asche
C-Jugend
13:00 Uhr DJK Morscheid – MSG Bekond/Föhren/Hetzerath, 

Morscheid Nähe Morbach, RP
B-Jugend
11:00 Uhr MSG Bekond/Föhren/Hetzerath 9er – MSG Schön-

dorf 7er, Hetzerath, KR
Donnerstag 01. Oktober 2024
E-Jugend
18:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath II – JSG Hermeskeil 

II, Bekond, KR, Kreispokal
18:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – JSG Hermeskeil II, 

Hetzerath, RP, Kreispokal
Mittwoch 02. Oktober 2024
E-Jugend
17:30 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath III – DJK St. Matthi-

as Trier, Hetzerath, RP, Kreispokal
D-Jugend
18:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath – SV Eintracht Trier 

II, Hetzerath, KR, Rheinlandpokal



Schweich	 - 2 -	 Ausgabe 39/2024

12. IRT Läufermeeting am 6.10.2024

Start zum 10 km Hauptlauf
Am Sonntag, 6. Oktober 2024, findet das 12. IRT-Läufermeeting 
statt, das die LG Meulenwald Föhren e.V. in Zusammenarbeit mit 
dem IRT Zweckverband veranstaltet.
Dazu laden wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Zu-
schauerinnen und Zuschauer ganz herzlich ein.
Die Wettbewerbe beginnen um 14:00 Uhr mit dem SWT Bambini-
Lauf. Höhepunkt ist um 16:00 Uhr der 10 km Bitburger 0,0% Haupt-
lauf, Serienlauf im Bitburger 0,0% Läufercup.
Bei der IRT-Firmencupwertung kämpfen das beste männliche, 
weibliche sowie Mixed Team zum zweiten mal um den Firmencup-
Wanderpokal. Also, noch schnell ein oder mehrere Teams auf die 
Beine stellen und anmelden und Gewinner des Firmencups wer-
den.
Die Wettbewerbe finden nach folgendem Zeitplan statt:
Start-
zeit

Disziplin Jahrgang Startge-
bühr

14:00 ca. 250 m SWT Bambini-
LaufSachpreise für alle 
Teilnehmenden

2019 und 
jünger (bis 5 
Jahre)

frei

14:15 1 km Kinderlauf 2013-2018 
(U8-U12)

2,50 €/3,00 
€

14:30 5 km Rheinland-Versiche-
rungen Trier Jedermannlauf 
mit IRT-Firmencupwertung 
und Vereinswertung

ab 2014 
(U12)

6,00 €/6,50 
€

14:30 5 km Walking und Nordic 
Walking

6,00 €/6,50 
€

16:00 10 km Bitburger 0,0% 
Hauptlauf

ab 2010 
(U16)

10,00 
€/12,50 €

Anmeldung zu den Wettbewerben unter www.chiplauf.de – die 
vergünstigten Anmeldegebühren gelten noch bis 30.9.2024, 23:59 
Uhr, Anmeldeschluss ist Freitag, 4.10.2024, 23:59 Uhr.
Danach ist nur noch eine Nachmeldung vor Ort bis eine Stunde vor 
dem jeweiligen Lauf (die Nachmeldegebühr beträgt 5 €, Bambini- 
und Kinderlauf ohne) möglich.
Die Laufveranstaltung ist DLV genehmigt und findet auf offiziell ver-
messenen Strecken statt; die Ergebnisse sind somit bestenlisten-
fähig.
Es winken Sach- und Geldpreise in den einzelnen Wettbewerben. 
Veranstaltungsort ist der Industriepark Region Trier, Europa-Allee 
6-8, 54343 Föhren. Weitere Informationen unter www.lgmf.de/IRT-
Läufermeeting.
Selbstverständlich bieten wir unseren Gästen auch Kaffee, Kuchen 
sowie Herzhaftes und Getränke an.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Eure LG Meulenwald Föhren e.V.

u Kenn

235 Jahre Kirchenchor „Cäcilia“ 1789 
Kenn

In diesem Jahr feiert der Kirchenchor „Cäcilia“ 1789 Kenn sein 
235jähriges Bestehen. Voll Dankbarkeit blicken wir auf die vergan-
gene Zeit zurück und möchten unser Jubiläum mit einer kirchenmu-

u Fell

SV Fortuna Fell 1924 e.V.
Abt. Fußball
Samstag, 28. September 2024
19:00 Uhr: SG Pellingen – SG Riol (in Schöndorf)
Sonntag, 29. September 2024
12:30 Uhr: SG Pölich-Schleich II – SG Riol II (in Pölich)
Abt. Jugendfußball
Samstag, 28. September 2024
A-Jugend: 19:00 Uhr: JSG Hochwald Saarburg II U20 – JSG 

Riol (in Saarburg)
B-Jugend: 16:30 Uhr: JSG Riol – JSG Olewig II (in Fell)
D-Jugend: 12:00 Uhr: JSG Riol – SV Trier-Irsch (in Longuich)
D-Jugend: 13:30 Uhr: JSG Riol II – SV Trier-Olewig (in Lon-

guich)
Dienstag, 01. Oktober 2024, Kreispokal
E-Jugend: 18:00 Uhr: JSG Riol – SV Trier-Olewig III (in Fell)

u Föhren

KAB ST.Donatus, Föhren informiert
Wir informieren.

Dienstag, 01.10.2024, 14.30 Uhr, veranstalten wir einen Gesund-
heitsvortrag: Thema, Hand und Fussmassage mit ätherischen 
Ölen. Der Vortrag findet im KAB -Raum des Bürger und Vereins-
hauses statt, ist kostenlos und es bedarf keiner Anmeldung. Herz-
liche Einladung.
Ansprechpartnerin der KAB Föhren: Roswitha Karl, Telefon: 06502 
20776

Heimat- und Kulturverein Meulenwald  
Föhren e. V.

Unsere nächste Tageswanderung führt uns am Samstag, 28. 
September 2024 auf den Premiumwanderweg „Seitensprung Mo-
seltalschanzen“ des Moselsteigs.
Wanderstrecke (ca. 17 km): Startpunkt der Rundwanderung ist 
die „Waldschenke mit Herz“ (ehem. „Eiserne Weinkarte“) oberhalb 
von Bernkastel-Kues. Natur-und Kulturhighlights wie die Jugend-
stilstadt Traben-Trarbach oder die namensgebenden Graacher 
Schanzen, die Reste einer ehemaligen Verteidigungsanlage aus 
dem 17. Jahrhundert, prägen diese Wanderung in besonderem 
Maße ebenso wie reizvolle Wälder und naturbelassene Pfade mit 
darin verborgenen Felsformationen. Es bieten sich immer wieder 
Blicke in tiefe eingeschnittene Täler wie das Kautenbachtal von der 
Felsformation „Bischofsmütze“ oder bemerkenswerte Panoramabli-
cke vom Aussichtspunkt Maria Zill und von der „Traver Kupp“ ins 
Moseltal.
Treffpunkt: 8.30 Uhr Bakscheier in Föhren oder 9.15 Uhr Parkplatz 
„Waldschenke mit Herz“ oberhalb von Bernkastel-Kues.
Nach der Wanderung (ca. 15.00 Uhr) ist eine Einkehr in der Wald-
schänke geplant. Rückankunft in Föhren gegen 17.30 Uhr.

Nächste Halbtagswanderung
Am Mittwoch, 2. Oktober 2024 holen wir die Ende Juni wegen gro-
ßer Hitze abgesagte Wanderung auf der kürzlich eröffneten Traum-
schleife „Arten-Reich“ rund um Heidenburg nach.
Wanderstrecke (ca. 9,5 km): Die Tour verbindet Ausblicke ins na-
hegelegene Moseltal mit Weitblicken in die Hunsrücklandschaft bis 
weit in die Eifel hinein. Sie wurde mit 78 von 100 Erlebnispunkten 
vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert, ist leicht bis mittelschwer 
einzuordnen und garantiert ein artenreiches Wandererlebnis. Eine 
ursprüngliche Natur- und Kulturlandschaft mit zahlreichen Aussich-
ten in der offenen Feld- und Wiesenflur und Streuobstwiesen wech-
selt sich mit Waldpassagen auf naturnahen Pfaden ab. Infotafeln 
informieren immer wieder über die am Wegesrand seltene und den-
noch artenreiche Flora und Fauna.
Nach der Wanderung ist eine Einkehr im Restaurant “Alte Metz-
gerei” Herres in Leiwen (ca. 17.30 Uhr) vorgesehen. Bei Bedarf 
wird zusätzlich eine kürzere Strecke angeboten. Festes Schuhwerk 
erforderlich.
Treffpunkt: 14.00 Uhr Parkplatz an der Bakscheier in Föhren oder 
14.20 Uhr Parkplatz beim Campingplatz in Heidenburg.
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P.S. Der Apfelsaft kann auch im Gewerbegebiet 30 in Kenn gekauft 
werden.

Turn- und Sportverein Kenn 1924 e.V.,  
Abteilung Fußball

Am kommenden Wochenende und in der Woche finden folgen-
de Spiele statt:
Senioren
Samstag, 28. September 2024
Kreisliga A
19:00 Uhr: SG Pellingen – SG Kenn (in Schöndorf)
Sonntag, 29. September 2024
Kreisliga C
12:30 Uhr: SG Pölich-Schleich II – SG Kenn II (in Pölich)
Jugend
Samstag, 28. September 2024
A-Jugend:
19:00 Uhr: JSG Hochwald Saarburg II U20 – JSG Kenn (in 

Saarburg)
B-Jugend:
16:30 Uhr: JSG Kenn – JSG Olewig II (in Fell)
D-Jugend:
12:00 Uhr: JSG Kenn – SV Trier-Irsch (in Longuich)
D-Jugend II:
13:30 Uhr: JSG Kenn II – SV Trier-Olewig (in Longuich)
Dienstag, 01. Oktober 2024, Kreispokal
E-Jugend:
18:00 Uhr: JSG Kenn – SV Trier-Olewig III (in Fell)

u Klüsserath

Feuerwehrkapelle Klüsserath
Bei bestem Wetter fand am letzten Freitag das erste Klüsserather 
After Work statt. Nach diesem erfolgreichen Veranstaltungstart 
suchen wir weiterhin einen Ausrichter für das nächste After Work. 
Die Idee des After Work ist, jeweils am 3. Freitag des Monats et-
was für die Gemeinschaft im Dorf zu tun. Dabei kann jeder Abend 
ganz individuell gestaltet werden, ob gezapftes Bier oder Cocktails 
oder was ganz anders, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Das After Work soll von April bis Oktober angeboten werden. Inte-
ressierte Vereine oder Vereinigungen können sich gerne, zwecks 
Terminabsprache, bei Sabine Kihm unter der Telefonnummer: 
015162916109 melden.

KG Noarisch Hoohnen
Save the Date - Karnevalsparty 11+5

Am Samstag, den 16.11.2024 findet unsere diesjährige Sessions-
eröffnung in der kleinen Turnhalle statt.
Einlass: 18:33 Uhr
Start Programm: 19:11 Uhr
Eintritt frei!
Ihr habt Spaß an einer Büttenrede oder möchtet gerne mit eurer 
Gruppe einen Sketch oder einen Tanz vorführen. Dann meldet euch 
gerne bei uns unter info@kg-kluesserath.de oder direkt beim Vor-
stand. Wir freuen uns auf euch!

Helau und Kikeriki
Euer Vorstand

KG Noarisch Hoohnen

sikalischen Andacht
am Sonntag, den 29. September 2024 um 17 Uhr

begehen. Unter dem Motto: „Lob und Dank zur Ehre Gottes“ 
wird die Andacht gestaltet vom Jubelchor, sowie den Gastvereinen 
aus Pellingen, Landscheid, Klüsserath und der Chorgemeinschaft 
Föhren-Bekond.
Im Rahmen der Andacht werden langjähriger Mitglieder geehrt.
Anschließend möchten wir den Tag im Pfarrheim ausklingen lassen 
und laden alle recht herzlich zum Umtrunk ein.
Wir laden auch die Kenner Ortsvereine mit ihren Vorsitzenden herz-
lich ein, mit uns unser Jubiläum zu feiern und freuen uns auf Euer 
Kommen!

Herzliche Grüße vom Kirchenchor Kenn

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
50 Jahre Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.

Wir haben Grund zu feiern!
Zur Feierstunde anlässlich unseres 50. Gründungsfestes laden 
wir Sie herzlich ein am

06.10.2024 ab 13 Uhr
Schulhof Kenn.

Wir möchten anstoßen und gemeinsam mit Ihnen feiern, dass der 
Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V. seit 5 Jahrzehnten besteht.
Eingerahmt wird die Veranstaltung von unserem Herbst- und Ap-
felfest. Der frisch gespresste Apfelsaft kann direkt vor Ort verkostet 
und erworben werden.
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Foyer der Mehr-
zweckhalle statt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und für unsere kleinen 
Gäste halten wir verschiedene Spielmöglichkeiten bereit.
Musikalisch begleiten uns Stone Blind aus Kenn.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Für ein gutes Gelingen benötigen wir auch bei dieser Veranstaltung 
viele helfende Hände und Kuchenspenden.
Bitte melden Sie sich kurz an unter 06502 40 40 40 5 oder per 
Email an vorstand@hvv-kenn.de

HVV Kenn e.V.
Der Vorstand

Apfelernte
Am 21./22.09.2024 fand bei bestem Wetter die diesjährige Apfel-
saftaktion statt.
Für den frischen Apfelsaft haben wir am 21.09. reichlich Äpfel ge-
sammelt. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Fami-
lien, die uns ihre Bäume zum Ernten oder ihre gesammelten 
Äpfel zur Verfügung gestellt haben.
Unterstützt wurden wir bei der Ernte wieder von vielen kleinen und 
großen Helfern. Bei euch bedanken wir uns ganz herzlich für 
euren Einsatz. Dank eurer Hilfe konnten wir eine beeindruckende 
Menge an Äpfeln ernten.
Die gesammelten Äpfel wurden dann am 22.09.2024 von Regne-
rys mobilier Saftpresse zu frischem Apfelsaft gepresst.
Der frische Apfelsaft kann bei unserer 50-Jahrfeier direkt verkostet 
und auch gerne gekauft werden.
Zu unserer Feier laden wir Sie an dieser Stelle auch noch ein-
mal ganz herzlich ein.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserem Fest und viele schö-
ne weitere Aktionen!

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
Der Vorstand
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Filmmusik entführen. Eindrucksvoll in Szene gesetzt durch eine 
stimmungsvolle Sound- und Lichttechnik. Musikalische Größen der 
Region wie Shirley Winter, Kerstin Bauer, Katharina Scherer, Eli 
Salehi, Christian Schmitt, Werner Hertz und Markus Stoll werden 
an diesem Abend gemeinsam mit Art of Music auf der Bühne der 
Stadthalle Saarburg stehen. Es dirigiert Christian Botzet.

Eine Einstimmung aufs Weihnachtsfest, wie sie festlicher nicht sein 
könnte. Der Countdown zur Swing-Pop-Musical-Balladen-Revue 
kann also beginnen. Tickets sind in allen VVK-Stellen von Ticket 
Regional oder per Mail: tickets@bigband-art-of-music.de erhältlich.

St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e.V.

Rundenwettkämpfe
Bezirk 12 „Mosel“
Am 29.09.2024 gehen wir um 10.00 Uhr in der Disziplin „Luftge-
wehr aufgelegt“ in der Schießsportanlage in Morbach-Haag gegen 
die Mannschaft der St. Hub. Haag an den Start.

SV Mehring 1921 e.V.
Am kommenden Wochenende freuen sich unsere Mannschaften 
bei folgenden Spielen um zahlreiche Unterstützung!

Abteilung Jugendfußball
Samstag 28.09.2024
F-Junioren
Kinderfestival in Pellingen ab 10.00
E-Junioren
SV Mehring 2: SG Fidei um 10.00 auf der Lay
D-Junioren
DJK Pluwig-Gusterath 2 : SV Mehring 2 um 13.00 Rasenplatz in 
Pluwig
SV Mehring : JSG Saar-Mosel Konz um 13.00 auf der Lay
C-Junioren
JSG Mont Royal Enkirch : SV Mehring um 15.15 Kunstrasenplatz 
in Reil
B-Junioren
SV Mehring : JSG Westeifel-Lasel um 16.00 auf der Lay
A-Junioren
SV Mehring : JSG Eifelhöhe-Kelberg um 19.00 auf der Lay
Sonntag 29.09.2024
E-Junioren
Turnier in Bernkastel ab 11.00
Dienstag 01.10.2024
E-Junioren
JSG Saarburg-Serrig : SV Mehring 2 um 18.00 Rasenplatz in Serrig
SV Mehring : JSG Saar-Mosel-Krettnach 2 um 18.00 auf der Lay
A-Junioren
JSG Saar-Ayl : SV Mehring um 19.30 Rasenplatz in Ayl
Mittwoch 02.10.2024
D-Junioren
SV Mehring 2 : SV Wasserliesch/Oberbillig um 18.00 auf der Lay
B-Junioren
SV Mehring : FSV Trier-Tarforst 2 um 20.00 auf der Lay

Abteilung Seniorenfußball
Sonntag 29.09.2024
SV Mehring 2 : TuS Trier Euren 2 um 12.30 auf der Lay
SV Mehring : FV Hunsrückhöhe 2 um 15.00 auf der Lay
Mittwoch 02.10.2024
SV Lüxem 2 : SV Mehring um 19.30 Rasenplatz Wittlich-Lüxem

Einladung Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder,
am Freitag, den 11.10.24 um 19:30 Uhr findet unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung in der alten Ökonomie statt.
Jedes Mitglied ist herzlich eingeladen.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wünsche, Anträge, Verschiedenes

Der Vorstand
KG Noarisch Hoohnen

Förderverein der Kita Rosenkranzkönigin 
Klüsserath e.V.

Einladung zur Vollversammlung des Fördervereins der 
Kita Rosenkranzkönigin Klüsserath e. V.

Liebe Mitglieder,
am Dienstag, 01.10.2024 findet im Anschluss an die Elternvollver-
sammlung gegen 20.15 Uhr im Kindergarten Klüsserath die jähr-
liche Vollversammlung des Fördervereins Kita Rosenkranzkönigin 
statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen des Vorstandes
7. Wünsche, Anträge, Verschiedenes
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

u Longuich

TuS Longuich - Kirsch
Abt. Fußball

Samstag, 28. September 2024
19:00 Uhr: SG Pellingen – SG Riol (in Schöndorf)
Sonntag, 29. September 2024
12:30 Uhr: SG Pölich-Schleich II – SG Riol II (in Pölich)
Abt. Jugendfußball
Samstag, 28. September 2024
A-Jugend: 19:00 Uhr: JSG Hochwald Saarburg II U20 – JSG Riol 
(in Saarburg)
B-Jugend: 16:30 Uhr: JSG Riol – JSG Olewig II (in Fell)
D-Jugend: 12:00 Uhr: JSG Riol – SV Trier-Irsch (in Longuich)
D-Jugend: 13:30Uhr: JSG Riol II – SV Trier-Olewig (in Longuich)
Dienstag, 01. Oktober 2024, Kreispokal
E-Jugend: 18:00 Uhr: JSG Riol – SV Trier-Olewig III (in Fell)

u Mehring

Jugendfeuerwehr
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Montag, den 
30.09.2024 um 17:30 Uhr im Feuerwehrhaus in Mehring statt. Alle 
Kinder zwischen 10-16 Jahren, sind herzlich willkommen.

Konzertabend EMOTION am 7. Dezember
EMOTION - Das Konzert der Vorweihnachtszeit mit der Big Band 
„Art of Music“ aus Mehring ist zurück. Mehr als 15.000 Konzert-
besucher haben in den letzten Jahren die Konzertshow bereits 
besucht und nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr gastiert die 
Band am 07. Dezember 2024 erneut in der Stadthalle Saarburg. 
Die Big Band präsentiert unter dem Motto „Art of Music presents 
Great Ballads & Love Songs“ an diesem Abend ihre mitreißende 
Broadway-, Soul-, Pop- und Hollywood-Gala.
Freuen Sie sich auf ein exklusives Programm und eigens zu die-
sem Abend eingeladene Gäste und lassen Sie sich vom Ensemble 
in die Welt der Balladen und Lovesongs aus Pop, Soul, Musical und 
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gastunden anzubieten.
Hierbei handelt es sich um Stuhl Yoga sowie Purnima Yoga.
Diese Kurse sind krankenkassenzertifiziert, und können je nach 
Krankenkasse erstattet werden.
Die Kurse finden Vormittags im Bürgerzentrum Riol statt.
Uhrzeit und Tag werden mit den Interessenten geklärt.
Interesse und Infos??
Ricarda Luhn Abteilungsleiterin Breitensport
Bergstraße 7A
Edgar Welter Vorsitzender SV Riol
Bergstraße 18
Tel: 06502-6567

u Schleich

Heimat- und Verkehrsverein  
„aktiv für Schleich“

Treffen für Mitglieder und Interessierte
Freundliche Erinnerung: Am Mittwoch, dem 02.10., um 19 Uhr tref-
fen wir uns im Gemeindehaus.
Tagesordnungspunkte:
1.	 Rücklauf Status für Unterstützung des Feuerwehrfestes 

02/03.11
2.	 Vorbereitung Martinszug (08.11.)
3.	 Ideenschmiede Adventsmarkt (15.12.)
4.	 Weiteres Vorgehen „Spielplatzideen“ incl Klarheit hinsichtlich 

Budget
5.	 Falls die Zeit reicht: Jahresplanung 2025
Wir freuen uns über jeden Besucher.

u Schweich

Nachbar in Not Schweich e.V.
Benefizkonzert mit Flexible Tones

Freitag 11.Oktober, 19.00 Uhr
Ehemalige Synagoge Schweich

Seit vielen Jahren hilft der Verein Menschen bei der Bewältigung 
von Lebenskrisen. Nur die finanzielle Unterstützung vieler Mit-
bürger erlaubt es uns, diese Unterstützung dauerhaft anbieten zu 
können. Gerne möchten wir Sie darum herzlich zu diesem Bene-
fizkonzert einladen. Das Ensemble „Flexible Tones“ Nico Braband, 
Arrangements, Gitarre, Yvonne Cobau, Gesang und Norbert Olk, 
Gitarre, Gesang bietet mit zeitlosen Klassikern verschiedener Gen-
res generationsübergreifend beste Unterhaltung. Einlass ist um 18 
Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden herzlich gerne entgegen-
genommen.

Schachklub 1933 Schweich e.V.
Internationales Schweicher Schnellschach-Open 2024

Am 05.10.2024 findet unser alljährliches Schnellschach-Open statt.
Meldeschluss: 09:30 Uhr
Beginn 1. Runde: 10:00 Uhr
Spielort: ICV-Halle, Schulstraße 5, 54338 Schweich-Issel
Modus: 9 Runden Schweizer System, 10 min pro Spieler (Ände-
rungen an Bedenkzeit und Rundenzahl vorbehalten)
Startgeld: 12 € regulär, 6 € ermäßigt (U18)
Gewinne: Geldpreise 1./2./3. Platz (100 €/50 €/25 €); Jugendpreise 
bis U18 (10 €)
Um Voranmeldung wird gebeten unter
E-Mail: Anmeldung@schachklub-schweich.de
Tel.: 0151-12560733
Zuschauer sind herzlich willkommen!
Nächste Saisonspiele
29.09.2024
SG Schweich-Trittenheim V – SG Trier VII
06.10.2024
SG Schweich-Trittenheim II – IGS Trier
SC Wittlich VI – SG Schweich-Trittenheim IV
Unsere Heimspiele finden im Römersaal der Stadt Schweich statt. 
Zuschauer sind Herzlich Willkommen!

Abteilung Kinderturnen
Dienstags:
1.Gruppe: 15:00 – 16:00 Uhr geboren: 01.09.2021 – 31.12.2022
2.Gruppe: 16:00 – 17:00 Uhr geboren: 01.01.2020 – 31.08.2021
Donnerstags:
1.Gruppe: 15:00 – 16:00 Uhr geboren: 01.09.2018 – 31.12.2019
2.Gruppe: 16:00 – 17:00 Uhr geboren: 01.09.2016 – 31.08.2018
Anmeldungen sind momentan nur auf Warteliste möglich. Die Ab-
teilung Kinderturnen sucht noch Unterstützung für die Turnstunden!
Kontakt und weitere Informationen erhalten Sie unter: kindertur-
nen@sv-mehring.de

u Naurath

KV Naurather Kuckuck 1977 e.V.
Oktoberfest „Tanz in den Oktober“

Samstag – 28.09.24
Der KV Naurather Kuckuck lädt alle Naurather*innen, Kinder und 
Freund*innen aus nah und fern zu unserem diesjährigen Oktober-
fest „Tanz in den Oktober“ am 28.09.24 ins Bürgerhaus ein.
Packt eure Dirndl und Lederhosen aus und tanzt mit uns in den 
Oktober!
Ab 15 Uhr gibt es Kaffee & Kuchen, um 18 Uhr startet unsere dies-
jährige Bierprobe und ab 20 Uhr feiern wir bei Livemusik mit den 
„Trierer Duhmstaan Musikanten“ und natürlich unserer eigenen 
Band „Alarm & Abfahrt“! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen. Der Kuchen 
kann ab 14 Uhr im Bürgerhaus abgegeben werden.
Kommt vorbei und feiert mit uns!
Wir freuen uns auf euch!

Euer KV Naurather Kuckuck 1977 e.V.

u Pölich

SV Pölich/Schleich
Spiele am Sonntag, 29.09.2024, in Pölich
Kreisliga C
12.30 Uhr SG Pölich/Schleich-Detzem II - SG Riol II
Kreisliga B
14.30 Uhr SG Pölich/Schleich-Detzem I - SG Gusenburg I

u Riol

Katholische-öffentliche Bücherei
Änderung der Öffnungszeiten!

Auf mehrfachen Wunsch ändern wir die Öffnungszeiten der Pfarr-
bücherei Riol im ehemaligen Pfarrhaus.
Ab September hat die Bücherei an jedem ersten Dienstag im Monat 
von 18.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns auch über neue große und kleine Leser.

Kegelsportverein Riol e. V.
Am Wochenende finden folgende Spiele unserer Mannschaften 
statt:
Samstag, 28.09.2024
2. Bundesliga Süd
16:00 Uhr KSC Daun-Weiersbach – KSV Riol 1
Oberliga
16:00 Uhr KSV Heidenburg 2 – KSV Riol 2

Sportverein SV Wacker Riol
Abteilung Fußball

Sonntag, 29.09.2024
SG Pölich 2 : SG Riol 2
Spielbeginn: 12:30 Uhr in Pölich
Samstag, 28.09.2024
SG Pellingen 1 : SG Riol 1
Spielbeginn: 19:00 Uhr in Schöndorf

Abteilung Breitensport
Wir haben die Möglichkeit mit einer zertifizierten Yogalehrerin, Yo-
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TuS Mosella Schweich IV – SG Reinsfeld II
Rheinlandpokal
Mittwoch, 02.10.2024, 19.30 Uhr
SV Schleid – TuS Mosella Schweich
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!

Abteilung Jugendfußball
Samstag, 28.09.2024
11.00 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Ruwertal – TuS Mosella Schwiech I
11.00 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Ruwertal – TuS Mosella Schwiech II
10.00 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Welschbillig/Kordel – TuS Mosella Schweich VIII
10.00 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Welschbillig/Kordel – TuS Mosella Schweich VII
12.00 Uhr, E-Junioren Leistungsklasse:
TuS Mosella Schweich – SV Trier-Olewig
10.30 Uhr, E-Junioren Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich IV – JSG Hermeskeil
14.00 Uhr, E-Junioren Kreisklasse:
JSG Obermosel Temmels II (5er) – TuS Mosella Schweich V
14.00 Uhr, D-Junioren Bezirksliga:
JSG Schneifel Stadtkyll – TuS Mosella Schweich
12.00 Uhr, D-Junioren Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich II (7er) – SV Wasserliesch/Oberbillig (7er)
15.15 Uhr, C-Junioren Bezirksliga:
Spvgg. 1958 Trier II – TuS Mosella Schweich
14.45 Uhr, C-Junioren Leistungsklasse:
TuS Mosella Schweich II – SV Trier-Irsch
17.30 Uhr, B-Junioren Rheinlandliga:
JFV Hunsrückhöhe Morbach – TuS Mosella Schweich
17.00 Uhr, B-Junioren Bezirksliga:
JSG Hetzerath – TuS Mosella Schweich II
17.00 Uhr, A-Junioren Rheinlandliga:
TuS Mosella Schweich – Ahrweiler BC
Sonntag, 27.09.2024
9.30 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Ehrang/Pfalzel – TuS Mosella Schweich III
9.30 Uhr, F-Junioren Kinderfestival:
JSG Ehrang/Pfalzel – TuS Mosella Schweich IV
Dienstag, 01.10.2024
18.00 Uhr, E-Junioren Kreispokal:
TuS Mosella Schweich – Spvgg. 1958 Trier
18.45 Uhr, C-Junioren Rheinlandpokal:
JSG Trier-Land – TuS Mosella Schweich
Mittwoch, 02.10.2024
19.00 Uhr, B-Junioren Rheinlandpokal:
JFV Hunsrück-Hochwald – TuS Mosella Schweich II
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!

u Trittenheim

SV Laurentius Trittenheim e.V.
Abteilung Fußball

Unsere Mannschaften spielen am Wochenende wie folgt:
Sonntag, 29.09.2024, 12:15 Uhr
Kreisliga C
SG Trittenheim II – SV Hetzerath II
Sonntag, 29.09.2024, 14:30 Uhr
Kreisliga A
SG Trittenheim – SV Hetzerath
Sportplatz Leienhaus
Die Mannschaften freuen sich auf starke Zuschauerunterstützung!

Aus unseren Kirchen

Bibel-Teilen
Herzliche Einladung zum Bibel-Teilen am Dienstag, 01. Okto-
ber um 20:00 Uhr im Pfarrheim in Fell.

Handball-Sport-Club Schweich e. V.
www.hsc-schweich.de
Unsere Mannschaften spielen am kommenden Wochenende 
wie folgt:
Samstag, 28.09.2024
15.00 Uhr männl. C-Jugend Oberliga HC Koblenz – JSG Mo-

sel/Ruwer (Schulsporthalle Güls)
Unsere Heimspiele am 28.09.2024
13.45 Uhr weibl. A-Jugend Oberliga HSC Schweich – HSG 

Kastellaun-Simmern (Zelthalle)
15.30 Uhr weibl. D-Jugend Bezirks-Oberliga HSC Schweich – 

DJK St. Matthias Trier II (Zelthalle)
17.00 Uhr weibl. C-Jugend Oberliga HSC Schweich II – SV Ge-

rolstein (Zelthalle)
Sonntag, 29.09.2024
13.15 Uhr weibl. E-Jugend Bezirksliga TuS 05 Daun – HSC 

Schweich (Wehrbüschhalle Daun)
14.00 Uhr weibl. C-Jugend RPS-Liga HSG Wittlich – HSC Sch-

weich (BBS-Halle Wittlich)
15.00 Uhr Damen Oberliga HC Koblenz – HSC Schweich I 

(Julius-Wegeler-Schulturnhalle Koblenz)
16.00 Uhr weibl. B-Jugend RPS-Liga HSG Wittlich – HSC Sch-

weich (BBS-Halle Wittlich)

Tus Issel e. V. 1952
Am kommenden Wochenende spielen unsere Mannschaften 
wie folgt:

Abteilung Jugendfußball
Samstag, 28.09.2024l
14.45 Uhr C-Junioren
TuS Issel – JSG Schöndorf
10.00 Uhr G-Junioren
FSV Osburg Kinderfestival – TuS Issel
Dienstag, 01.10.2024
18.00 Uhr E-Junioren Kreispokal
TuS Issel II – JSG Igel-Liersberg II
Mittwoch, 02.10.2024
18.00 Uhr E-Junioren Kreispokal
SG Saartal Schoden – TuS Issel

Abteilung Seniorenfußball
Sonntag, 29.09.2024
12.15 Uhr Herren C-Klasse
TuS Issel – SG Niederkeil II

Abteilung Mädchen/Frauenfußball
Samstag, 28.09.2024
16.30 Uhr C-Juniorinnen Kreisklasse
TuS Issel (9er) – DJK St. Matthias Trier (9er)
11.00 Uhr D-Juniorinnen Kreisklasse
TuS Issel (7er) – MSG Trier/Obermosel II
Sonntag, 29.09.2024
15.00 Uhr Frauen Regionalliga
TuS Issel – 1. FC Saarbrücken
13.00 Uhr B-Juniorinnen Regionalliga
1. FFC Kaiserslautern – TuS Issel
Donnerstag, 03.10.2024
12.30 Uhr Frauen Rheinlandliga
TuS Issel II – SG 99 Andernach II
Über eine zahlreiche und lautstarke Unterstützung würden sich un-
sere Mannschaften sehr freuen!!!

TuS Mosella Schweich e.V.
Abteilung Fußball

Am kommenden Wochenende stehen für unsere Mannschaften fol-
gende Spiele bevor:
Rheinlandliga
Sonntag, 29.09.2024, 15.00 Uhr
SG Vordereifel Müllenbach – TuS Mosella Schweich
Herren Kreisliga A
Sonntag, 29.09.2024, 12.15 Uhr
TuS Mosella Schweich II – SG Niederkell
Herren Kreisliga B
Sonntag, 29.09.2024, 14.30 Uhr
SV Trier-Olewig – TuS Mosella Schweich III
Kreispokal
Dienstag, 01.10.2024, 19.30 Uhr
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per Mail an: maennertreff-pgschweich@web.de
Gebt bitte an, ob ihr jemanden mitnehmen könnt oder gerne mit 
jemandem mitfahren möchtet!

Treffen der Verantwortlichen unserer  
Pfarrbüchereien

Weihbischof Peters besucht im Rahmen der Visitation unsere Pfar-
reiengemeinschaft Schweich. Er hat an der Sitzung unseres Pfar-
reienrates und der Verbandsvertretung (Vertreterinnen und Vertre-
ter aus den Pfarrgemeinden) teilgenommen und erfahren, was in 
den einzelnen Pfarreien bzw. Kirchengemeinden auch an ehren-
amtlichem Engagement geschieht. Darüber war er sehr erfreut, 
denn ohne unsere Ehrenamtlichen wäre vieles nicht mehr möglich.
Nach diesem Gespräch ist die Idee entstanden, die Verantwortli-
chen unserer 6 Pfarrbüchereien zu einem Treffen einzuladen.
Hauptsächlich möchten wir Ihnen an diesem Nachmittag für Ihr En-
gagement ein herzliches Dankeschön sagen, aber gerne auch über 
Ihren Einsatz miteinander ins Gespräch kommen.
Unsere Zusammenkunft ist geplant für Samstag, 05. Oktober 
2024, ab 14:30 Uhr im Pfarrheim in Kenn. Um dieses Treffen bes-
ser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis Ende Septem-
ber. Auf Ihr Kommen freuen sich Hildegard Jakobs und Gemeinde-
referent Rüdiger Glaub-Engelskirchen.

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Gottesdienste

Freitag, 27.09.2024 - 25. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Hl. Messe in Kenn
Samstag, 28.09.2024 - vom 26. Sonntag im Jahreskreis
19:00 Uhr Familienmesse mit Erntedank in Bekond
19:00 Uhr Vorabendmesse in Riol
Sonntag, 29.09.2024 - 26. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Familienmesse in Fell
17:00 Uhr Kirchenmusikalische Andacht in Kenn zum 235-jäh-

rigen Jubiläum des Kirchenchores „Cäcilia“ 1789 
Kenn anschl. Umtrunk im Pfarrheim

10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Montag, 30.09.2024 - 26. Woche im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe in Kirsch
Mittwoch, 02.10.2024 - 26. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Rosenkranzgebet in Fell
18:00 Uhr Rosenkranzgebet in Föhren
18:30 Uhr Hl. Messe in der Krypta in Föhren
Freitag, 04.10.2024 - 26. Woche im Jahreskreis
12:00 Uhr Stilles Mittagsgebet in Föhren
09:00 Uhr Hl. Messe in Schweich
Samstag, 05.10.2024 - vom 27. Sonntag im Jahreskreis
17:45 Uhr Familienmesse mit Erntedank und Aufnahme der 

neuen Messdiener in Kenn
Sonntag, 06.10.2024 - 27. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Familienmesse mit Erntedank in Longuich
10:00 Uhr Beichte in Schweich
10:30 Uhr Familienmesse mit Einführung des neuen Kaplans in 

Schweich anschl. Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz
14:30 Uhr Taufe in Schweich

„Musik zum Tagesausklang“
Konzerte in der Pfarrkirche St. Laurentius  

Longuich-Kirsch
Auf Initiative von Dr. Ralf Hansjosten, Schweich, ist in Zusammen-
arbeit mit der KEB Trier und der Kirchengemeinde St. Laurentius 
in Longuich-Kirsch ein Konzertprogramm mit dem Titel „Musik zum 
Tagesausklang“ entstanden. Der Eintritt ist frei. Eine Spende für 
Organisation und Musik wird erbeten. Die nächsten Konzert sind 
jeweils um 18:30 Uhr am:
29. September 2024
„Von der Faszination der leisen Töne“
Musik aus Renaissance, Barock und Klassik
Ralf Hansjosten, Spinett und Clavichord
und am:
13. Oktober 2024
Sonderkonzert „Orgel international“
Irene Roth-Halter, Tägerwilen, Schweiz

„Spiritualität in Pop-Songs“
der Pfarrgemeinde St. Medardus Mehring

Am Fr., 04.10.2024 findet um 19:30 Uhr in St. Medardus in Mehring 
eine moderierte Musikandacht statt. Nicht nur in der Kirchenmu-
sik (in der gezielt und zu bestimmten Anlässen und Themen Musik 
komponiert und aufgeführt wird), sondern auch in weiteren Musik-
genres - wie z.B. dem Pop - wird Gott thematisiert und angerufen 
oder sein Handeln beschrieben. Auch hier wird oft eine erstaunliche 
Innigkeit formuliert, die es wert ist, entdeckt zu werden. So schwingt 
die Seele ins Wochenende ein mit Liedern von den Beatles über 
Michael Jackson bis Birdy u.a.
Solistin: Louisa Hammes, Begleitung: Brigitta Meuser. Eintritt frei!

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Gottesdienste

Freitag, 27. September 2024:
18:30 Uhr Mehring: Hl. Messe
Samstag, 28. September 2024:
17:00 Uhr Ensch: Sonntag-Vorabendmesse
18:30 Uhr Klüsserath: Prozession zum Michelskreuz. Dort 

Sonntag-Vorabendmesse. (Bei Regen in der Kirche.)
Sonntag, 29. September 2024:
10:30 Uhr Leiwen: Hochamt
10:30 Uhr Mehring: Hochamt. Anschl. Hl. Taufe.
14:30 Uhr Klüsserath: Hl. Taufe
Montag, 30. September 2024:
18:30 Uhr Detzem: Hl. Messe
Dienstag, 1. Oktober 2024:
15:30 Uhr Pölich: Hl. Messe in der Seniorenresidenz
Donnerstag, 3. Oktober 2024:
16:00 Uhr Lörsch: † Vortag von Samuel Acloque über den 

Patron der Kapelle in Lörsch - St. Nikolaus. Ein-
tritt frei. †

18:00 Uhr Klüsserath: Rosenkranzgebet
18:30 Uhr Klüsserath: Hl. Messe
Freitag, 4. Oktober 2024:
18:30 Uhr Mehring: Hl. Messe mit sakramentalem Segen
19:30 Uhr Mehring: Spiritualität in Popsongs. Moderne Mu-

sikandacht. Lieder von den Beatles über John 
Legend bis Michael Jackson u. a. Solistin: Loui-
sa Hammes. Eintritt frei.

Pfarrbüros der Pfarreiengemeinschaft Mehring:
Pfarrbüro Mehring:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12 Uhr.
Freitags von 9 bis 12 Uhr.
Telefon: 06502 994180.
Pfarrbüro Leiwen:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr.
Telefon: 06507 3160.

Männertreff im Oktober
Donnerstag, 8. Oktober, 14:00 Uhr

Meine Heimat Dudweiler
Rüdiger Glaub-Engelskirchen zeigt uns seine Heimatkirche St. 
Barbara
Wir starten unsere Exkursion nach Dudweiler mit privaten PKW auf 
dem Pendlerparkplatz unter der Autobahn in Schweich.
Dudweiler hat durch den Bergbau ab Mitte des 18. Jahrhunderts 
eine rasante Entwicklung erfahren, so dass Ende der 50er Jahre 
neue Kirchengemeinden gegründet wurden. Das führte zum Bau 
der Kirche St. Barbara am Beginn der 1960er Jahre.
Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen zeigt uns eine au-
ßergewöhnliche Kirche in seiner Heimat, die auf der Denkmalliste 
des Saarlandes verzeichnet ist.
Nach einem Impuls zum Thema „Erntedank“ sind alle Männer in 
den Pfarrsaal eingeladen, um sich dort mit Kaffee und Kuchen so-
wie Schnittchen zu stärken.
Nach der Begegnung fahren wir unter Anleitung unseres 2. Scouts 
Claus Conrad zum Landgasthof „Johann-Adams-Mühle“ nach Tho-
ley und werden dort den Abend gemütlich ausklingen lassen.
Anmeldung bitte bis 06.10.2024 in der WhatsApp Gruppe oder 
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ser Welt. „Maria hat sich nicht gescheut, unter dem Kreuz ihres 
Sohnes Jesu standzuhalten. So wie sie Jesus zur Seite stand, so 
können auch wir besonders in schmerzvollen Situationen uns auf 
ihren Beistand verlassen.“
Die Fürbitten übernahmen die Messdiener*innen aus unterschied-
lichen Pfarrgemeinden.
Unser Festgottesdienst wurde von Organist Christopher Schmitt 
begleitet. Die Kirchenchorgemeinschaft Fell/Longuich/Schweich 
und Mitglieder des Vokalensembles trugen wunderbare Chorge-
sänge, unter der Leitung von Johannes Klar, vor. Victoria Welsch 
übernahm die Kantorengesänge.
Jörg Derbach als Vertreter des Pfarreienrates dankte am Ende der 
Liturgie allen, die zum Gelingen des Festgottesdienstes beigetra-
gen haben. Nach dem schönen Marienlied „Mit dir, Maria, singen 
wir von Gottes Heil in unsrer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du 
trugst - es kommt der Tag, der uns befreit!“ folgte kräftiger Applaus.
Sowohl vor, als auch nach der Eucharistiefeier suchten viele 
Pfarrangehörige die Gnadenkapelle auf. Die Darstellungen der 
„Schmerzhaften Mutter Gottes“ waren von Kerzen umflutet. So 
manches stille Bittgebet wurde dort vor Gott gebracht und durch 
Kraft und Zuversicht gestärkt, traten wir die Heimreise an.
Beim abschließenden Mittagessen der Messdienerinnen und 
Messdiener kam eine Frau freudestrahlend auf uns zu und sagte. 
„So feierlich, mit all den vielen Messdienerinnen und Messdienern, 
habe ich den Wallfahrtsgottesdienst noch nie erlebt!“

Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent

Frauen unterwegs...... in Luxemburg
EUROPA – Stadt Luxemburg – Auf den Spuren des 

UNESCO-Weltkulturerbes
Schlagzeilen:
Mittwoch, 18. September 2024; 34 Frauen am Bahnhof Schweich, 
Abfahrt 10.28 Uhr, pünktlich;Direkte Zugverbindung zum Gare Cen-
tral, Luxemburg.
1 Abteil für alle, lebhafte Gespräche (Geschnatter); Keine Fahrkar-
ten- oder Grenzkontrolle; 1 gefallenes Mädchen; Aufeinandertref-
fen am Place Guillaume mit Fahrern der Luxemburg-Radrundfahrt; 
2-stündige Stadtbesichtigung; 1 Gelle Frau.
Besonderheit: Renée, 85jährig, führt uns mit Wissen, Begeisterung, 
Herzblut und Charme durch ihre Hauptstadt.
Fahrt in einem gläsernen Zimmer großen Aufzug durch das Stadt-
museum.
Im Anschluss: Besuch von Cafés und Eisdielen in Kleingruppen, 
Fremdsprachen problemlos.
Rückweg zum Bahnhof zu Fuß: Spaziergang unter der Fahrbahn 
der Adolphebrücke auf einer eingehängten Rad- und Fußgänger-
brücke. Fantastische Ausblicke auf die Stadt. Was hat Luxemburg 
doch für ein großartiges innerstädtisches Fußgänger- und Radwe-
genetz!
Pünktliche Zugabfahrt in Luxemburg, fast pünktliche Ankunft in 
Schweich.
Keine Fahrkarten- und Grenzkontrollen.
Treffen mit Daheimgebliebenen (Einsätze in den Familien gehen 
dem eigenen Vergnügen vor), in der Pizzeria, wie schön.
Neu dazugekommene Frauen, wir werden mehr.
Großen Dank an die Organisatorinnen Kordula, Beate, Astrid.
Ein sehr gelungener Tag.

Projekt der Firmung
zu Gast im Familiengottesdienst am 06. Oktober

Im Rahmen der Firmvorbereitung des Pastoralen Raums Schweich 
haben sich Jugendliche bereits thematisch mit dem Weltladen und 
der Aktion 3% in Föhren beschäftigt und bringen zum Familien-
gottesdienst in Schweich am 06. Oktober, um 10.30 Uhr ausge-
wählte Produkte mit. Diese können Sie im Anschluss an den Got-
tesdienst käuflich erwerben und für sich und ihre Lieben zu Hause 
mitnehmen. Die Jugendlichen beantworten Ihnen sicher auch ger-
ne Fragen zu den Produkten. Es wird für Große und Kleine etwas 
dabei sein. Bringen Sie gerne genug Geld mit, um die Jugendlichen 
und den fairen Welthandel zu unterstützen. Wir freuen uns auf Sie.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang
Gottesdienstnachrichten

Sonntag, 06.102024
10.15 Uhr Erntedankgottesdienst für Groß und Klein mit BA-

SAR

Fahrt des Seniorencafés Longuich-Kirsch 
nach Klausen

Am Dienstag, den 8. Oktober, bietet das Team des Senioren-Cafés 
einen Ausflug nach Klausen an.
In der Kapelle halten wir erst eine kleine Andacht und haben da-
nach Zeit zum persönlichen Gebet. Beim Gang durch die Kirche 
können wir immer wieder neu die prachtvolle gotische Austattung 
bewundern.
Um 15 Uhr wird uns Pater Seul durch die über 500 Jahre alte Klos-
ter-Bibliothek führen. Anschließend ist Kaffeetrinken im Klausener 
Dorfcafé angesagt.
Um die Mitfahrgelegenheit zu planen, bitten wir um Anmeldung bei:
Maria Hübner, 0152-33894029 oder Elisabeth Cannivé-Boesten, 
06502-6532.
Abfahrt in Longuich und Kirsch: Am 8.10.24 um 13.30 Uhr.
Herzliche Einladung an Seniorinnen und Senioren!

Familienmesse in Bekond und Fell
Am Wochenende Samstag, 28. September feiern wir um 19:00 Uhr 
eine Erntedank-Messe in Bekond. Unser Kinderchor Bekond wird 
diese Messe musikalisch mitgestalten.
Am Sonntag, 29. September feiern wir um 10:30 Uhr eine Familien-
messe in Fell, auch hier wir unser Kinderchor aus Fell mit ein paar 
schönen Liedbeiträgen unsere Messe mitgestalten.
Wir laden alle Familien unserer Pfarreiengemeinschaft herzlich ein, 
mitzufeiern.

Klausenwallfahrt der  
Pfarreiengemeinschaft Schweich

250 Gläubige der Pfarreiengemeinschaft Schweich 
feiern in Klausen eine Festmesse in der Wallfahrtskirche 

Maria Heimsuchung
Am 22. September war es wieder soweit, für unsere Pfarreienge-
meinschaft Schweich stand die 2. gemeinsame Klausenwallfahrt 
auf der Tagesordnung.
Sechs Möglichkeiten gab es, auf unterschiedlichen Wegen und 
Strecken die traditionelle Wallfahrt nach Klausen zur nahegelege-
nen Wallfahrtskirche „Maria Heimsuchung“ zu erreichen. Die 1502 
eingeweihte Wallfahrtskirche stellt mit ihren stattlichen Dimensio-
nen den bedeutendsten Bau der Spätgotik in der Südeifel und im 
Moseltal dar.
Kein Wunder, dass sich so viele Menschen Kinder, Jugendliche 
aber überwiegend Erwachsene haben ansprechen lassen, um 
an der Pilgermesse teilzunehmen. Ob zu Fuß, mit dem Bus oder 
gleich zwei Möglichkeiten mit dem Fahrrad (einmal für unsere 
Messdiener*innen und einmal für Erwachsene) die Strecke zurück-
zulegen, für jeden war eine passende Möglichkeit dabei und sei 
es, die Strecke mit dem eigenen Auto zu fahren. Die Gruppe der 
Fußpilger*innen wird zwar zunehmend kleiner, aber es gab ja ge-
nügend Alternativen.
Das schöne traumhafte Septemberwetter war für die 
Fahrradfahrer*innen besonders schön. Die 20 km lange Strecke 
wurde durch zwei Stationen mit spirituellen Impulsen unterbrochen.
Intensiv waren die Gespräche und Begegnungen auf dem medita-
tiven Weg. Margret Henn hatte besonders trauernde Menschen im 
Blick. Die kleine Gruppe traf sich an unserer Pfarrkirche St. Cle-
mens in Bekond, um zu starten. Auf unserem Wallfahrtsweg, hatten 
wir Zeit für Gespräche und Austausch über persönliche Erfahrun-
gen und Gefühle, aber auch Momente und Phasen der Stille. Es tat 
gut Zeit für das Gebet zu haben und die traumhafte Natur in uns 
dankbar aufzunehmen. Entlang des Weges pflückten wir uns einen 
kleinen Pilgerstrauß als Symbol für Vergebung, Heilung und Trost.
Pünktlich um 11:45 Uhr zogen über 30 Messdiener*innen aus allen 
Orten unserer Pfarreiengemeinschaft gemeinsam mit Pastor Dr. 
Ralph Hildesheim und Pater Albert in die vollbesetzte Wallfahrts-
kirche ein. Zuvor hatte die Chorgemeinschaft zur Einstimmung das 
Lied gesungen „Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel nieder-
geht!“
Pater Albert begrüßte die zahlreichen Pilger*innen aus der Nach-
barschaft, „schließlich grenzen unsere Pastoralen Räume anein-
ander“.
Nachdem Pastor Dr. Ralph Hildesheim den Gottesdienst liturgisch 
eröffnete, segnete er eine große Marienkerze. Julian Schmitz, Vor-
sitzender des Pfarrgemeinderates Bekond, zündete anschließend 
die Kerze an, die nun in den Anliegen unserer Pfarreiengemein-
schaft Schweich in Klausen brennen wird.
Pater Albert begann die Festpredigt mit den „No-Go-Places“ in die-
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Deutsch als Fremdsprache A2.1
Mo., 19:30 Uhr, 13x, SAZ, Ute Claus-de Amezaga
Englisch A1, 1. Semester
Do., 31.10.24,18 Uhr, 8x, SAZ, Xin Liu
Englisch A1, 3. Semester
Di., 18:45 Uhr, SAZ, Harald Ludt
Englisch am Vormittag, A1 für TN mit geringen Kenntnissen
Di., 11 Uhr, Niederprümer Hof, Karin Lamberty
Englisch B1
Do., 18:30 Uhr, 12x, SAZ, Christina Krames
Refresh your English B1.1.
Mi., 18.09.24, 9:30 Uhr, Niederprümer Hof, Karin Lamberty
Pep up your English B1
Mi., 18:40 Uhr, SAZ, 13x, SAZ, Xin Liu
Verschiedene Französischkurs auf Anfrage – Quereinstieg 
möglich
Französisch A1, 1. Semester
Mo., 30.09.24, 19 Uhr, SAZ, 10x, Stefanie Maximini
Französisch A1, 4. Sem.
Do., 18:45 Uhr, SAZ, Ute Claus-de Amezaga
Französisch A1, 7. Sem.
Mi., 20 Uhr, SAZ, Petra Bauer
Rafraîchir ton francais A2.2
Mi., 18:30 Uhr, SAZ, Petra Bauer
Französisch B1
Mo., 18:30 Uhr, SAZ, Petra Bauer
Französisch am Vormittag B1
Do., 10:45 Uhr, Longuich Alte Schule, Petra Bauer
Französisch für Fortgeschrittene A2
Di., 19:30 Uhr, 10x, SAZ, Harald Ludt
Spanisch A1, 1. Semester
Di., 1.10.24, 10x, SAZ, Eva Marzo
Spanisch A1, 2. Semester
Mo., 20 Uhr, SAZ, 13x, Eva Marzo
!Que bien hablamos espanyol! A2.2
Mo.,18:30 Uhr, 13x, SAZ, Eva Marzo
Weitere Sprachkurse im Angebot, bitte melden Sie sich bei In-
teresse!

EDV
Einführung in Microsoft WORD
Do., 14.11.24, 19 Uhr, 3x, SAZ, Mario Serwe
Einführung in Microsoft EXCEL
Mo., 30.09.24, 19 Uhr, 7x, SAZ, Mario Serwe

Junge VHS
Die Walddetektive
So., 06.10.24, 10 Uhr, oberer Parkplatz am Heilbrunnen, Andreas 
Grauer, Zert. Waldpädagoge
Gruselige Waldmärchen am alten Wasserhaus
Halloweenabenteuer für Grundschulkinder
Do., 31.10.24, 18:45 Uhr, oberer Parkplatz am Heilbrunnen, And-
reas Grauer
Häkeln für Kinder von 7 – 11 Jahren
Mi., 25.09.24, 18 – 19:30 Uhr, SAZ, 8x, Marita Treinen
Anmeldung und Info über VHS Schweich, Telefon: 06502/2332, 
online

Frauen
Erlebnisabend Farbe
Welche Farben passen bezüglich Kleidung, Brille, Haarfarbe und 
Make-up zusammen und harmonisieren?
Mi., 09.10.24, 18:45 Uhr, LevS, Elisabeth Demmer, Imageberaterin

Männer
Bierbrauen – Von der Bierherstellung bis zur Verkostung
Sa., 05.10.24, 10 – 16 Uhr, Folgetermine: Sa., 12.10.24 (16 – 18 
Uhr), Sa., 16.11.24, 18 – 20 Uhr, Bürger- und Vereinshaus Föhren, 
Markus Jostock
unter: www.kvhs.trier-saarburg.de

Kath. Erwachsenenbildung Trier
Qi Gong

Termin: 09.10.2024, 18.00 – 19.00 Uhr, 8x
Kurs
Qi Gong, eine alte chinesische Bewegungs- und Entspannungsme-
thode verbindet Körperhaltungen, langsam fließende Bewegungs-
folgen, Atem- und Entspannungsübungen
Leitung: Brigitte Ludwig-Bassmann
Kosten: 55,00 €
Ort: Schweich
Informationen und Anmeldung: Brigitte Ludwig-Bassmann, Tel.: 
06502 – 994108
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen

Auch in diesem Jahr möchten wir DAMEN von RASTE-MAL-AUS 
einen Basartisch am Erntedank-Sonntag im Gemeindezentrum 
Schweich gestalten und bestücken. Alle Produkte sind handge-
macht und mit Liebe gestaltet. In diesem Jahr wollen wir „Wunder-
tüten“ anbieten, die hoffentlich reges Interesse verbuchen.
2019 und 2022 waren die Erlöse jeweils beachtlich, die als Spende 
an örtliche Vereine weitergegeben wurden. 2024 sollen die Einnah-
men für den Bau des Kinderhospizes in Trier gespendet werden.
In diesem Jahr möchten wir die Zeitspanne des Kaufens/Schauens 
ein wenig bis in den frühen Nachmittag verlängern.
Also wichtig, den 6. Oktober 2024, 9:30 Uhr – ca. 14.00 Uhr vor-
merken.
Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihr Interesse.
Ev. Kirchengemeinde Ehrang, Ehranger Straße 216, 54293 Trier
Gemeindebüro Ehrang, Telefon 0651 63242, E-Mail: ehrang@ekir.
de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do + Fr. 09:00-12:00 Uhr, Mittwoch ge-
schlossen

Erwachsenenbildung

VHS Schweich
Richtstraße 1- 3
54338 Schweich
Programm im Internet: www.kvhs.trier-saarburg.de
E-Mail: schweich@kvhs.trier-saarburg.de
Telefon: 06502/2332; Fax: 06502/937935
Auszug aus dem Weiterbildungsprogramm II. Semester 

2024
Abkürzungen: Stefan-Andres-Schulzentrum = SAZ
Levana-Schule Schweich = LevS
Bitte beachten Sie unser vollständiges VHS Programm im In-
ternet unter www.kvhs.trier-saarburg.de

Botanik – Gartenbau
Schöne Gärten in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Hol-
land
Do., 10.10.24, 18:30 Uhr, SAZ, Norbert Wagner

Exkursionen
Wanderung zur Burg Montclair
Tagesexkursion nach Mettlach mit Bahnanreise
So., 29.09.24, 9 – 17:45 Uhr, Bahnhof Schweich, Karl-Josef Prüm

Kreiskulturtage
Andres Sittmann singt Reinhard Mey
Kooperationsveranstaltung mit Kultur in Schweich e. V.
Sa., 05.10.24, Synagoge, Tickets über Ticket Regional

Musik
Keyboard – Piano – Akkordeon
freie Plätze (Do/Fr) für Kinder und Erwachsene auf Anfrage, Einzel-
unterricht, LevS, Victoria Makarenko
Singen in Kenn
Do., 14-tägig, Rathaus Kenn, Info: Klaus Wagner, 06502/4040651, 
Günther Derbach (kostenlos – gegen Spende)

Fotografie
Der fotografische Blick
Mi., 09.10.24, 18:30 Uhr, 2x, SAZ, Ralf Kleff, Fotograf

Gesundheit – Sport – Entspannung
Yoga-Kurse und Sportkurse – freie Plätze auf Anfrage
Hatha-Yoga
Fr., 16:25 Uhr, LevS, 10x, Anja Geishecker
Fr., 18 Uhr, LevS, 10x, Anja Geishecker
Do., 18:25 Uhr, Integrative Kindertagesstätte, Sonja Krieg
Mach mit bleib fit – Fitness für die Gehirnzellen
Do., 10:30 Uhr, Niederprümer Hof, 6 x, Annette Zimmer
Meditation zum Kennenlernen
Sa., 05.10.24, 10 – 16 Uhr, Kenn, Praxis Trier Str. 18, Julia Duplang
Der Mensch ist ganz
Vortrag über die Wechselwirkungen von Körper, Geist und Seele
Mo., 07.10.24, 19 Uhr, SAZ, Heike Mentchen
Säure-Basen-Gleichgewicht
Mi., 09.10.24, 18 Uhr, LevS, Dr. med. Peter Krapf

Sprachen
Deutsch – Englisch – Französisch – Spanisch

verschiedene Kurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, Einstieg 
jederzeit möglich nach Rücksprache mit unserem Büro, siehe In-
ternet
Deutsch als Fremdsprache A1.1
Mo., 18 Uhr, 13 x, SAZ, Ute Claus-de Amezaga
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Fit in den Winter
Bauch – Beine – Po
Termin: 08.10.2024, 19.15 – 20.00 Uhr, 10 x
Kurs
Gymnastik
Leitung: Astrid Sauer
Kosten: 30,00 €
Ort: Stefan-Andres-Schulzentrum, Schweich
Informationen und Anmeldung: Astrid Sauer, Tel.: 06502 – 6721
Anmeldefrist: keine, Einstieg jederzeit möglich
Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen
Weitere Veranstaltungen der KEB Trier finden Sie auch online 
unter www.keb-trier.de oder www.bildung-leben.de

Ein Blick zu unseren Nachbarn

LandFrauenverband Trier-Saarburg
„Lecker, Nachhaltig und gesund erlerne das Haltbarma-

chen von Lebensmitteln“
Der Kurs ist Teil des Projektes „lecker, nachhaltig & von neben-
an- mein Jahr im Garten und der Landwirtschaft“ und entstand in 
Kooperation mit dem Verein zur Förderung des LandFrauenarbeit 
im räumlichen Bereich der ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz 
und Trier e.V. und Heimatwurzel.
In diesem Kurs erhältst du Information und eine Broschüre, Rezep-
te, Verkostung über die Varianten zum Thema „Haltbar machen von 
Lebensmitteln.“ Gemeinsam mit der Kursleiterin Rose Bellersheim 
testet jede/r einzelne eine Variante des Haltbarmachens aus und 
erhält dazu Tipps.
Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag für Lebensmittel und Gläser 
eingesammelt.
Termin: Donnerstag, 10.10.2024 um 18.30
Ort: Weingut Zander, Auf Desburg 4, 54439 Schweich
Anmeldung an: Gabi Zander, 06502 3055

Tag der Zahngesundheit
Gesund beginnt im Mund - von Anfang an!

Liebe Eltern, spätestens beim Durchbruch des ersten Zähnchens 
stellen sich wichtige Fragen: Was kann ich tun, damit mein Kind 
ohne Mund- und Zahnerkrankungen aufwächst? Wie pflegt man 
die Milchzähne richtig? Umgang mit Schnuller und Nuckelflasche? 
Zahngesundes Essen und Trinken? Erster Zahnarztbesuch? usw.
In dem Projekt der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) 
Trier/Trier-Saarburg „Gesunde Zähne - von Anfang an“ erhalten die 
jungen Eltern Tipps für die Pflege der ersten Zähnchen. Das Projekt 
richtet sich an Schwangere und Eltern von Kleinkindern, die sich in 
Geburtsvorbereitungskursen, Krabbelgruppen oder Miniclubs tref-
fen. Diesen Gruppen bieten wir auf Wunsch eine Informationsver-
anstaltung an, geleitet von unserer Referentin. Die TeilnehmerIn-
nen erhalten Informationen und praktische Tipps zu einer breiten 
Themenpalette, wie z. B. über das Entstehen und Vermeiden von 
Karies bei Kleinkindern / den Schaden, den falsche Ernährung in 
diesem Alter bereits anrichtet oder mit welchen „Tricks“ ein zahn-
putzunwilliger Sprössling motiviert werden kann.
Weiter Infos unter: www.lagz-rlp.de
Anfragen unter: agz.trier@lagz-rlp.de

Ende des redaktionellen Teils

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 40 Tag der Dt. Einheit

auf Freitag, 27.09.2024
KW 51 Vorweihnachtswoche

keine Vorverlegung
KW 52/24 und KW 01/25

keine Ausgabe
16:00 Uhr im Verlag

Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Vielen dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Impressum

Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen 
redaktionellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. 
Versandkosten. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein 
Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere aus Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.

Wir sind Ihre vertrauten Helfer
für ein würdevolles und
selbstständiges Leben zu Hause

Grundpflege
Behandlungspflege
Betreuung
Stundenweise Einzelbetreuung
Hauswirtschaft 
Wir sind auch im Urlaub für Sie da

Tel.: 0 65 07 / 70 13 00    Nina Schmitt    Pützbungert 9    54498 Piesport

Wir richten Ihre  
Feier für Sie aus
z. B. Advents-, Weihnachts-, 

Firmen-, Vereins- oder 
Geburtstagsfeiern.

Menüauswahl nach Ihren Wünschen.
Unser Restaurant ist weiterhin 
für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, Donnerstag,  
Freitag und Samstag von  
17.30 - 21.00 Uhr

Sonntag und Feiertag von  
11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 21.00 Uhr

Monika`s 
Weinrestaurant

Mittelstraße 101
54340 Klüsserath
Telefon: 0 65 07 - 44 37
Funk: 01 71- 2 64 11 16 
Mail:
info@weingut-lex.com

designed by freepik

genießen
ausgehen und
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Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

AMTSBLATT 
und Mitteilungen

der Verbandsgemeinde Schweich

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Bekond 
Föhren 
Föhren (Vertretung vom 07.10.2024 bis 20.10.2024) 
Trittenheim

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Rebekka Beck
Medienberaterin

Tel. 0151 16305405 
r.beck@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274

c.straka@wittich-foehren.de

Ihre Ansprechpartnerinnen für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Wichtige Information

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Amtsblatt „Römische Weinstraße“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Römische Weinstraße“  
unter http://epaper.wittich.de/724

Redaktions-Annahmeschluss 
Di., 12.00 Uhr 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 12.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

für unsere Leser und Interessenten.

FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 27.09.2024 bis 03.10.2024

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Dreis

www.metzgerei-mittler.de

Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

EXTRA
DER WOCHE:

TIEFPREIS 
DES MONATS:

Schaschlik im  
Portionsdarm 100 g 0,79 ¤

Rohesser 

10 Stck.  10,00 ¤

Rinderkochfleisch vom Eifelrind 1 kg  16,49 ¤ 
Hackfleisch gemischt 1 kg 10,49 ¤
Hausmacher  
im Ring frisch und geräuchert 100 g 0,99 ¤
Grillnüsschen versch. Sorten 100 g  1,69 ¤
Leberknödelmasse  100 g  0,89 ¤

IN IHRER REGION
WOHNEN

ENSCH – WALDFLÄCHE 
Auf dem Frauenberg zu verkaufen

1.187 m², Preis VB
Telefon 0163 3842808

 Ab 120qm mit mind. 3 Schlafzimmern, Garten
und Kaufpreis bis 300.000€

Trifft das auf Ihre Immobilie zu?
Jetzt unter 0651-468 25701 anrufen!

JUNGE FAMILIE SUCHT HAUS!

Li
n

ol
eu

m
   

K
or

kb
öd

en

Parket     Vinyl-Designbeläge

Ausstellung geöffnet: Samstag von 9 - 13 Uhr
gerne auch Termine nach Vereinbarung

Teppich
boden

     PV
C

Wittlicher Str. 5    54523 Hetzerath    Tel.: 0 65 08 / 91 83 62
Mobil: 0151 / 11820233    info@die-bodenmacher.com

www.die-bodenmacher.com

Hier finden Sie ...
eine Wohnung mit Aussicht 
auf Heimat.
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Verkaufsoffener Verkaufsoffener SONNTAGSONNTAG
City-Initiative Trier e.V.: 29. September 2024

natürlich auch in allen Trierer Stadtteilen

in in Trier StadtTrier Stadt

Drei Tage lang, von FREITAG, 27. BIS SONNTAG, 29. SEPTEM-
BER präsentiert sich das lokale Soulfood Festival PORTA LO-
CALS im Bereich der Porta Nigra und bietet eine große Viel-
falt und Bandbreite lokaler und regionaler Gastronomie in 
ansprechender Atmosphäre. 

Bei FREIEM EINTRITT und mit kleinen Probierportionen stel-
len dabei bekannte regionale Gastronomen ihre besonderen 
Spezialitäten vor. 

Abgerundet wird das Soulfood Festival durch ein vielfältiges 
MUSIKPROGRAMM AUF DER BÜHNE IM BRUNNENHOF. Zahl-
reiche regionale Künstler tragen dazu bei, allen Gästen ein 
ansprechendes Rahmenprogramm zu bieten.

GEÖFFNET HAT PORTA LOCALS VON FREITAG BIS SONNTAG 
JEWEILS VON 11.00 BIS 23.00 UHR.

Auch der Trierer Handel präsentiert sich an diesen Tagen 
mit tollen und attraktiven Angeboten. Der VERKAUFS- 
OFFENE SONNTAG, AM 29. SEPTEMBER VON 13.00 BIS 18.00 
UHR, bietet einmal mehr die wunderbare Gelegenheit, ruhig 
durch die Geschäfte zu stöbern, Neues zu entdecken und 
sich umfassend beraten zu lassen.

WEITERE INFORMATIONEN ZU PORTA LOCALS ERHÄLT MAN 
AUF WWW.PORTA-LOCALS.DE .

PORTA LOCALS - das lokale Soulfood Festival im Herzen von Trier 

vom 27. bis 29. September 2024
Mit Verkaufsoffenem Sonntag am 29. September 2024 von 13 - 18 Uhr
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DIE CITY-INITIATIVE TRIER E.V. FREUT SICH AUF IHREN BESUCH!

Verkaufsoffener Verkaufsoffener SONNTAGSONNTAG
City-Initiative Trier e.V.: 29. September 2024

natürlich auch in allen Trierer Stadtteilen

in in Trier StadtTrier Stadt
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Verkaufsoffener Verkaufsoffener SONNTAGSONNTAG
City-Initiative Trier e.V.: 29. September 2024

natürlich auch in allen Trierer Stadtteilen

in in Trier StadtTrier Stadt

Verkaufsoffener Sonntag,
29. September 2024 zw. 13 - 17 Uhr

10%  

RABATT  

auf Kaminöfen 

bis  

25.10.2024

20
REGIONALE  
GASTRONOMEN

LIVE
KULTURBÜHNE  IM BRUNNENHOF

WEITERE INFORMATIONEN ZU PORTA LOCALS ERHÄLT MAN AUF WWW.PORTA-LOCALS.DE 

18zwo
ALTE FÄRBEREI
Altes Brauhaus TrieR
BECKERS Hotel & Restaurant Trier
Daily Dose Trier
Eiscafé Calchera
Flieten Franz
Gashis Pizza & Italian Food
Georgs Restaurant & Catering
Hannahs Kreativcafe & Conceptstore
Kazumi
Nells Park Hotel

PIZZA PAZZA
Schillings auf der Meilbrück
Schepper‘s Events Catering Weingut
SIM
WALDERDORFFS
WasserliEcher Hof
YAMAMOTO

DIE TEILNEHMER 2024:

Von Freitag 27.09. - Sonntag 29.09.2024 findet sich vor der Porta Nigra wieder das
„who is who“ der lokalen und regionalen Gastronomie-Szene ein, und zeigt sich von ihrer besten Seite!
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Einkeller – Kartoffeln – Äpfel 
z. B. 25 kg Belana 17 €, Sieglinde 23 € | 3 kg Elstar 8 €

An allen unseren Verkaufsplätzen (in Ihrer Nähe)

Lieferkkosten 3 € im Umkreis von 7 km 
WhatsApp-Tel. 01635911121 | 01635911122

E-Mail: oebstliemann@t-online.de

Marken-Hausgeräte
Superpreise - Topqualität - Große Auswahl 

Fachberatung - Mit Garantie - Sofort ab Lager
Ständig viele Geräte mit Lackfehlern vorrätig

Hausgeräte Weistroffer Trier
Karl-Marx-Str. 83, Tel.: 06 51 / 4 82 51
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Stellenausschreibung 

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues sind 
folgende Stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:  

SACHBEARBEITUNG (m/w/d) 
Haushalt, Jahresabschluss, Finanzcontrolling 

Vollzeit, EG 09c TVöD, unbefristet 

SACHBEARBEITUNG (m/w/d) 
Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge 

Vollzeit, EG 06 TVöD, unbefristet 

SACHBEARBEITUNG (m/w/d) 
Raumordnung, Landesplanung, Verkehrsplanung 

Vollzeit, EG 09b TVöD, unbefristet 

SACHBEARBEITUNG (m/w/d) 
Grundstücksmanagement, Jagd, Fischerei 

Vollzeit, EG 09b TVöD, unbefristet 

Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie unter: 
https://www.bernkastel-kues.de/aktuelles/stellenangebote/ 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie uns bitte bis zum 
18.10.2024 zu. Nutzen Sie dafür unser Bewerber-Portal über den 
QR-Code oder über unsere Homepage. 

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 
Fachbereich I - Organisation 
Gestade 18 in 54470 Bernkastel-Kues 
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

GmbH

INTEC GmbH · Bahnhofstr. 48 ·· 54518 Sehlem ·· Tel.: +49 (0) 6508 9197 023
bewerbung@intec-beton.de ·· www.intec-beton.de

Wir sind ein führendes 
Spezialbauunternehmen im Bereich  
der Bauwerkinstandsetzung und suchen

· Kfm. Angestellte/r (m/w/d) befristet, 
 als Elternzeitvertretung, ab November 2024
Voraussetzungen:
Erfolgreich abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung und eine selbst-
ständige Arbeitsweise
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten, ein gutes 
Betriebsklima sowie eine übertarifliche Vergütung.
Starte mit uns in eine neue Zukunft und übermittle Deine 
Bewerbung, gerne auch per E-Mail an:

Unser Team sUchT VersTärkUng!
Freundliche, flexible

• Mitarbeiter / Bürokraft 
mit grünem Daumen (m/w/d)

• Florist/in (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit für alle anfallenden Arbeiten im 
Blumeneinzelhandel gesucht!

Interflower Blumenimporte GmbH
Trierer Str. 48 · 54340 Longuich
Tel. 0 65 02 / 35 53 · info@blumenauslonguich.de
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Gemeinsam ZUKUNFT gestalten!

Wir suchen ab sofort eine/n 

    Informatiker*in (w/m/d)
   Vollzeit | unbefristet

   Sachbearbeiter*in zur Unterstützung 
des Nachhaltigkeitsmanagements 
für die Schwerpunkte Berichtswesen 
& Bewirtschaftung (w/m/d)

      Teil- und Vollzeit | unbefristet

Weitere Informationen zu den Stellen, den gebotenen Benefits  
und uns als Arbeitgeber finden Sie auf unserer Homepage.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ansprechpartner IT: David Terres | 0651 999875 16
Ansprechpartnerin Nachhaltigkeit: Sanaz Keuler | 0651 999875 25
bewerbung@kita-ggmbh-trier.de
www.kita-ggmbh-trier.de

Reinigungskraft gesucht m/w/d
für Bürogebäude in Thörnich

alle 14 Tage für ca. 3 Stunden
WSL-GmbH, Kelterstation • Tel. 06507-3418

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
jobs-regional.de
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>> B >> 

Brennholz Buche/Eiche 25 cm o. 33 cm
Ofenfertig, kammergetrocknet

Tel. 06578 98777 · Sägewerk Kranz, Salmtal

>> D >> 

Die Gesellschafterin 
in Schweich und Umgebung

Sie möchten nicht so oft alleine sein und wünschen sich Gesellschaft?
Sie benötigen Unterstützung? Zum Beispiel auf Ämtern, 

beim Arzt oder in Ihrer Freizeit?
Dann kontaktieren Sie mich gerne.

Ihre Manuela T.
0172 - 8653342

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w
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>> H >> 

>> L >> 

>> P >> 

Podologie Monja Leineweber
Waldrach, 06500/9173494

Alle Kassen

>> V >> 

06502 / 6800

o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport

Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…
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Bauen und� Wohnen

Markisen | Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz | Tore

Elementarer Schutz  
wird immer wichtiger
Überschwemmungen durch 
plötzlichen Starkregen häufen 
sich. In den letzten Jahren ha-
ben Naturereignisse zugenom-
men. Immer häufiger werden 
Regionen überflutet, die bis-
lang verschont geblieben sind. 
Sturzfluten durchspülen Stra-
ßenzüge und dringen in Häu-
ser und Keller ein. Dadurch 
sind auch Orte abseits von 
Gewässern betroffen. Die 
meisten Häuser sind bei Na-
turgefahren nicht ausreichend 
abgesichert. Nur die Hälfte 
aller Gebäude in Deutsch-
land ist vor den finanziellen 
Folgen durch Naturgefahren 
richtig geschützt. Vor weitrei-
chenden finanziellen Risiken 
schützen sich Verbraucher, die 
ihre Wohngebäude- und/oder 
Hausratversicherung um eine 

Versicherung gegen erweiter-
te Naturgefahren (Elementar-
schadenversicherung)ergän-
zen. Nur mit dieser sind sie 
gegen die Folgen von Stark- 
regen, Überschwemmungen 
und Hochwasser versichert. 
Die erweiterte Naturgefah-
renversicherung wird als op-
tionaler Zusatzbaustein zur 
Wohngebäude- und Hausrat-
versicherung angeboten und 
kann auch nur in Kombination 
mit einer dieser beiden Ver-
sicherungen abgeschlossen 
werden. Immer mehr Versi-
cherer gehen hier einen Schritt 
weiter: Sie bieten die Hausrat- 
und Wohngebäudeversi-
cherung bereits inklusive der 
erweiterte Naturgefahrenversi-
cherung an.

Anzeige Klima schonen und sparen
Große Ziele brauchen kleine 
Schritte: Dieses Zitat eines un-
bekannten Verfassers trifft auch 
auf den Klimaschutz zu. Wer 
Energie und damit klimaschäd-
liches CO2 einsparen will, sollte 
nicht nur die kostspielige Ge-
samtsanierung seiner Bestand-
simmobilie im Blick haben. 
Auch die vergleichsweise ge-

ringere Investition in moderne 
Sonnenschutzlösungen lohnt 
sich. Nachrüsten zahlt sich in 
doppelter Hinsicht aus, denn 
der Staat bezuschusst die In-
vestition und die Energiekosten 
sinken dauerhaft. Zudem redu-
ziert sich der CO2-Ausstoß.
Clever sparen, Klima schonen.
� djd 70888/rollladen.de

Anzeige
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lebensmittelpunkt.
Küchen Kirch GmbH 
In der Köschwies 4 
Waldrach bei Trier 

06500 443
www.kuechen-kirch.de

Wir planen gemeinsam für Sie. Eine Küche zum Leben  
und Wohlfühlen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.  
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Jägerpfanne 1,09 €/100 g
Vom Schwein, handgeschnitten 

Schäufele 0,79 €/100 g
Von der Schweineschulter heißgeräuchert

Münchner Weißbierrahmbraten 1,19 €/100 g
Von der Putenbrust 

Regensburger Knackwurst 1,19 €/100 g
Jetzt noch besser gewürzt 

Rotkohlblutwurst 1,19 €/100 g 
Schlachtfrisch hergestellt 

Lauchsalat 1,19 €/100 g
Natürlich hausgemacht 

Von Montag bis Mittwoch

Schweineschnitzel 9,99 €/kg

Von Donnerstag bis Samstag

Deftiger Wildpfeffer 24,99 EUR/kg

vom 30. September bis 5. Oktober 2024

Spitzenqualität aus der Region -
mit gutem Gewissen geniessen.

Grillen vom Fachmann.Grillen vom Fachmann.
Größte Grillauswahl Größte Grillauswahl 
in der Region.in der Region.

Numismatiker sucht Münzen aller Art

Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.
Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338

Achtung! Info! Sammler Horvaht Kaufe Pelze aller Art an.
Näh- und Schreibmaschinen, Abendgarderobe, Silberbestecke, Zinn, Modeschmuck, Zahngold und 

Goldschmuck, hochwertige Armband- und Taschenuhren, auch defekt, Militaria, Ferngläser, Fotoapparate, 
Teppiche, Ölgemälde, Römergläser, Ess- und Kaffeeservice, Lampen, Kunst- und Antiquitäten,  

Blechspielzeug, Musikinstrumente, Bronzefiguren, Meißner Porzellan, Münzen aller Art. 
Zahle bar und fair. Tel. 0 61 45 / 3 46 13 86
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Jetzt direkt einsteigen und loslegen!

Bis zu
100%

Kostenübernahme durch 

die Krankenkasse!

Du trainierst 8 Wochen.
Die Krankenkasse zahlt.

JETZT schnell
BERATUNGSTERMIN sichern!

Ensch
Moselstr. 10
06507 - 939 430

Herforst
Beilinger Str. 14

06562 - 629 1030




